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Hinweis gemäß DSGVO: 

Die in den Stellungnahmen der Öffentlichkeit enthaltenen Adressdaten werden im Rahmen der 

Ausreichung und Veröffentlichung von Beschlussunterlagen pseudonymisiert und mit einer Kennziffer 

versehen. Die Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des 

Abwägungsergebnisses nachzukommen. Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer 

gerichtlichen Prüfung erfordert die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Die Mitglieder 

der politischen Gremien haben die Möglichkeit die Stellungnahmen mit Namen bei Abteilung 610 

Stadtplanung und Umwelt anzufragen. 
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Die Scheune in der Mainzer Straße 85, die heute der Un-

terbringung der Feuerwehrfahrzeuge dient, steht unter 

Denkmalschutz. Alle unter Denkmalschutz gestellten Ge-

bäude befinden sich in der Denkmaltopographie Bundesre-

publik Deutschland. Das zuvor genannte Gebäude befindet 

sich in der Liste der Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz, 

Kreis Bad Kreuznach, Stadt Bad Kreuznach, Band 5.1., S. 

274/275. Die Unterschutzstellung erfolgte durch das 

Landesamt für Denkmalpflege (RLP): 

 

Die vorgetragenen An-
regungen zum Bebau-
ungsplan werden mit 
der von der Verwaltung 
ausgeführten Begrün-
dung zurückgewiesen. 
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Ein Umbau der Scheune auf den neusten Stand der Tech-

nik unter Einhaltung aller Vorgaben des Denkmalschutzes 

ist nicht darstellbar. Zudem entspricht der Platzbedarf, 

auch der der Freifläche, nicht den modernen Anforderun-

gen an ein Feuerwehrhaus. Aus diesem Grund hat sich die 

Feuerwehr selbst für einen neuen Standort ausgespro-

chen. Der bisherige Standort der Feuerwehr wurde im 

Stadtteilentwicklungskonzept Planig aufgegriffen. Hier 

entwickelten zwei Studentinnen der TU Kaiserslautern 

Entwicklungsperspektiven für Planig – der derzeitige Feu-

erwehrstandort ist ebenfalls ein Teil davon und wurde 

untersucht. Vorschläge waren an dieser Stelle einen Be-

gegnungsraum für den Stadtteil anzusiedeln. Die endgülti-

ge Entwicklung steht noch nicht fest. 

Ein Abriss der Scheune kommt aus den o.g. denkmal-

schutzrechtlichen Gründen nicht in Betracht und schränkt 

eine Neubebauung entsprechend ein.  

 

Es wurde im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung darauf 

hingewiesen, dass der „Erdwall“ ein sog. „Platzhalter“ ist. 

Im Rahmen der Erstellung des Lärmgutachtens wurde 

geprüft, ob dies notwendig ist. Ergebnis war, dass die 

Errichtung eines Lärmschutzes erforderlich ist. Dies wurde 

im Bebauungsplan entsprechend eingearbeitet. 

 

Konkrete Kosten für die Errichtung des neuen Feuerwehr-

hauses werden im Rahmen der Bauleitplanung nicht ermit-
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telt. Eine vollständige Kostenermittlung setzt in der Regel 

schon die konkrete Ausführungsplanung voraus. Diese 

wurde jedoch noch nicht vorgenommen. 

Es wurde eine Alternativenprüfung der verschiedenen 

Standorte durchgeführt. Diese ist in der Begründung dar-

gelegt worden. Der Stadtrat hat sich nach Prüfung der 

Alternativen für den nun vorliegenden Standort entschie-

den: 

Im Rahmen der Vorüberlegungen für einen neuen Feuer-

wehr-Standort waren frühzeitig, unter Einbeziehung der 

Feuerwehr, verschiedene Standortvarianten überprüft und 

bewertet worden.  

Dabei kamen naturgemäß ohnehin nur Flächen in Be-

tracht, die für die geplante Nutzung sinnvoll und verfügbar 

sind.  

So muss die neue Feuerwache vor allem folgende zentra-

len Kriterien so gut wie möglich erfüllen: 
- gute Erreichbarkeit der Zieleinsatzorte im Hinblick auf 

die geforderte Einsatz-Grund¬zeit,  

- gute Verkehrs-Anbindung an das regionale Netz, mög-

lichst ohne stärkere Belastung von Wohnstraßen  

- gute Erreichbarkeit für die ehrenamtlichen Feuerwehr-

kamerad(inn)en aus allen drei Stadtteilen, 

- ausreichend große Fläche für einen komfortablen, zeit-

gemäßen Feuerwehr-Standort mit Nebenanlagen (so 

u.a. für Sozial-, Kommunikations- und Übungsräume, 

Frei¬flächen etc.), 

Darüber hinaus sollte der neue Standort möglichst mit 

geringem Aufwand erschließbar sein und für den Pla-

nungsträger verfügbar sein. Eine siedlungsnahe Lage mit 

möglichst guter Anbindung an die sonstige Infrastruktur 

(ÖPNV, Ein¬kaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, medi-

zinische und soziale Versorgung etc.) ist darüber hinaus 
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von Vorteil. Schließlich sollte die neue Feuerwache auch 

einen möglichst geringen Eingriff in den Naturhaushalt und 

das Land¬schaftsbild zur Folge haben. 

Unter diesen Gesichtspunkten wurden mehrere Standorte 

bewertet: 

  

1.      Verbleib am jetzigen Standort in Planig-Ortsmitte 

Die seit Jahren beengte Situation am derzeitigen Standort 

in der Mainzer Straße wird ins¬besondere für die ehren-

amtlichen Feuerwehrleute als unzumutbar angesehen. 

Umbauten oder Erweiterungen, welche die aktuellen tech-

nischen Anforderungen einer Feuerwache in hinreichen-

dem Maße berücksichtigen, sind am jetzigen Standort 

nicht möglich, zumal es sich um ein denkmalgeschütztes 

Gebäude handelt, dessen Schutzzweck mit den 

funk¬tionalen Anforderungen an eine zeitgemäße Feuer-

wache nicht vereinbar ist.  

Ein Umbau der Scheune auf den neusten Stand der Tech-

nik, unter Einhaltung aller Vor-gaben des Denkmalschut-

zes, war und ist aus funktionalen und wirtschaftlichen 

Überle-gungen nicht darstellbar. Zudem entspricht der 

Platzbedarf, auch der der Freifläche, nicht den modernen 

Anforderungen an ein Feuerwehrhaus. Ein Abriss kommt 

aus denkmal¬rechtlichen Gründen nicht infrage. Zudem 

wäre auch ein Neubau an gleicher Stelle den genannten 

Nachteilen der beschränkten räumlichen Möglichkeiten 

unterworfen. Aus die¬sem Grund hatte sich nicht zuletzt 

die Feuerwehr selbst für einen neuen Standort 

aus¬gesprochen. 

Diese Situation war dann für den Planungsträger der An-

lass, einen neuen Standort ins Auge zu fassen, der von 

den Feuerwehrleuten möglichst aller drei Stadtteile des 

Lösch¬bezirks (Planig, Bosenheim und Ippesheim) gut 

angefahren werden kann und von dem auch die Lösch-
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fahrzeuge im Einsatzfall gut und schnell ausrücken kön-

nen. 

  

2.      Standort am Sportplatz Planig 

Alternativ-Standorte im Bereich des Planiger Sportplatzes 

(zwischen dem Sportplatz und der landwirtschaftlichen 

Halle auf den Flurstücken 96/6 und 97 in Flur 2) wurden 

ins Auge gefasst, zumal die Stadt dort auch Grundstücke 

besitzt.  

Dazu waren insbesondere folgende Kriterien zu berück-

sichtigen (die dann in die Gesamt¬abwägung eingestellt 

wurden): 
- Dieser Standort hätte zunächst den Verzicht auf eine 

mögliche langfristige Erweiterung des Sportplatzes in 

westliche Richtung (die auch im Flächennutzungsplan 

bereits dar¬gestellt ist) zur Folge.  

- Vor allem aber entstanden hier gravierende Bedenken 

wegen der bei Sportveranstal¬tungen (insbesondere 

am Wochenende, aber auch an manchen Abenden in 

der Woche, zahlreichen „wild“ parkenden Fahrzeuge, 

die häufig entlang des Zufahrtswe¬ges, aber auch im 

Randbereich der Kreisstraße stehen.  

- Eine Absperrung der jederzeit für den Feuerwehreinsatz 

sicher freizuhaltenden Ein- und Ausfahrtbereiche, so 

insbesondere durch Poller oder durch eine Schrankenan-

lage, wurde daher geprüft - eine angedachte Ampelan-

lage hätte keine Sicherheit für eine dauerhafte Freihal-

tung geboten).  

Ohne derartige Anlagen wäre es aber nicht zu gewähr-

leisten, dass die Ein- und Aus-fahrtbereiche freigehalten 

würden – mit der Folge der Gefährdung der einzuhal-

tenden Einsatzzeit von 8 Minuten.  

Für diese Anlagen wären zum einen relativ hohe Kosten 
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(außer den Initialkosten auch Folgekosten für die War-

tung etc. und an diesem siedlungsfernen Ort auch nicht 

aus¬zuschließenden Vandalismus) zu veranschlagen 

gewesen.  

Entsprechende Kostenschätzungen für eine dortige Va-

riante sowie für den nun gewählten Standort wurden 

den städtischen Gremien als Entscheidungsgrundlage 

vor¬gelegt. 

- Zudem bestünde auch eine nie ganz auszuschließende 

Gefahr des Versagens oder der technischen Störung 

derartiger Anlagen, was im Falle eines dringenden Feu-

er-wehreinsatzes naturgemäß fatale Folgen haben könn-

te.  

- Schließlich birgt die Zufahrt zur neuen Feuerwache über 

eine gemeinsame Zufahrt mit dem Sportplatz das Risiko, 

dass bspw. bei Fußballspielen mit entsprechendem 

Park-Suchverkehr bereits die An- und Abfahrt der Feu-

erwehrleute auf das Feuerwehr¬gelände erschwert 

wird und bereits dadurch die Einsatzfahrt verzögert 

würde. 

- Eine direkte Ausfahrt auf die Kreisstraße von einem 

ebenfalls sportplatz-nahen Stand¬ort aus – dieser dann 

ebenfalls auf einer der o. g. städtischen Parzellen, aber 

abseits des Sportplatzweges und süd-südöstlich der 

dortigen landwirtschaftlichen Halle (so¬mit aber ohne 

Benutzung des Zufahrtsweges zum Sportplatz) - wäre 

entweder nur über das nicht der Stadt gehörende 

Grundstück südlich der Halle möglich (sodass hier 

ent¬weder ein Grundstückstausch oder eine Grund-

dienstbarkeit erforderlich würden), oder aber über den 

Ausbau eines mindestens 45 m langen Abschnittes des 

dann südlich in Richtung Bosenheim folgenden Wirt-

schaftsweges (mit zusätzlichem Verbreiterungs¬bedarf 
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auf Fremdparzellen, mit entsprechend hohen Kosten, 

mit erhöhtem Versiege¬lungsgrad und erhöhtem Aus-

gleichsbedarf).  

- Vor allem aber wäre auch dort immer noch die Gefahr 

wild parkender Fahrzeuge ge¬geben (wie bei manchen 

Veranstaltungen bereits gesehen), mit den vorstehend 

ge¬nannten Folgen (einer Poller-Lösung o. ä.) und den 

daraus resultierenden gravieren¬den Nachteilen (s. o.). 

- Schließlich wurde auch seitens der Wehrleitung ergän-

zend ausgeführt, dass für eine Feuerwehr, die aus Eh-

renamtlichen bestehe und aktuell ca.160 Einsatztage im 

Jahr zu bewältigen habe, ein möglichst siedlungsnaher 

Ort für die drei betroffenen Stadtteile wichtig sei, zumal 

diese Standorte letztlich auch der Kommunikation und 

der wichtigen Identifikation der Stadtteile mit „ihrer 

Feuerwehr“ dienten. 

- Ein Feuerwehrhaus gehöre demnach eben zu den klassi-

schen Gemeinbedarfsnutzun¬gen für Sicherheit und 

Ordnung. Diese befänden sich seit jeher innerhalb einer 

Orts¬lage oder an deren Rand und somit auch in unmit-

telbarer Nähe zur Dorfgemeinschaft und nicht möglichst 

weit von der Ortslage entfernt. Die Feuerwehr dient den 

Bürgern – und dies bedinge auch Nähe zu den Bürgern, 

selbstverständlich unter Einhaltung aller gesetzlichen 

Vorgaben (so auch zum Immissionsschutz). 

Daher sprächen für die Wehrleitung außer den wirt-

schaftlichen auch Sicherheits-, Gemeinwohl- und Ehren-

amts-Aspekte für den nun gewählten Standort. 

- Aus stadtplanerischer Sicht sind bei einer solchen 

Standortwahl zudem auch die Vor-gaben des BauGB zu 

beachten. Demnach genießt der Außenbereich im Sinne 

des § 35 BauGB den besonderen Schutz des Freiraums 

und ist zunächst möglichst von Bebauung freizuhalten, 
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um einer „Zersiedlung“ vorzubeugen. Der Bau eines 

Feuer-wehrhauses auf der „grünen Wiese“, in großer 

Entfernung zu einem Ort, entspricht somit weder städ-

tebaulichen bzw. baugesetzlichen Grundsätzen noch 

den diesbezüg¬lichen Vorgaben des Regionalen Raum-

ordnungsplanes zum Freiraumschutz und somit auch 

nicht dem planerischen Entwicklungsgebot gem. § 1 

Abs. 4 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 ROG.  

 

3.      Sonstige mögliche Standorte  

Sonstige in der Verwaltung sowie in den städtischen 

Gremien ins Auge gefasste Standorte für die neue Feuer-

wache – so z.B. Bebauungsplangebiet P 7.1 oder auch 

auf der Fläche des alten Bitumenwerks Pichl in der Main-

zer Straße - wurden, nach jeweiliger Beratung mit Vertre-

tern der Feuerwehr, verworfen. 

Keine dieser Alternativen konnte die für die Feuerwehr 

elementaren Parameter, so insbe¬sondere die eingangs 

des vorliegenden Kapitels aufgeführten genannten Haupt-

Kriterien – also v. a. gute Verkehrs-Anbindung an das 

regionale Netz, gute Erreichbarkeit der Ziel¬einsatzorte 

(aber auch bereits des Standortes) im Hinblick auf die 

geforderte Einsatz-Grundzeit, hinreichende Größe etc.) 

auch nur annähernd im gleichen Maße erfüllen wie der 

nun gewählte Standort (und noch nicht einmal so gut wie 

die unter 2. erörterten Alter¬nativen am Sportplatz). 

Letztlich wurde festgestellt, dass der nun gewählte 

Standort nicht nur am besten diese Kri¬terien erfüllt, 

sondern auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der 

Umsetzung sowie der Tatsache, dass sich die Grundstü-

cke bereits im städtischen Eigentum befinden, zu bevor-

zu¬gen ist.  

Die als reine Ackerfläche genutzte und ansonsten völlig 
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unstrukturierte (und gehölzfreie) Flä¬che der geplanten 

Feuerwache hat zudem – abgesehen von der unvermeid-

baren Neuversie¬gelung - einen relativ geringen Eingriff in 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zur Folge, da 

die Fläche diesbezüglich eine geringe Empfindlichkeit auf-

weist. 

Die Nachteile des nun überplanten Standortes - so v. a. 

die im Beteiligungsverfahren geltend gemachten potenziel-

len Beeinträchtigungen der Anwohner des nördlich folgen-

den Allgemei¬nen Wohngebietes der Straße ´Am Hint-

zenböhl` - müssen dafür in Kauf genommen werden, 

zumal diesen Befürchtungen durch mehrere Maßnahmen 

wirksam begegnet werden kann (so v. a. effektiver Lärm-

schutz gemäß den einschlägigen immissionsschutzrechtli-

chen Vorgaben, Be¬grünung des geplanten Erdwalls 

etc.).  

Die dann noch verbleibenden Nachteile für die mglw. 

Betroffenen werden als vertretbar ge¬wertet und sind 

hinnehmbar 

Aus diesen Gründen - und nicht zuletzt infolge des hier 

naturgemäß sehr hoch zu gewichtenden Votums der Feu-

erwehr als Nutzer für diesen Standort - wurde der Entwurf 

für dieses Plangebiet ausgearbei¬tet. 

 

 

Auf der Bürgerveranstaltung wurden alle geprüften Stand-

orte vorgestellt und erläutert. Die alternativen Standorte 

wurden im Rahmen der Beteiligung der Ortsbeiräte disku-

tiert und es wurde sich für den in Rede stehenden Stand-

ort entschieden, da es sich um den am besten geeigneten 

handelt. Hierzu gab es eine Entscheidung des Stadtrates 

am 17.09.2015. 
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Das in Rede stehende Grundstück, welches mit einem 

Wohnhaus bebaut wurde, liegt nicht in einem reinen 

Wohngebiet gem. BauNVO sondern in einem allgemeinen 

Wohngebiet (Bebauungsplan Nr. P 5).  

Rückt eine neue Bebauung an ein bestehendes Wohnge-

biet, hier allgemeines Wohngebiet, heran, so sind die 

Lärmwerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 

einzuhalten, um die betreffende Fläche angemessen vor 

Schallbelastung zu schützen.  

 

Um die angrenzende Wohnbebauung zu schützen, wurde 

ein Schalltechnisches Büro mit einem Lärmgutachten 

beauftragt. Im Rahmen des Gutachtens wurden Maßnah-

men erarbeitet, die die immissionsschutzrechtliche Ver-

einbarkeit der Planung gemäß den gültigen Vorgaben 

gewährleisten. Eine Wertminderung der Grundstücke kann 

hieraus nicht abgeleitet werden. 

Durch den geplanten Bau des Feuerwehrhauses wird die 

Verlegung der „Schikanen“ in der Rheinpfalzstraße gebo-

ten sein. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherheit 

und in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger LBM 

wird im weiteren Verfahren geprüft, wie die Sicherheit 

aller Verkehrsteilnehmer bei Einsatzfahrten der Feuerwehr 

gewährleistet werden kann. Die Erfahrung mit dem Bau 

der Feuerwache Nord in Bad Kreuznach hat gezeigt, dass 

bei schwierigen Verkehrssituationen Lösungen gefunden 

werden. Dies führt jedoch nicht dazu einen Standort gänz-

lich zu verwerfen.  

Im Rahmen der Trägerbeteiligung wurden die Abwasser-

betriebe bzgl. Anschluss an den vorhandenen Kanal betei-

ligt. Die Abwasserbetriebe haben mitgeteilt, dass Regen-

rückhaltemaßnahmen notwendig sind. Dies wird im Rah-

Die vorgetragenen An-

regungen zum Bebau-

ungsplan werden mit 

der von der Verwaltung 

ausgeführten Begrün-

dung zurückgewiesen. 
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men der weiteren Planung berücksichtigt und entspre-

chend festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die 

Entwässerung der Fläche mit der o.g. Maßnahme möglich 

ist.  

 

Im Rahmen der Vorüberlegungen für einen neuen Feuer-

wehr-Standort waren frühzeitig, unter Einbeziehung der 

Feuerwehr, verschiedene Standortvarianten überprüft und 

bewertet worden.  

Dabei kamen naturgemäß ohnehin nur Flächen in Be-

tracht, die für die geplante Nutzung sinnvoll und verfügbar 

sind.  

So muss die neue Feuerwache vor allem folgende zentra-

len Kriterien so gut wie möglich erfüllen: 
- gute Erreichbarkeit der Zieleinsatzorte im Hinblick auf 

die geforderte Einsatz-Grund¬zeit,  

- gute Verkehrs-Anbindung an das regionale Netz, mög-

lichst ohne stärkere Belastung von Wohnstraßen  

- gute Erreichbarkeit für die ehrenamtlichen Feuerwehr-

kamerad(inn)en aus allen drei Stadtteilen, 

- ausreichend große Fläche für einen komfortablen, zeit-

gemäßen Feuerwehr-Standort mit Nebenanlagen (so 

u.a. für Sozial-, Kommunikations- und Übungsräume, 

Frei¬flächen etc.), 

Darüber hinaus sollte der neue Standort möglichst mit 

geringem Aufwand erschließbar sein und für den Pla-

nungsträger verfügbar sein. Eine siedlungsnahe Lage mit 

möglichst guter Anbindung an die sonstige Infrastruktur 

(ÖPNV, Ein¬kaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, medi-

zinische und soziale Versorgung etc.) ist darüber hinaus 

von Vorteil. Schließlich sollte die neue Feuerwache auch 

einen möglichst geringen Eingriff in den Naturhaushalt und 

das Land¬schaftsbild zur Folge haben. 
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Unter diesen Gesichtspunkten wurden mehrere Standorte 

bewertet: 

  

1.      Verbleib am jetzigen Standort in Planig-Ortsmitte 

Die seit Jahren beengte Situation am derzeitigen Standort 

in der Mainzer Straße wird ins¬besondere für die ehren-

amtlichen Feuerwehrleute als unzumutbar angesehen. 

Umbauten oder Erweiterungen, welche die aktuellen tech-

nischen Anforderungen einer Feuerwache in hinreichen-

dem Maße berücksichtigen, sind am jetzigen Standort 

nicht möglich, zumal es sich um ein denkmalgeschütztes 

Gebäude handelt, dessen Schutzzweck mit den 

funk¬tionalen Anforderungen an eine zeitgemäße Feuer-

wache nicht vereinbar ist.  

Ein Umbau der Scheune auf den neusten Stand der Tech-

nik, unter Einhaltung aller Vor-gaben des Denkmalschut-

zes, war und ist aus funktionalen und wirtschaftlichen 

Überle-gungen nicht darstellbar. Zudem entspricht der 

Platzbedarf, auch der der Freifläche, nicht den modernen 

Anforderungen an ein Feuerwehrhaus. Ein Abriss kommt 

aus denkmal¬rechtlichen Gründen nicht infrage. Zudem 

wäre auch ein Neubau an gleicher Stelle den genannten 

Nachteilen der beschränkten räumlichen Möglichkeiten 

unterworfen. Aus die¬sem Grund hatte sich nicht zuletzt 

die Feuerwehr selbst für einen neuen Standort 

aus¬gesprochen. 

Diese Situation war dann für den Planungsträger der An-

lass, einen neuen Standort ins Auge zu fassen, der von 

den Feuerwehrleuten möglichst aller drei Stadtteile des 

Lösch¬bezirks (Planig, Bosenheim und Ippesheim) gut 

angefahren werden kann und von dem auch die Lösch-

fahrzeuge im Einsatzfall gut und schnell ausrücken kön-

nen. 
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2.      Standort am Sportplatz Planig 

Alternativ-Standorte im Bereich des Planiger Sportplatzes 

(zwischen dem Sportplatz und der landwirtschaftlichen 

Halle auf den Flurstücken 96/6 und 97 in Flur 2) wurden 

ins Auge gefasst, zumal die Stadt dort auch Grundstücke 

besitzt.  

Dazu waren insbesondere folgende Kriterien zu berück-

sichtigen (die dann in die Gesamt¬abwägung eingestellt 

wurden): 
- Dieser Standort hätte zunächst den Verzicht auf eine 

mögliche langfristige Erweiterung des Sportplatzes in 

westliche Richtung (die auch im Flächennutzungsplan 

bereits dar¬gestellt ist) zur Folge.  

- Vor allem aber entstanden hier gravierende Bedenken 

wegen der bei Sportveranstal¬tungen (insbesondere 

am Wochenende, aber auch an manchen Abenden in 

der Woche, zahlreichen „wild“ parkenden Fahrzeuge, 

die häufig entlang des Zufahrtswe¬ges, aber auch im 

Randbereich der Kreisstraße stehen.  

- Eine Absperrung der jederzeit für den Feuerwehreinsatz 

sicher freizuhaltenden Ein- und Ausfahrtbereiche, so 

insbesondere durch Poller oder durch eine Schrankenan-

lage, wurde daher geprüft - eine angedachte Ampelan-

lage hätte keine Sicherheit für eine dauerhafte Freihal-

tung geboten).  

Ohne derartige Anlagen wäre es aber nicht zu gewähr-

leisten, dass die Ein- und Aus-fahrtbereiche freigehalten 

würden – mit der Folge der Gefährdung der einzuhal-

tenden Einsatzzeit von 8 Minuten.  

Für diese Anlagen wären zum einen relativ hohe Kosten 

(außer den Initialkosten auch Folgekosten für die War-

tung etc. und an diesem siedlungsfernen Ort auch nicht 

aus¬zuschließenden Vandalismus) zu veranschlagen 
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gewesen.  

Entsprechende Kostenschätzungen für eine dortige Va-

riante sowie für den nun gewählten Standort wurden 

den städtischen Gremien als Entscheidungsgrundlage 

vor¬gelegt. 

- Zudem bestünde auch eine nie ganz auszuschließende 

Gefahr des Versagens oder der technischen Störung 

derartiger Anlagen, was im Falle eines dringenden Feu-

er-wehreinsatzes naturgemäß fatale Folgen haben könn-

te.  

- Schließlich birgt die Zufahrt zur neuen Feuerwache über 

eine gemeinsame Zufahrt mit dem Sportplatz das Risiko, 

dass bspw. bei Fußballspielen mit entsprechendem 

Park-Suchverkehr bereits die An- und Abfahrt der Feu-

erwehrleute auf das Feuerwehr¬gelände erschwert 

wird und bereits dadurch die Einsatzfahrt verzögert 

würde. 

- Eine direkte Ausfahrt auf die Kreisstraße von einem 

ebenfalls sportplatz-nahen Stand¬ort aus – dieser dann 

ebenfalls auf einer der o. g. städtischen Parzellen, aber 

abseits des Sportplatzweges und süd-südöstlich der 

dortigen landwirtschaftlichen Halle (so¬mit aber ohne 

Benutzung des Zufahrtsweges zum Sportplatz) - wäre 

entweder nur über das nicht der Stadt gehörende 

Grundstück südlich der Halle möglich (sodass hier 

ent¬weder ein Grundstückstausch oder eine Grund-

dienstbarkeit erforderlich würden), oder aber über den 

Ausbau eines mindestens 45 m langen Abschnittes des 

dann südlich in Richtung Bosenheim folgenden Wirt-

schaftsweges (mit zusätzlichem Verbreiterungs¬bedarf 

auf Fremdparzellen, mit entsprechend hohen Kosten, 

mit erhöhtem Versiege¬lungsgrad und erhöhtem Aus-



Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (Nr. P 11) 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB   S. 16 

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung 12.06.2019 

Kenn
ziffer 

Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

gleichsbedarf).  

- Vor allem aber wäre auch dort immer noch die Gefahr 

wild parkender Fahrzeuge ge¬geben (wie bei manchen 

Veranstaltungen bereits gesehen), mit den vorstehend 

ge¬nannten Folgen (einer Poller-Lösung o. ä.) und den 

daraus resultierenden gravieren¬den Nachteilen (s. o.). 

- Schließlich wurde auch seitens der Wehrleitung ergän-

zend ausgeführt, dass für eine Feuerwehr, die aus Eh-

renamtlichen bestehe und aktuell ca.160 Einsatztage im 

Jahr zu bewältigen habe, ein möglichst siedlungsnaher 

Ort für die drei betroffenen Stadtteile wichtig sei, zumal 

diese Standorte letztlich auch der Kommunikation und 

der wichtigen Identifikation der Stadtteile mit „ihrer 

Feuerwehr“ dienten. 

- Ein Feuerwehrhaus gehöre demnach eben zu den klassi-

schen Gemeinbedarfsnutzun¬gen für Sicherheit und 

Ordnung. Diese befänden sich seit jeher innerhalb einer 

Orts¬lage oder an deren Rand und somit auch in unmit-

telbarer Nähe zur Dorfgemeinschaft und nicht möglichst 

weit von der Ortslage entfernt. Die Feuerwehr dient den 

Bürgern – und dies bedinge auch Nähe zu den Bürgern, 

selbstverständlich unter Einhaltung aller gesetzlichen 

Vorgaben (so auch zum Immissionsschutz). 

Daher sprächen für die Wehrleitung außer den wirt-

schaftlichen auch Sicherheits-, Gemeinwohl- und Ehren-

amts-Aspekte für den nun gewählten Standort. 

- Aus stadtplanerischer Sicht sind bei einer solchen 

Standortwahl zudem auch die Vor-gaben des BauGB zu 

beachten. Demnach genießt der Außenbereich im Sinne 

des § 35 BauGB den besonderen Schutz des Freiraums 

und ist zunächst möglichst von Bebauung freizuhalten, 

um einer „Zersiedlung“ vorzubeugen. Der Bau eines 
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Feuer-wehrhauses auf der „grünen Wiese“, in großer 

Entfernung zu einem Ort, entspricht somit weder städ-

tebaulichen bzw. baugesetzlichen Grundsätzen noch 

den diesbezüg¬lichen Vorgaben des Regionalen Raum-

ordnungsplanes zum Freiraumschutz und somit auch 

nicht dem planerischen Entwicklungsgebot gem. § 1 

Abs. 4 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 ROG.  

 

3.      Sonstige mögliche Standorte  

Sonstige in der Verwaltung sowie in den städtischen 

Gremien ins Auge gefasste Standorte für die neue Feuer-

wache – so z.B. Bebauungsplangebiet P 7.1 oder auch 

auf der Fläche des alten Bitumenwerks Pichl in der Main-

zer Straße - wurden, nach jeweiliger Beratung mit Vertre-

tern der Feuerwehr, verworfen. 

Keine dieser Alternativen konnte die für die Feuerwehr 

elementaren Parameter, so insbe¬sondere die eingangs 

des vorliegenden Kapitels aufgeführten genannten Haupt-

Kriterien – also v. a. gute Verkehrs-Anbindung an das 

regionale Netz, gute Erreichbarkeit der Ziel¬einsatzorte 

(aber auch bereits des Standortes) im Hinblick auf die 

geforderte Einsatz-Grundzeit, hinreichende Größe etc.) 

auch nur annähernd im gleichen Maße erfüllen wie der 

nun gewählte Standort (und noch nicht einmal so gut wie 

die unter 2. erörterten Alter¬nativen am Sportplatz). 

Letztlich wurde festgestellt, dass der nun gewählte 

Standort nicht nur am besten diese Kri¬terien erfüllt, 

sondern auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der 

Umsetzung sowie der Tatsache, dass sich die Grundstü-

cke bereits im städtischen Eigentum befinden, zu bevor-

zu¬gen ist.  

Die als reine Ackerfläche genutzte und ansonsten völlig 

unstrukturierte (und gehölzfreie) Flä¬che der geplanten 
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Feuerwache hat zudem – abgesehen von der unvermeid-

baren Neuversie¬gelung - einen relativ geringen Eingriff in 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zur Folge, da 

die Fläche diesbezüglich eine geringe Empfindlichkeit auf-

weist. 

Die Nachteile des nun überplanten Standortes - so v. a. 

die im Beteiligungsverfahren geltend gemachten potenziel-

len Beeinträchtigungen der Anwohner des nördlich folgen-

den Allgemei¬nen Wohngebietes der Straße ´Am Hint-

zenböhl` - müssen dafür in Kauf genommen werden, 

zumal diesen Befürchtungen durch mehrere Maßnahmen 

wirksam begegnet werden kann (so v. a. effektiver Lärm-

schutz gemäß den einschlägigen immissionsschutzrechtli-

chen Vorgaben, Be¬grünung).  

Die dann noch verbleibenden Nachteile für die mglw. 

Betroffenen werden als vertretbar ge¬wertet und sind 

hinnehmbar 

Aus diesen Gründen - und nicht zuletzt infolge des hier 

naturgemäß sehr hoch zu gewichtenden Votums der Feu-

erwehr als Nutzer für diesen Standort - wurde der Entwurf 

für dieses Plangebiet ausgearbei¬tet. 

 

 

Auf der Bürgerveranstaltung wurden alle geprüften Stand-

orte vorgestellt und erläutert. Die alternativen Standorte 

wurden im Rahmen der Beteiligung der Ortsbeiräte disku-

tiert und es wurde sich für den in Rede stehenden Stand-

ort entschieden, da es sich um den am besten geeigneten 

handelt. Hierzu gab es eine Entscheidung des Stadtrates 

am 17.09.2015. 
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Ö3 11.08.2014 

 

 
 
 

Zu 1. 

Durch den geplanten Bau des Feuerwehrhauses wird die 

Verlegung der „Schikanen“ in der Rheinpfalzstraße gebo-

ten sein. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherheit 

und in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger LBM 

wird im weiteren Verfahren geprüft, wie die Sicherheit 

aller Verkehrsteilnehmer bei Einsatzfahrten der Feuerwehr 

gewährleistet werden kann.  

An einem anderen Standort müsste ggf. eine komplett 

neue Erschließung geschaffen werden, die ebenfalls Kos-

ten mit sich bringt.  

Zu 2. 

Die Beauftragung von Gutachten gehört zum normalen 

Procedere im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungs-

planes. Auch an einem anderen Standort muss über ein 

Gutachten die Lärmfrage geklärt werden. Die Kosten eines 

Gutachtens führen daher nicht zur Verlegung des Pla-

nungsstandortes.  

Zu 3. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde darauf 

hingewiesen, dass der Bau eines Lärmschutzwalles nicht 

konkret geplant ist. Zunächst musste das Ergebnis der 

Lärmuntersuchung abgewartet werden. Es wurde ein 

Schalltechnisches Büro mit einem Lärmgutachten beauf-

tragt. Ergebnis der Planung ist, dass eine Lärmschutzein-

richtung eingeplant werden muss.  

Die erforderliche Lärmschutzeinrichtung kann auch als 

sinnvolle ökologisch wirksame, klimatische und optisch 

wirksame Eingrünungsmaßnahme dienen und erfüllt somit 

doppelte Zwecke. 

Zu 4. 

Das Plangebiet befindet sich in südlicher Ortsrandlage. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach weist 

den südlichen Planiger Ortsrand in Teilen als Entwick-

Die vorgetragenen An-

regungen zum Bebau-

ungsplan werden mit 

der von der Verwaltung 

ausgeführten Begrün-

dung zurückgewiesen. 
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lungs- bzw. Erweiterungsfläche aus. Demnach kann es bei 

einer wachsenden Stadt wie Bad Kreuznach erforderlich 

sein, diese Erweiterungsflächen in Anspruch zu nehmen. 

Der Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahr 2005 und 

ist allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich. Er kann in 

der Abteilung 61 in der Viktoriastraße zu den üblichen 

Öffnungszeiten eingesehen werden.  

Eine Lärmschutzeinrichtung ist die wichtigste und wirk-

samste Maßnahme zum Schallschutz für die Anwohner 

der nördlich folgenden Wohnbaugrundstücke.  

Der daraus resultierende Nachteil, dass dann hier eine 6 m 

hohe Anlage vor den betroffenen Anwesen (auf deren 

Südseite) entsteht, welche die bislang hier weitgehend 

ungestörten Ausblicke einschränkt, ist vertretbar.  

Zum einen stellt dies eine geringere Beeinträchtigung dar, 

als sie bspw. durch eine weitere Wohnbebauung entste-

hen würde, deren Baukörper dann mehr oder weniger 

deutlich höher würden – eine solche Einschränkung ist 

auch hinnehmbar, zumal es eben kein „Recht auf freie 

Aussicht“ oder einen Anspruch auf Beibehaltung eines 

Status` quo gibt.  

Zum anderen liegt der Wall oder die Wall-Wand-

Kombination oder Wand auch durch einen 4 m breiten 

Weg von den Hausgärten getrennt und erreicht die erfor-

derliche Maximalhöhe dann auch erst nach weiteren min-

destens 3 4 Metern, sodass auch eine „erdrückende Wir-

kung“ oder eine nennenswerte (oder gar erhebliche) Min-

derung von Lichteinfall oder sonstige Beeinträchtigungen 

auszuschließen sind. Durch eine geschickte Bepflanzung 

der Lärmschutzeinrichtung soll zudem der naturferne „Ein-

druck“ kaschiert und die Lärmschutzanlage optisch mittel-

fristig als hain-artiger, naturnaher Vegetations-Bestand 

wahrgenommen werden. In der Gesamtbetrachtung er-

scheint die optische Beeinträchtigung für die dortigen 
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Anwohner daher zumutbar. 

Zu 5. 

Ein Wertverlust durch eine Erweiterung der Bebauung ist 

nicht ersichtlich. Es werden durch den neuen Bebauungs-

plan Festsetzungen getroffen, die sicherstellen, dass das 

vorhandene Wohngebiet nicht in seiner Schutzbedürftig-

keit beeinträchtigt wird. 

 

Im Rahmen der Vorüberlegungen für einen neuen Feuer-

wehr-Standort waren frühzeitig, unter Einbeziehung der 

Feuerwehr, verschiedene Standortvarianten überprüft und 

bewertet worden.  

Dabei kamen naturgemäß ohnehin nur Flächen in Be-

tracht, die für die geplante Nutzung sinnvoll und verfügbar 

sind.  

So muss die neue Feuerwache vor allem folgende zentra-

len Kriterien so gut wie möglich erfüllen: 
- gute Erreichbarkeit der Zieleinsatzorte im Hinblick auf 

die geforderte Einsatz-Grund¬zeit,  

- gute Verkehrs-Anbindung an das regionale Netz, mög-

lichst ohne stärkere Belastung von Wohnstraßen  

- gute Erreichbarkeit für die ehrenamtlichen Feuerwehr-

kamerad(inn)en aus allen drei Stadtteilen, 

- ausreichend große Fläche für einen komfortablen, zeit-

gemäßen Feuerwehr-Standort mit Nebenanlagen (so 

u.a. für Sozial-, Kommunikations- und Übungsräume, 

Frei¬flächen etc.), 

Darüber hinaus sollte der neue Standort möglichst mit 

geringem Aufwand erschließbar sein und für den Pla-

nungsträger verfügbar sein. Eine siedlungsnahe Lage mit 

möglichst guter Anbindung an die sonstige Infrastruktur 

(ÖPNV, Ein¬kaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, medi-

zinische und soziale Versorgung etc.) ist darüber hinaus 
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von Vorteil. Schließlich sollte die neue Feuerwache auch 

einen möglichst geringen Eingriff in den Naturhaushalt und 

das Land¬schaftsbild zur Folge haben. 

Unter diesen Gesichtspunkten wurden mehrere Standorte 

bewertet: 

  

1.      Verbleib am jetzigen Standort in Planig-Ortsmitte 

Die seit Jahren beengte Situation am derzeitigen Standort 

in der Mainzer Straße wird ins¬besondere für die ehren-

amtlichen Feuerwehrleute als unzumutbar angesehen. 

Umbauten oder Erweiterungen, welche die aktuellen tech-

nischen Anforderungen einer Feuerwache in hinreichen-

dem Maße berücksichtigen, sind am jetzigen Standort 

nicht möglich, zumal es sich um ein denkmalgeschütztes 

Gebäude handelt, dessen Schutzzweck mit den 

funk¬tionalen Anforderungen an eine zeitgemäße Feuer-

wache nicht vereinbar ist.  

Ein Umbau der Scheune auf den neusten Stand der Tech-

nik, unter Einhaltung aller Vor-gaben des Denkmalschut-

zes, war und ist aus funktionalen und wirtschaftlichen 

Überle-gungen nicht darstellbar. Zudem entspricht der 

Platzbedarf, auch der der Freifläche, nicht den modernen 

Anforderungen an ein Feuerwehrhaus. Ein Abriss kommt 

aus denkmal¬rechtlichen Gründen nicht infrage. Zudem 

wäre auch ein Neubau an gleicher Stelle den genannten 

Nachteilen der beschränkten räumlichen Möglichkeiten 

unterworfen. Aus die¬sem Grund hatte sich nicht zuletzt 

die Feuerwehr selbst für einen neuen Standort 

aus¬gesprochen. 

Diese Situation war dann für den Planungsträger der An-

lass, einen neuen Standort ins Auge zu fassen, der von 

den Feuerwehrleuten möglichst aller drei Stadtteile des 

Lösch¬bezirks (Planig, Bosenheim und Ippesheim) gut 

angefahren werden kann und von dem auch die Lösch-
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fahrzeuge im Einsatzfall gut und schnell ausrücken kön-

nen. 

  

2.      Standort am Sportplatz Planig 

Alternativ-Standorte im Bereich des Planiger Sportplatzes 

(zwischen dem Sportplatz und der landwirtschaftlichen 

Halle auf den Flurstücken 96/6 und 97 in Flur 2) wurden 

ins Auge gefasst, zumal die Stadt dort auch Grundstücke 

besitzt.  

Dazu waren insbesondere folgende Kriterien zu berück-

sichtigen (die dann in die Gesamt¬abwägung eingestellt 

wurden): 
- Dieser Standort hätte zunächst den Verzicht auf eine 

mögliche langfristige Erweiterung des Sportplatzes in 

westliche Richtung (die auch im Flächennutzungsplan 

bereits dar¬gestellt ist) zur Folge.  

- Vor allem aber entstanden hier gravierende Bedenken 

wegen der bei Sportveranstal¬tungen (insbesondere 

am Wochenende, aber auch an manchen Abenden in 

der Woche, zahlreichen „wild“ parkenden Fahrzeuge, 

die häufig entlang des Zufahrtswe¬ges, aber auch im 

Randbereich der Kreisstraße stehen.  

- Eine Absperrung der jederzeit für den Feuerwehreinsatz 

sicher freizuhaltenden Ein- und Ausfahrtbereiche, so 

insbesondere durch Poller oder durch eine Schrankenan-

lage, wurde daher geprüft - eine angedachte Ampelan-

lage hätte keine Sicherheit für eine dauerhafte Freihal-

tung geboten).  

Ohne derartige Anlagen wäre es aber nicht zu gewähr-

leisten, dass die Ein- und Aus-fahrtbereiche freigehalten 

würden – mit der Folge der Gefährdung der einzuhal-

tenden Einsatzzeit von 8 Minuten.  

Für diese Anlagen wären zum einen relativ hohe Kosten 
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(außer den Initialkosten auch Folgekosten für die War-

tung etc. und an diesem siedlungsfernen Ort auch nicht 

aus¬zuschließenden Vandalismus) zu veranschlagen 

gewesen.  

Entsprechende Kostenschätzungen für eine dortige Va-

riante sowie für den nun gewählten Standort wurden 

den städtischen Gremien als Entscheidungsgrundlage 

vor¬gelegt. 

- Zudem bestünde auch eine nie ganz auszuschließende 

Gefahr des Versagens oder der technischen Störung 

derartiger Anlagen, was im Falle eines dringenden Feu-

er-wehreinsatzes naturgemäß fatale Folgen haben könn-

te.  

- Schließlich birgt die Zufahrt zur neuen Feuerwache über 

eine gemeinsame Zufahrt mit dem Sportplatz das Risiko, 

dass bspw. bei Fußballspielen mit entsprechendem 

Park-Suchverkehr bereits die An- und Abfahrt der Feu-

erwehrleute auf das Feuerwehr¬gelände erschwert 

wird und bereits dadurch die Einsatzfahrt verzögert 

würde. 

- Eine direkte Ausfahrt auf die Kreisstraße von einem 

ebenfalls sportplatz-nahen Stand¬ort aus – dieser dann 

ebenfalls auf einer der o. g. städtischen Parzellen, aber 

abseits des Sportplatzweges und süd-südöstlich der 

dortigen landwirtschaftlichen Halle (so¬mit aber ohne 

Benutzung des Zufahrtsweges zum Sportplatz) - wäre 

entweder nur über das nicht der Stadt gehörende 

Grundstück südlich der Halle möglich (sodass hier 

ent¬weder ein Grundstückstausch oder eine Grund-

dienstbarkeit erforderlich würden), oder aber über den 

Ausbau eines mindestens 45 m langen Abschnittes des 

dann südlich in Richtung Bosenheim folgenden Wirt-
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schaftsweges (mit zusätzlichem Verbreiterungs¬bedarf 

auf Fremdparzellen, mit entsprechend hohen Kosten, 

mit erhöhtem Versiege¬lungsgrad und erhöhtem Aus-

gleichsbedarf).  

- Vor allem aber wäre auch dort immer noch die Gefahr 

wild parkender Fahrzeuge ge¬geben (wie bei manchen 

Veranstaltungen bereits gesehen), mit den vorstehend 

ge¬nannten Folgen (einer Poller-Lösung o. ä.) und den 

daraus resultierenden gravieren¬den Nachteilen (s. o.). 

- Schließlich wurde auch seitens der Wehrleitung ergän-

zend ausgeführt, dass für eine Feuerwehr, die aus Eh-

renamtlichen bestehe und aktuell ca.160 Einsatztage im 

Jahr zu bewältigen habe, ein möglichst siedlungsnaher 

Ort für die drei betroffenen Stadtteile wichtig sei, zumal 

diese Standorte letztlich auch der Kommunikation und 

der wichtigen Identifikation der Stadtteile mit „ihrer 

Feuerwehr“ dienten. 

- Ein Feuerwehrhaus gehöre demnach eben zu den klassi-

schen Gemeinbedarfsnutzun¬gen für Sicherheit und 

Ordnung. Diese befänden sich seit jeher innerhalb einer 

Orts¬lage oder an deren Rand und somit auch in unmit-

telbarer Nähe zur Dorfgemeinschaft und nicht möglichst 

weit von der Ortslage entfernt. Die Feuerwehr dient den 

Bürgern – und dies bedinge auch Nähe zu den Bürgern, 

selbstverständlich unter Einhaltung aller gesetzlichen 

Vorgaben (so auch zum Immissionsschutz). 

Daher sprächen für die Wehrleitung außer den wirt-

schaftlichen auch Sicherheits-, Gemeinwohl- und Ehren-

amts-Aspekte für den nun gewählten Standort. 

- Aus stadtplanerischer Sicht sind bei einer solchen 

Standortwahl zudem auch die Vor-gaben des BauGB zu 

beachten. Demnach genießt der Außenbereich im Sinne 



Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (Nr. P 11) 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB   S. 26 

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung 12.06.2019 

Kenn
ziffer 

Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

des § 35 BauGB den besonderen Schutz des Freiraums 

und ist zunächst möglichst von Bebauung freizuhalten, 

um einer „Zersiedlung“ vorzubeugen. Der Bau eines 

Feuer-wehrhauses auf der „grünen Wiese“, in großer 

Entfernung zu einem Ort, entspricht somit weder städ-

tebaulichen bzw. baugesetzlichen Grundsätzen noch 

den diesbezüg¬lichen Vorgaben des Regionalen Raum-

ordnungsplanes zum Freiraumschutz und somit auch 

nicht dem planerischen Entwicklungsgebot gem. § 1 

Abs. 4 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 ROG.  

 

3.      Sonstige mögliche Standorte  

Sonstige in der Verwaltung sowie in den städtischen 

Gremien ins Auge gefasste Standorte für die neue Feuer-

wache – so z.B. Bebauungsplangebiet P 7.1 oder auch 

auf der Fläche des alten Bitumenwerks Pichl in der Main-

zer Straße - wurden, nach jeweiliger Beratung mit Vertre-

tern der Feuerwehr, verworfen. 

Keine dieser Alternativen konnte die für die Feuerwehr 

elementaren Parameter, so insbe¬sondere die eingangs 

des vorliegenden Kapitels aufgeführten genannten Haupt-

Kriterien – also v. a. gute Verkehrs-Anbindung an das 

regionale Netz, gute Erreichbarkeit der Ziel¬einsatzorte 

(aber auch bereits des Standortes) im Hinblick auf die 

geforderte Einsatz-Grundzeit, hinreichende Größe etc.) 

auch nur annähernd im gleichen Maße erfüllen wie der 

nun gewählte Standort (und noch nicht einmal so gut wie 

die unter 2. erörterten Alter¬nativen am Sportplatz). 

Letztlich wurde festgestellt, dass der nun gewählte 

Standort nicht nur am besten diese Kri¬terien erfüllt, 

sondern auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der 

Umsetzung sowie der Tatsache, dass sich die Grundstü-

cke bereits im städtischen Eigentum befinden, zu bevor-
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zu¬gen ist.  

Die als reine Ackerfläche genutzte und ansonsten völlig 

unstrukturierte (und gehölzfreie) Flä¬che der geplanten 

Feuerwache hat zudem – abgesehen von der unvermeid-

baren Neuversie¬gelung - einen relativ geringen Eingriff in 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zur Folge, da 

die Fläche diesbezüglich eine geringe Empfindlichkeit auf-

weist. 

Die Nachteile des nun überplanten Standortes - so v. a. 

die im Beteiligungsverfahren geltend gemachten potenziel-

len Beeinträchtigungen der Anwohner des nördlich folgen-

den Allgemei¬nen Wohngebietes der Straße ´Am Hint-

zenböhl` - müssen dafür in Kauf genommen werden, 

zumal diesen Befürchtungen durch mehrere Maßnahmen 

wirksam begegnet werden kann (so v. a. effektiver Lärm-

schutz gemäß den einschlägigen immissionsschutzrechtli-

chen Vorgaben, Be¬grünung des geplanten Erdwalls 

etc.).  

Die dann noch verbleibenden Nachteile für die mglw. 

Betroffenen werden als vertretbar ge¬wertet und sind 

hinnehmbar 

Aus diesen Gründen - und nicht zuletzt infolge des hier 

naturgemäß sehr hoch zu gewichtenden Votums der Feu-

erwehr als Nutzer für diesen Standort - wurde der Entwurf 

für dieses Plangebiet ausgearbei¬tet. 

 

 

Auf der Bürgerveranstaltung wurden alle geprüften Stand-

orte vorgestellt und erläutert. Die alternativen Standorte 

wurden im Rahmen der Beteiligung der Ortsbeiräte disku-

tiert und es wurde sich für den in Rede stehenden Stand-

ort entschieden, da es sich um den am besten geeigneten 

handelt. Hierzu gab es eine Entscheidung des Stadtrates 

am 17.09.2015. 



Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (Nr. P 11) 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB   S. 28 

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung 12.06.2019 

Kenn
ziffer 

Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

Ö4 21.08.2014 

 

 
 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Einwohner der Straße „Am Hintzenböhl“ sind im Rah-

men des gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung 

gem. § 3 Abs. 1 BauGB über die Planung informiert und 

somit auch beteiligt worden. Im Rahmen der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung wurde erläutert, dass Flächen 

um den geplanten Feuerwehrstandort vorgehalten werden, 

die, falls notwendig, für Lärmschutzmaßnahmen genutzt 

werden können. Es wurde des Weiteren darauf hingewie-

sen, dass zunächst die Ergebnisse eines Lärmgutachtens 

für eine abschließende und konkrete weitere Planung 

vorliegen müssen. Um die angrenzende Wohnbebauung zu 

schützen, wurde ein Schalltechnisches Büro mit einem 

Lärmgutachten beauftragt. Das Lärmgutachten kommt 

zum Ergebnis, dass eine Lärmschutzeinrichtung erforder-

lich ist. 

Außerdem wurde das Projekt in den Ortsbeiräten von 

Planig, Ippesheim und Bosenheim vorgestellt.  

Zu 2.  

Die Beauftragung von Gutachten gehört zum normalen 

Procedere im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungs-

planes. Auch an einem anderen Standort muss über ein 

Gutachten die Lärmfrage geklärt werden. Die Kosten eines 

Gutachtens führen daher nicht zur Verlegung des Pla-

nungsstandortes. Eine Lärmschutzeinrichtung stellt eine 

normale Maßnahme im Rahmen des Lärmschutzes dar und 

führt nicht zum Verwerfen der Planung. 

 

Im Rahmen der Vorüberlegungen für einen neuen Feuer-

wehr-Standort waren frühzeitig, unter Einbeziehung der 

Die vorgetragenen An-

regungen zum Bebau-

ungsplan werden mit 

der von der Verwaltung 

ausgeführten Begrün-

dung zurückgewiesen. 
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Feuerwehr, verschiedene Standortvarianten überprüft und 

bewertet worden.  

Dabei kamen naturgemäß ohnehin nur Flächen in Be-

tracht, die für die geplante Nutzung sinnvoll und verfügbar 

sind.  

So muss die neue Feuerwache vor allem folgende zentra-

len Kriterien so gut wie möglich erfüllen: 
- gute Erreichbarkeit der Zieleinsatzorte im Hinblick auf 

die geforderte Einsatz-Grund¬zeit,  

- gute Verkehrs-Anbindung an das regionale Netz, mög-

lichst ohne stärkere Belastung von Wohnstraßen  

- gute Erreichbarkeit für die ehrenamtlichen Feuerwehr-

kamerad(inn)en aus allen drei Stadtteilen, 

- ausreichend große Fläche für einen komfortablen, zeit-

gemäßen Feuerwehr-Standort mit Nebenanlagen (so 

u.a. für Sozial-, Kommunikations- und Übungsräume, 

Frei¬flächen etc.), 

Darüber hinaus sollte der neue Standort möglichst mit 

geringem Aufwand erschließbar sein und für den Pla-

nungsträger verfügbar sein. Eine siedlungsnahe Lage mit 

möglichst guter Anbindung an die sonstige Infrastruktur 

(ÖPNV, Ein¬kaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, medi-

zinische und soziale Versorgung etc.) ist darüber hinaus 

von Vorteil. Schließlich sollte die neue Feuerwache auch 

einen möglichst geringen Eingriff in den Naturhaushalt und 

das Land¬schaftsbild zur Folge haben. 

Unter diesen Gesichtspunkten wurden mehrere Standorte 

bewertet: 

  

1.      Verbleib am jetzigen Standort in Planig-Ortsmitte 

Die seit Jahren beengte Situation am derzeitigen Standort 

in der Mainzer Straße wird ins¬besondere für die ehren-

amtlichen Feuerwehrleute als unzumutbar angesehen. 
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Umbauten oder Erweiterungen, welche die aktuellen tech-

nischen Anforderungen einer Feuerwache in hinreichen-

dem Maße berücksichtigen, sind am jetzigen Standort 

nicht möglich, zumal es sich um ein denkmalgeschütztes 

Gebäude handelt, dessen Schutzzweck mit den 

funk¬tionalen Anforderungen an eine zeitgemäße Feuer-

wache nicht vereinbar ist.  

Ein Umbau der Scheune auf den neusten Stand der Tech-

nik, unter Einhaltung aller Vor-gaben des Denkmalschut-

zes, war und ist aus funktionalen und wirtschaftlichen 

Überle-gungen nicht darstellbar. Zudem entspricht der 

Platzbedarf, auch der der Freifläche, nicht den modernen 

Anforderungen an ein Feuerwehrhaus. Ein Abriss kommt 

aus denkmal¬rechtlichen Gründen nicht infrage. Zudem 

wäre auch ein Neubau an gleicher Stelle den genannten 

Nachteilen der beschränkten räumlichen Möglichkeiten 

unterworfen. Aus die¬sem Grund hatte sich nicht zuletzt 

die Feuerwehr selbst für einen neuen Standort 

aus¬gesprochen. 

Diese Situation war dann für den Planungsträger der An-

lass, einen neuen Standort ins Auge zu fassen, der von 

den Feuerwehrleuten möglichst aller drei Stadtteile des 

Lösch¬bezirks (Planig, Bosenheim und Ippesheim) gut 

angefahren werden kann und von dem auch die Lösch-

fahrzeuge im Einsatzfall gut und schnell ausrücken kön-

nen. 

  

2.      Standort am Sportplatz Planig 

Alternativ-Standorte im Bereich des Planiger Sportplatzes 

(zwischen dem Sportplatz und der landwirtschaftlichen 

Halle auf den Flurstücken 96/6 und 97 in Flur 2) wurden 

ins Auge gefasst, zumal die Stadt dort auch Grundstücke 

besitzt.  

Dazu waren insbesondere folgende Kriterien zu berück-
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sichtigen (die dann in die Gesamt¬abwägung eingestellt 

wurden): 
- Dieser Standort hätte zunächst den Verzicht auf eine 

mögliche langfristige Erweiterung des Sportplatzes in 

westliche Richtung (die auch im Flächennutzungsplan 

bereits dar¬gestellt ist) zur Folge.  

- Vor allem aber entstanden hier gravierende Bedenken 

wegen der bei Sportveranstal¬tungen (insbesondere 

am Wochenende, aber auch an manchen Abenden in 

der Woche, zahlreichen „wild“ parkenden Fahrzeuge, 

die häufig entlang des Zufahrtswe¬ges, aber auch im 

Randbereich der Kreisstraße stehen.  

- Eine Absperrung der jederzeit für den Feuerwehreinsatz 

sicher freizuhaltenden Ein- und Ausfahrtbereiche, so 

insbesondere durch Poller oder durch eine Schrankenan-

lage, wurde daher geprüft - eine angedachte Ampelan-

lage hätte keine Sicherheit für eine dauerhafte Freihal-

tung geboten).  

Ohne derartige Anlagen wäre es aber nicht zu gewähr-

leisten, dass die Ein- und Aus-fahrtbereiche freigehalten 

würden – mit der Folge der Gefährdung der einzuhal-

tenden Einsatzzeit von 8 Minuten.  

Für diese Anlagen wären zum einen relativ hohe Kosten 

(außer den Initialkosten auch Folgekosten für die War-

tung etc. und an diesem siedlungsfernen Ort auch nicht 

aus¬zuschließenden Vandalismus) zu veranschlagen 

gewesen.  

Entsprechende Kostenschätzungen für eine dortige Va-

riante sowie für den nun gewählten Standort wurden 

den städtischen Gremien als Entscheidungsgrundlage 

vor¬gelegt. 

- Zudem bestünde auch eine nie ganz auszuschließende 
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Gefahr des Versagens oder der technischen Störung 

derartiger Anlagen, was im Falle eines dringenden Feu-

er-wehreinsatzes naturgemäß fatale Folgen haben könn-

te.  

- Schließlich birgt die Zufahrt zur neuen Feuerwache über 

eine gemeinsame Zufahrt mit dem Sportplatz das Risiko, 

dass bspw. bei Fußballspielen mit entsprechendem 

Park-Suchverkehr bereits die An- und Abfahrt der Feu-

erwehrleute auf das Feuerwehr¬gelände erschwert 

wird und bereits dadurch die Einsatzfahrt verzögert 

würde. 

- Eine direkte Ausfahrt auf die Kreisstraße von einem 

ebenfalls sportplatz-nahen Stand¬ort aus – dieser dann 

ebenfalls auf einer der o. g. städtischen Parzellen, aber 

abseits des Sportplatzweges und süd-südöstlich der 

dortigen landwirtschaftlichen Halle (so¬mit aber ohne 

Benutzung des Zufahrtsweges zum Sportplatz) - wäre 

entweder nur über das nicht der Stadt gehörende 

Grundstück südlich der Halle möglich (sodass hier 

ent¬weder ein Grundstückstausch oder eine Grund-

dienstbarkeit erforderlich würden), oder aber über den 

Ausbau eines mindestens 45 m langen Abschnittes des 

dann südlich in Richtung Bosenheim folgenden Wirt-

schaftsweges (mit zusätzlichem Verbreiterungs¬bedarf 

auf Fremdparzellen, mit entsprechend hohen Kosten, 

mit erhöhtem Versiege¬lungsgrad und erhöhtem Aus-

gleichsbedarf).  

- Vor allem aber wäre auch dort immer noch die Gefahr 

wild parkender Fahrzeuge ge¬geben (wie bei manchen 

Veranstaltungen bereits gesehen), mit den vorstehend 

ge¬nannten Folgen (einer Poller-Lösung o. ä.) und den 

daraus resultierenden gravieren¬den Nachteilen (s. o.). 
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- Schließlich wurde auch seitens der Wehrleitung ergän-

zend ausgeführt, dass für eine Feuerwehr, die aus Eh-

renamtlichen bestehe und aktuell ca.160 Einsatztage im 

Jahr zu bewältigen habe, ein möglichst siedlungsnaher 

Ort für die drei betroffenen Stadtteile wichtig sei, zumal 

diese Standorte letztlich auch der Kommunikation und 

der wichtigen Identifikation der Stadtteile mit „ihrer 

Feuerwehr“ dienten. 

- Ein Feuerwehrhaus gehöre demnach eben zu den klassi-

schen Gemeinbedarfsnutzun¬gen für Sicherheit und 

Ordnung. Diese befänden sich seit jeher innerhalb einer 

Orts¬lage oder an deren Rand und somit auch in unmit-

telbarer Nähe zur Dorfgemeinschaft und nicht möglichst 

weit von der Ortslage entfernt. Die Feuerwehr dient den 

Bürgern – und dies bedinge auch Nähe zu den Bürgern, 

selbstverständlich unter Einhaltung aller gesetzlichen 

Vorgaben (so auch zum Immissionsschutz). 

Daher sprächen für die Wehrleitung außer den wirt-

schaftlichen auch Sicherheits-, Gemeinwohl- und Ehren-

amts-Aspekte für den nun gewählten Standort. 

- Aus stadtplanerischer Sicht sind bei einer solchen 

Standortwahl zudem auch die Vor-gaben des BauGB zu 

beachten. Demnach genießt der Außenbereich im Sinne 

des § 35 BauGB den besonderen Schutz des Freiraums 

und ist zunächst möglichst von Bebauung freizuhalten, 

um einer „Zersiedlung“ vorzubeugen. Der Bau eines 

Feuer-wehrhauses auf der „grünen Wiese“, in großer 

Entfernung zu einem Ort, entspricht somit weder städ-

tebaulichen bzw. baugesetzlichen Grundsätzen noch 

den diesbezüg¬lichen Vorgaben des Regionalen Raum-

ordnungsplanes zum Freiraumschutz und somit auch 

nicht dem planerischen Entwicklungsgebot gem. § 1 
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Abs. 4 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 ROG.  

 

3.      Sonstige mögliche Standorte  

Sonstige in der Verwaltung sowie in den städtischen 

Gremien ins Auge gefasste Standorte für die neue Feuer-

wache – so z.B. Bebauungsplangebiet P 7.1 oder auch 

auf der Fläche des alten Bitumenwerks Pichl in der Main-

zer Straße - wurden, nach jeweiliger Beratung mit Vertre-

tern der Feuerwehr, verworfen. 

Keine dieser Alternativen konnte die für die Feuerwehr 

elementaren Parameter, so insbe¬sondere die eingangs 

des vorliegenden Kapitels aufgeführten genannten Haupt-

Kriterien – also v. a. gute Verkehrs-Anbindung an das 

regionale Netz, gute Erreichbarkeit der Ziel¬einsatzorte 

(aber auch bereits des Standortes) im Hinblick auf die 

geforderte Einsatz-Grundzeit, hinreichende Größe etc.) 

auch nur annähernd im gleichen Maße erfüllen wie der 

nun gewählte Standort (und noch nicht einmal so gut wie 

die unter 2. erörterten Alter¬nativen am Sportplatz). 

Letztlich wurde festgestellt, dass der nun gewählte 

Standort nicht nur am besten diese Kri¬terien erfüllt, 

sondern auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der 

Umsetzung sowie der Tatsache, dass sich die Grundstü-

cke bereits im städtischen Eigentum befinden, zu bevor-

zu¬gen ist.  

Die als reine Ackerfläche genutzte und ansonsten völlig 

unstrukturierte (und gehölzfreie) Flä¬che der geplanten 

Feuerwache hat zudem – abgesehen von der unvermeid-

baren Neuversie¬gelung - einen relativ geringen Eingriff in 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zur Folge, da 

die Fläche diesbezüglich eine geringe Empfindlichkeit auf-

weist. 

Die Nachteile des nun überplanten Standortes - so v. a. 
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die im Beteiligungsverfahren geltend gemachten potenziel-

len Beeinträchtigungen der Anwohner des nördlich folgen-

den Allgemei¬nen Wohngebietes der Straße ´Am Hint-

zenböhl` - müssen dafür in Kauf genommen werden, 

zumal diesen Befürchtungen durch mehrere Maßnahmen 

wirksam begegnet werden kann (so v. a. effektiver Lärm-

schutz gemäß den einschlägigen immissionsschutzrechtli-

chen Vorgaben, Be¬grünung des geplanten Erdwalls 

etc.).  

Die dann noch verbleibenden Nachteile für die mglw. 

Betroffenen werden als vertretbar ge¬wertet und sind 

hinnehmbar 

Aus diesen Gründen - und nicht zuletzt infolge des hier 

naturgemäß sehr hoch zu gewichtenden Votums der Feu-

erwehr als Nutzer für diesen Standort - wurde der Entwurf 

für dieses Plangebiet ausgearbei¬tet. 

 

 

Auf der Bürgerveranstaltung wurden alle geprüften Stand-

orte vorgestellt und erläutert. Die alternativen Standorte 

wurden im Rahmen der Beteiligung der Ortsbeiräte disku-

tiert und es wurde sich für den in Rede stehenden Stand-

ort entschieden, da es sich um den am besten geeigneten 

handelt. Hierzu gab es eine Entscheidung des Stadtrates 

am 17.09.2015. 

 

Zu 3. 

Die Zufahrt zur neuen Feuerwache kann nicht über eine 

gemeinsame Zufahrt mit dem Sportplatz erfolgen. Dies 

birgt das Risiko, dass bspw. bei Fußballspielen mit ent-

sprechendem Park-Suchverkehr die An- und Abfahrt auf 

das Feuerwehrgelände erschwert wird und so die Einsatz-

fahrt verzögert.  

Zu 4. Und 5. 
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Die Verwaltung hat in Bezug auf die in Rede stehende 

Planung alle Ortsbeiräte in den jeweiligen Ortsbeiratssit-

zungen über die Planung detailliert informiert. Zudem fand 

die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 

BauGB in Planig im Gasthaus Mayer am 29.07.2014 um 

17.30 Uhr statt. Die Bürger wurden daher insgesamt an 4 

Terminen über die Planung informiert bzw. konnten die 

Möglichkeit ergreifen, informiert zu werden. 

Ö5 27.08.2014 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Rückt eine neue Bebauung an ein bestehendes Wohnge-

biet, hier allgemeines Wohngebiet, heran, so sind die 

Lärmwerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 

einzuhalten um die betreffende Fläche angemessen vor 

Schallbelastung zu schützen. Werden diese Werte im 

angrenzenden allgemeinen Wohngebiet eingehalten, so 

kann keine Wertminderung der Grundstücke daraus abge-

leitet werden.  

Um die angrenzende Wohnbebauung zu schützen, wurde 

ein Schalltechnisches Büro mit einem Lärmgutachten 

beauftragt. Die Stadt Bad Kreuznach berücksichtigt bei 

einer Planung grds. alle gesetzlichen Anforderungen. Auch 

das Thema der Schallreflektion am Gebäude der Möbel-

fundgrube wurde hierbei betrachtet. Der Effekt ist zwar 

eher gering, aber dennoch vorhanden und wurde daher 

auch berücksichtigt. Ergebnis des Gutachtens ist, dass 

eine Lärmschutzeinrichtung erforderlich ist, um die Werte 

gemäß gesetzlicher Vorgaben einzuhalten. 

 

Im Rahmen der Vorüberlegungen für einen neuen Feuer-

wehr-Standort waren frühzeitig, unter Einbeziehung der 

Feuerwehr, verschiedene Standortvarianten überprüft und 

bewertet worden.  

Dabei kamen naturgemäß ohnehin nur Flächen in Be-

Die vorgetragenen An-

regungen zum Bebau-

ungsplan werden mit 

der von der Verwaltung 

ausgeführten Begrün-

dung zurückgewiesen. 
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tracht, die für die geplante Nutzung sinnvoll und verfügbar 

sind.  

So muss die neue Feuerwache vor allem folgende zentra-

len Kriterien so gut wie möglich erfüllen: 
- gute Erreichbarkeit der Zieleinsatzorte im Hinblick auf 

die geforderte Einsatz-Grund¬zeit,  

- gute Verkehrs-Anbindung an das regionale Netz, mög-

lichst ohne stärkere Belastung von Wohnstraßen  

- gute Erreichbarkeit für die ehrenamtlichen Feuerwehr-

kamerad(inn)en aus allen drei Stadtteilen, 

- ausreichend große Fläche für einen komfortablen, zeit-

gemäßen Feuerwehr-Standort mit Nebenanlagen (so 

u.a. für Sozial-, Kommunikations- und Übungsräume, 

Frei¬flächen etc.), 

Darüber hinaus sollte der neue Standort möglichst mit 

geringem Aufwand erschließbar sein und für den Pla-

nungsträger verfügbar sein. Eine siedlungsnahe Lage mit 

möglichst guter Anbindung an die sonstige Infrastruktur 

(ÖPNV, Ein¬kaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, medi-

zinische und soziale Versorgung etc.) ist darüber hinaus 

von Vorteil. Schließlich sollte die neue Feuerwache auch 

einen möglichst geringen Eingriff in den Naturhaushalt und 

das Land¬schaftsbild zur Folge haben. 

Unter diesen Gesichtspunkten wurden mehrere Standorte 

bewertet: 

  

1.      Verbleib am jetzigen Standort in Planig-Ortsmitte 

Die seit Jahren beengte Situation am derzeitigen Standort 

in der Mainzer Straße wird ins¬besondere für die ehren-

amtlichen Feuerwehrleute als unzumutbar angesehen. 

Umbauten oder Erweiterungen, welche die aktuellen tech-

nischen Anforderungen einer Feuerwache in hinreichen-

dem Maße berücksichtigen, sind am jetzigen Standort 
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nicht möglich, zumal es sich um ein denkmalgeschütztes 

Gebäude handelt, dessen Schutzzweck mit den 

funk¬tionalen Anforderungen an eine zeitgemäße Feuer-

wache nicht vereinbar ist.  

Ein Umbau der Scheune auf den neusten Stand der Tech-

nik, unter Einhaltung aller Vor-gaben des Denkmalschut-

zes, war und ist aus funktionalen und wirtschaftlichen 

Überle-gungen nicht darstellbar. Zudem entspricht der 

Platzbedarf, auch der der Freifläche, nicht den modernen 

Anforderungen an ein Feuerwehrhaus. Ein Abriss kommt 

aus denkmal¬rechtlichen Gründen nicht infrage. Zudem 

wäre auch ein Neubau an gleicher Stelle den genannten 

Nachteilen der beschränkten räumlichen Möglichkeiten 

unterworfen. Aus die¬sem Grund hatte sich nicht zuletzt 

die Feuerwehr selbst für einen neuen Standort 

aus¬gesprochen. 

Diese Situation war dann für den Planungsträger der An-

lass, einen neuen Standort ins Auge zu fassen, der von 

den Feuerwehrleuten möglichst aller drei Stadtteile des 

Lösch¬bezirks (Planig, Bosenheim und Ippesheim) gut 

angefahren werden kann und von dem auch die Lösch-

fahrzeuge im Einsatzfall gut und schnell ausrücken kön-

nen. 

  

2.      Standort am Sportplatz Planig 

Alternativ-Standorte im Bereich des Planiger Sportplatzes 

(zwischen dem Sportplatz und der landwirtschaftlichen 

Halle auf den Flurstücken 96/6 und 97 in Flur 2) wurden 

ins Auge gefasst, zumal die Stadt dort auch Grundstücke 

besitzt.  

Dazu waren insbesondere folgende Kriterien zu berück-

sichtigen (die dann in die Gesamt¬abwägung eingestellt 

wurden): 
- Dieser Standort hätte zunächst den Verzicht auf eine 
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mögliche langfristige Erweiterung des Sportplatzes in 

westliche Richtung (die auch im Flächennutzungsplan 

bereits dar¬gestellt ist) zur Folge.  

- Vor allem aber entstanden hier gravierende Bedenken 

wegen der bei Sportveranstal¬tungen (insbesondere 

am Wochenende, aber auch an manchen Abenden in 

der Woche, zahlreichen „wild“ parkenden Fahrzeuge, 

die häufig entlang des Zufahrtswe¬ges, aber auch im 

Randbereich der Kreisstraße stehen.  

- Eine Absperrung der jederzeit für den Feuerwehreinsatz 

sicher freizuhaltenden Ein- und Ausfahrtbereiche, so 

insbesondere durch Poller oder durch eine Schrankenan-

lage, wurde daher geprüft - eine angedachte Ampelan-

lage hätte keine Sicherheit für eine dauerhafte Freihal-

tung geboten).  

Ohne derartige Anlagen wäre es aber nicht zu gewähr-

leisten, dass die Ein- und Aus-fahrtbereiche freigehalten 

würden – mit der Folge der Gefährdung der einzuhal-

tenden Einsatzzeit von 8 Minuten.  

Für diese Anlagen wären zum einen relativ hohe Kosten 

(außer den Initialkosten auch Folgekosten für die War-

tung etc. und an diesem siedlungsfernen Ort auch nicht 

aus¬zuschließenden Vandalismus) zu veranschlagen 

gewesen.  

Entsprechende Kostenschätzungen für eine dortige Va-

riante sowie für den nun gewählten Standort wurden 

den städtischen Gremien als Entscheidungsgrundlage 

vor¬gelegt. 

- Zudem bestünde auch eine nie ganz auszuschließende 

Gefahr des Versagens oder der technischen Störung 

derartiger Anlagen, was im Falle eines dringenden Feu-

er-wehreinsatzes naturgemäß fatale Folgen haben könn-
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te.  

- Schließlich birgt die Zufahrt zur neuen Feuerwache über 

eine gemeinsame Zufahrt mit dem Sportplatz das Risiko, 

dass bspw. bei Fußballspielen mit entsprechendem 

Park-Suchverkehr bereits die An- und Abfahrt der Feu-

erwehrleute auf das Feuerwehr¬gelände erschwert 

wird und bereits dadurch die Einsatzfahrt verzögert 

würde. 

- Eine direkte Ausfahrt auf die Kreisstraße von einem 

ebenfalls sportplatz-nahen Stand¬ort aus – dieser dann 

ebenfalls auf einer der o. g. städtischen Parzellen, aber 

abseits des Sportplatzweges und süd-südöstlich der 

dortigen landwirtschaftlichen Halle (so¬mit aber ohne 

Benutzung des Zufahrtsweges zum Sportplatz) - wäre 

entweder nur über das nicht der Stadt gehörende 

Grundstück südlich der Halle möglich (sodass hier 

ent¬weder ein Grundstückstausch oder eine Grund-

dienstbarkeit erforderlich würden), oder aber über den 

Ausbau eines mindestens 45 m langen Abschnittes des 

dann südlich in Richtung Bosenheim folgenden Wirt-

schaftsweges (mit zusätzlichem Verbreiterungs¬bedarf 

auf Fremdparzellen, mit entsprechend hohen Kosten, 

mit erhöhtem Versiege¬lungsgrad und erhöhtem Aus-

gleichsbedarf).  

- Vor allem aber wäre auch dort immer noch die Gefahr 

wild parkender Fahrzeuge ge¬geben (wie bei manchen 

Veranstaltungen bereits gesehen), mit den vorstehend 

ge¬nannten Folgen (einer Poller-Lösung o. ä.) und den 

daraus resultierenden gravieren¬den Nachteilen (s. o.). 

- Schließlich wurde auch seitens der Wehrleitung ergän-

zend ausgeführt, dass für eine Feuerwehr, die aus Eh-

renamtlichen bestehe und aktuell ca.160 Einsatztage im 
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Jahr zu bewältigen habe, ein möglichst siedlungsnaher 

Ort für die drei betroffenen Stadtteile wichtig sei, zumal 

diese Standorte letztlich auch der Kommunikation und 

der wichtigen Identifikation der Stadtteile mit „ihrer 

Feuerwehr“ dienten. 

- Ein Feuerwehrhaus gehöre demnach eben zu den klassi-

schen Gemeinbedarfsnutzun¬gen für Sicherheit und 

Ordnung. Diese befänden sich seit jeher innerhalb einer 

Orts¬lage oder an deren Rand und somit auch in unmit-

telbarer Nähe zur Dorfgemeinschaft und nicht möglichst 

weit von der Ortslage entfernt. Die Feuerwehr dient den 

Bürgern – und dies bedinge auch Nähe zu den Bürgern, 

selbstverständlich unter Einhaltung aller gesetzlichen 

Vorgaben (so auch zum Immissionsschutz). 

Daher sprächen für die Wehrleitung außer den wirt-

schaftlichen auch Sicherheits-, Gemeinwohl- und Ehren-

amts-Aspekte für den nun gewählten Standort. 

- Aus stadtplanerischer Sicht sind bei einer solchen 

Standortwahl zudem auch die Vor-gaben des BauGB zu 

beachten. Demnach genießt der Außenbereich im Sinne 

des § 35 BauGB den besonderen Schutz des Freiraums 

und ist zunächst möglichst von Bebauung freizuhalten, 

um einer „Zersiedlung“ vorzubeugen. Der Bau eines 

Feuer-wehrhauses auf der „grünen Wiese“, in großer 

Entfernung zu einem Ort, entspricht somit weder städ-

tebaulichen bzw. baugesetzlichen Grundsätzen noch 

den diesbezüg¬lichen Vorgaben des Regionalen Raum-

ordnungsplanes zum Freiraumschutz und somit auch 

nicht dem planerischen Entwicklungsgebot gem. § 1 

Abs. 4 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 ROG.  
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3.      Sonstige mögliche Standorte  

Sonstige in der Verwaltung sowie in den städtischen 

Gremien ins Auge gefasste Standorte für die neue Feuer-

wache – so z.B. Bebauungsplangebiet P 7.1 oder auch 

auf der Fläche des alten Bitumenwerks Pichl in der Main-

zer Straße - wurden, nach jeweiliger Beratung mit Vertre-

tern der Feuerwehr, verworfen. 

Keine dieser Alternativen konnte die für die Feuerwehr 

elementaren Parameter, so insbe¬sondere die eingangs 

des vorliegenden Kapitels aufgeführten genannten Haupt-

Kriterien – also v. a. gute Verkehrs-Anbindung an das 

regionale Netz, gute Erreichbarkeit der Ziel¬einsatzorte 

(aber auch bereits des Standortes) im Hinblick auf die 

geforderte Einsatz-Grundzeit, hinreichende Größe etc.) 

auch nur annähernd im gleichen Maße erfüllen wie der 

nun gewählte Standort (und noch nicht einmal so gut wie 

die unter 2. erörterten Alter¬nativen am Sportplatz). 

Letztlich wurde festgestellt, dass der nun gewählte 

Standort nicht nur am besten diese Kri¬terien erfüllt, 

sondern auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der 

Umsetzung sowie der Tatsache, dass sich die Grundstü-

cke bereits im städtischen Eigentum befinden, zu bevor-

zu¬gen ist.  

Die als reine Ackerfläche genutzte und ansonsten völlig 

unstrukturierte (und gehölzfreie) Flä¬che der geplanten 

Feuerwache hat zudem – abgesehen von der unvermeid-

baren Neuversie¬gelung - einen relativ geringen Eingriff in 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zur Folge, da 

die Fläche diesbezüglich eine geringe Empfindlichkeit auf-

weist. 

Die Nachteile des nun überplanten Standortes - so v. a. 

die im Beteiligungsverfahren geltend gemachten potenziel-

len Beeinträchtigungen der Anwohner des nördlich folgen-

den Allgemei¬nen Wohngebietes der Straße ´Am Hint-
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zenböhl` - müssen dafür in Kauf genommen werden, 

zumal diesen Befürchtungen durch mehrere Maßnahmen 

wirksam begegnet werden kann (so v. a. effektiver Lärm-

schutz gemäß den einschlägigen immissionsschutzrechtli-

chen Vorgaben, Be¬grünung).  

Die dann noch verbleibenden Nachteile für die mglw. 

Betroffenen werden als vertretbar ge¬wertet und sind 

hinnehmbar 

Aus diesen Gründen - und nicht zuletzt infolge des hier 

naturgemäß sehr hoch zu gewichtenden Votums der Feu-

erwehr als Nutzer für diesen Standort - wurde der Entwurf 

für dieses Plangebiet ausgearbei¬tet. 

 

 

Auf der Bürgerveranstaltung wurden alle geprüften Stand-

orte vorgestellt und erläutert. Die alternativen Standorte 

wurden im Rahmen der Beteiligung der Ortsbeiräte disku-

tiert und es wurde sich für den in Rede stehenden Stand-

ort entschieden, da es sich um den am besten geeigneten 

handelt. Hierzu gab es eine Entscheidung des Stadtrates 

am 17.09.2015. 

 

Die Grundstücke sind zwischenzeitlich komplett in städti-

schem Besitz. 

 

 

Das Konzept der Studentinnen sieht für den jetzigen 

Standort alternative Nutzungen vor. Ein Verbleiben der 

Feuerwehr am jetzigen Standort ist wie vorstehend erläu-

tert nicht möglich. 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (Nr. P 11) 
Planstand 10.06.2014 
  
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 29.07.2014 am Verfahren beteiligt:  
 

 

Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

 Kreisverwaltung   

1.  Kreisverwaltung 

Untere Landesplanungsbehörde 

Salinenstraße 47 

55543 Bad Kreuznach 

15.08.2014 X 

2.  Kreisverwaltung 

Untere Naturschutzbehörde 

Salinenstraße 47 

55543 Bad Kreuznach 

25.09.2014 X 

3.  Kreisverwaltung 

Untere Wasserbehörde 

Salinenstraße 47 

55543 Bad Kreuznach 

  

4.  Kreisverwaltung 

Büro des Landrates Brand- und Katastrophenschutz 

Salinenstraße 47 

55543 Bad Kreuznach 

04.08.2014 X 

5.  Kreisverwaltung 

Veterinärwesen 

Salinenstraße 47 

55543 Bad Kreuznach 
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6.  Kreisverwaltung 

Gesundheitsamt 

Ringstraße 4 

55543 Bad Kreuznach 

  

 Obere Landesbehörden   

7.  SGD Nord,  

Regionalstelle Wasser- u. Abfallwirtschaft u. Bodenschutz 

Kurfürstenstraße 12-14 

56068 Koblenz 

03.09.2014 X 

8.  SGD Nord Regionalst. Gewerbeaufsicht 

Hauptstraße 238 

55743 Idar-Oberstein 

15.08.2014 X 

9.  Landesamt für Geologie 

und Bergbau Rheinland-Pfalz 

Emy-Roeder-Straße 5 

55129 Mainz 

14.08.2014 X 

10.  Generaldirektion kulturelles-Erbe 

Direktion Landesarchäologie 

Große Langgasse 29 

55116 Mainz 

  

 Polizei/Bundeswehr   

11.  Polizeiinspektion 

Ringstraße 3 

55543 Bad Kreuznach 

  

 Vermessung / Kataster / Grundstücke   

12.  Vermessungs- und Katasteramt 

Ostdeutsche Straße 28 

55232 Alzey 

  

 Finanzen   

13.  Finanzamt  

Ringstraße 10 

55543 Bad Kreuznach 

  

 Industrie / Gewerbe   

    

 Landwirtschaft / Forst / Klima   
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14.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Burgenlandstraße 7 

55543 Bad Kreuznach 

27.08.2014 X 

15.  Bauern- und Winzerverband an Nahe und Glan 

Burgenlandstraße 7 

55543 Bad Kreuznach 

  

 Verkehr   

16.  Landesbetrieb Mobilität 

Alzeyer Straße 27 

55543 Bad Kreuznach 

26.08.2014 X 

 Leitungsträger   

17.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Planung NE 3 

Zurmaienerstraße 175 

54292 Trier 

04.08.2014 X 

18.  Stadtwerke GmbH 

Bad Kreuznach 

Kilianstraße 9 

55543 Bad Kreuznach 

26.08.2014 X 

19.  Deutsche Telekom 

T NL Südwest, PTI 12 

Poststraße 20-28 

55543 Bad Kreuznach  

  

20.  Elektrizitätswerk EWR Netz GmbH 

Lutherring 5 

67547 Worms 

  

21.  Amprion Zentrale 

Rheinlanddamm 24 

44139 Dortmund 

27.08.2014 X 

22.  Westnetz GmbH 

Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück 

Hauptstraße 189 

55743 Idar-Oberstein 

11.08.2014 X 
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23.  Creos Deutschland GmbH 

Zentrale Planauskunft 

Postfach 10 26 22 

66026 Saarbrücken  

06.08.2014 _ 

 Nachbarkommunen   

    

 Kirche   

24.  Ev. Kirche in Hessen und Nassau 

Paulusplatz 1 

64285 Darmstadt 

 

  

25.  Kath. Kirchengemeinde Planig 

55545 Bad Kreuznach 

  

 Verwaltung KH   

26.  23 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft   

27.  32 Ordnungsamt   

28.  37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz    

29.  40 Amt für Schulen, Kultur u. Spor   

30.  51 Amt für Kinder u. Jugend   

31.  60 Bauverwaltung   

32.  65 Bauordnung und  Gebäudewirtschaft   

33.  66 Tiefbau- und Grünflächen   

34.  ABW Abwasserbeseitigungseinrichtung   

 Ortsbeiräte   

35.  Ortsbeirat Planig 15.06.2015 X 

36.  Ortsbeirat Ippesheim   

37.  Ortsbeirat Bosenheim   

 Naturschutzverbände   



Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (Nr. P 11)   S. 48 

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung 12.06.2019  

Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

38.  Naturschutzbund Deutschland (DBV) 

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Frauenlobstraße 15-19 

55118 Mainz 

  

39.  Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Hindenburgplatz 3 

55118 Mainz 

  

40.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie 

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Osteinstraße 7-9 

55118 Mainz 

25.08.2014 _ 

41.  Pollichia 

Verein für Naturforschung u. Landespflege e.V. 

Erfurter Straße  

67433 Neustadt a.d.W. 

  

42.  Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt 

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Richard-Müller-Straße 11 

67823 Obermoschel/Pfalz 

  

43.  Landesjagdverband 

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Fasanerie 2 

55457 Gensingen 

  

44.  „Die Naturfreunde“ 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Ebertstraße 22 

67963 Ludwigshafen 
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1. Kreisverwaltung 

Untere 

Landesplanungsbehörde 

Salinenstraße 47 

55543 Bad Kreuznach 

15.08.2014 

 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.  Keine Abwägung erfor-

derlich. 

2. Kreisverwaltung KH, 

Landesplanung – Untere 

Naturschutzbehörde 

25.09.2014 

 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.  Keine Abwägung erfor-

derlich. 

4. Kreisverwaltung 

Büro des Landrates 

Brand- und 

Katastrophenschutz 

Salinenstraße 47 

55543 Bad Kreuznach 

04.08.2014 

 

Es werden folgende Hinweise auf den Bebauungs-

plan aufgenommen:  

-Bei der Planung von Gebäuden und der Gestaltung 

von öffentlichen Verkehrsflächen für den Einsatz 

von Brandbekämpfungs- und Rettungsgerä-

ten/Fahrzeugen im Bebauungsgebiet ist mindestens 

analog der Richtlinie über die Flächen der Feuer-

wehr zu verfahren.  

- Die Löschwassermenge von mind. 1600 

l/min(96m³/h) über einen Zeitraum von zwei Stun-

den ist sicherzustellen.  

- Die Hydranten für die Entnahme des Löschwas-

sers sind so anzuordnen, dass sie jederzeit für die 

Feuerwehr zugänglich sind.  

- Der Abstand zwischen zwei Hydranten darf nicht 

mehr als 150 m betragen.  

Die Abwägung erfolgt, 

wie nebenstehend erläu-

tert. Der Bebauungsplan 

wird um die aktuellen 

Brandschutzvorgaben 

ergänzt. 

7. SGD Nord,  

Regionalstelle Wasser- u. 

Abfallwirtschaft u. 

Bodenschutz 

Kurfürstenstraße 12-14 

03.09.2014   

 

 

Zu 1. 

Die Hinweise bzgl. Wasserversorgung, Heilquellen, 

Die Abwägung erfolgt, 

wie nebenstehend erläu-

tert. Der Bebauungsplan 

wird wie erläutert er-

gänzt.  



Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (Nr. P 11) 

Beteiligung Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   S. 50 

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung 12.06.2019  

Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

56068 Koblenz 

 

 

 
(Anm. d. Verwaltung: Plan und Legende war bereits im 
Original in Schwarzweiß ) 
 

 

 

Wasserschutzgebiete und Altablagerungen werden 

zur Kenntnis genommen.  

 

Es wird folgender Hinweis in den Bebauungsplan 

aufgenommen: 

„Das Vorhaben liegt in der zugunsten der Stadtwer-

ke Bad Kreuznach abgegrenzten Wasserschutzge-

bietszone IIIB.“ 

Die genannten Gefährdungen werden im weiteren 

Planverfahren berücksichtigt.  
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Zu 2. 

Die Hinweise bzgl. Oberflächenbewirtschaftung 

werden zur Kenntnis genommen.  

 

In die Begründung werden die Vorgaben zur Besei-

tigung des Niederschlagswassers explizit aufge-

nommen. Die Begründung wird in diesem Punkt 

entsprechend ausgeführt und die angesprochenen 

Punkte werden in Rahmen der weiteren Planung 

Berücksichtigung finden.  
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Zu 3. 

Die Hinweise zur Schmutzwasserbeseitigung wer-

den zur Kenntnis genommen.  

 

Der Hinweis zur Schmutzwasserbeseitigung wird im 

Rahmen der weiteren Planung berücksichtigt. 

 

Zu 4. 

Die Stellungnahme wird begrüßt. 
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8. SGD Nord Regionalst. 

Gewerbeaufsicht 

Hauptstraße 238 

55743 Idar-Oberstein 

15.08.2014 

 

 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung  hat den Hinweis zur Kenntnis ge-

nommen und ein entsprechendes Gutachten beauf-

tragt. Die Ergebnisse liegen mittlerweile vor. Die 

weitere Planung wird die Vorgaben aus dem Lärm-

gutachten berücksichtigen. 

Die Abwägung erfolgt, 

wie nebenstehend erläu-

tert. Der Anregung wird 

gefolgt.  

9. Landesamt für Geologie 

und Bergbau Rheinland-

Pfalz 

Emy-Roeder-Straße 5 

55129 Mainz 

14.08.2014 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Zu Bergbau/Altbergbau 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu Boden und Baugrund 

-allgemein 

Es wird zusätzlich folgender Hinweis in den Bebau-

ungsplan aufgenommen:  

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grds. die ein-

schlägigen Regelwerke (u.a. DIN 420, DIN EN 

1997-1 und-2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für 

Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten 

Die Abwägung erfolgt, 

wie nebenstehend erläu-

tert. Der Anregung wird 

gefolgt.  
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(insbesondere mit Laständerungen) sind in der 

Regel objektbezogene Baugrunduntersuchungen zu 

empfehlen. 

Es wurde ein entsprechendes Baugrundgutachten 

beauftragt.  

 

-mineralische Rohstoffe 

Die Stellungnahme wird begrüßt. 

14. Landwirtschaftskammer 

Rheinland-Pfalz 

Burgenlandstraße 7 

55543 Bad Kreuznach 

27.08.2014 

 

Die Scheune in der Mainzer Straße 85, die heute 

der Unterbringung der Feuerwehrfahrzeuge dient, 

steht unter Denkmalschutz. Ein Umbau der Scheu-

ne auf den neusten Stand der Technik unter Einhal-

tung aller Vorgaben des Denkmalschutzes ist nicht 

darstellbar. Zudem entspricht der Platzbedarf, auch 

der Freifläche, nicht den modernen Anforderungen 

an ein Feuerwehrhaus. Aus diesem Grund hat sich 

die Feuerwehr selbst für einen neuen Standort aus-

gesprochen.  

 

Im Rahmen der Vorüberlegungen für einen neuen 

Feuerwehr-Standort waren frühzeitig, unter Ein-

beziehung der Feuerwehr, verschiedene Standort-

varianten überprüft und bewertet worden.  

Dabei kamen naturgemäß ohnehin nur Flächen in 

Betracht, die für die geplante Nutzung sinnvoll 

und verfügbar sind.  

So muss die neue Feuerwache vor allem folgende 

zentralen Kriterien so gut wie möglich erfüllen: 
- gute Erreichbarkeit der Zieleinsatzorte im Hin-

blick auf die geforderte Einsatz-Grund¬zeit,  

- gute Verkehrs-Anbindung an das regionale 

Netz, möglichst ohne stärkere Belastung von 

Wohnstraßen  

Die Prüfung der ver-

schiedenen Standorte hat 

ergeben, dass die Vortei-

le für den geplanten 

Standort überwiegen. 

Daher hält die Verwal-

tung am vorgeschlage-

nen Standort fest. 
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- gute Erreichbarkeit für die ehrenamtlichen Feu-

erwehrkamerad(inn)en aus allen drei Stadttei-

len, 

- ausreichend große Fläche für einen komfortab-

len, zeitgemäßen Feuerwehr-Standort mit Ne-

benanlagen (so u.a. für Sozial-, Kommunikati-

ons- und Übungsräume, Frei¬flächen etc.), 

Darüber hinaus sollte der neue Standort möglichst 

mit geringem Aufwand erschließbar sein und für 

den Planungsträger verfügbar sein. Eine sied-

lungsnahe Lage mit möglichst guter Anbindung 

an die sonstige Infrastruktur (ÖPNV, 

Ein¬kaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, medi-

zinische und soziale Versorgung etc.) ist darüber 

hinaus von Vorteil. Schließlich sollte die neue 

Feuerwache auch einen möglichst geringen Ein-

griff in den Naturhaushalt und das 

Land¬schaftsbild zur Folge haben. 

Unter diesen Gesichtspunkten wurden mehrere 

Standorte bewertet: 

  

1.      Verbleib am jetzigen Standort in Planig-

Ortsmitte 

Die seit Jahren beengte Situation am derzeitigen 

Standort in der Mainzer Straße wird 

ins¬besondere für die ehrenamtlichen Feuer-

wehrleute als unzumutbar angesehen. Umbauten 

oder Erweiterungen, welche die aktuellen techni-

schen Anforderungen einer Feuerwache in hinrei-

chendem Maße berücksichtigen, sind am jetzigen 

Standort nicht möglich, zumal es sich um ein 

denkmalgeschütztes Gebäude handelt, dessen 

Schutzzweck mit den funk¬tionalen Anforderun-

gen an eine zeitgemäße Feuerwache nicht verein-

bar ist.  
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Ein Umbau der Scheune auf den neusten Stand 

der Technik, unter Einhaltung aller Vor-gaben des 

Denkmalschutzes, war und ist aus funktionalen 

und wirtschaftlichen Überle-gungen nicht dar-

stellbar. Zudem entspricht der Platzbedarf, auch 

der der Freifläche, nicht den modernen Anforde-

rungen an ein Feuerwehrhaus. Ein Abriss kommt 

aus denkmal¬rechtlichen Gründen nicht infrage. 

Zudem wäre auch ein Neubau an gleicher Stelle 

den genannten Nachteilen der beschränkten 

räumlichen Möglichkeiten unterworfen. Aus 

die¬sem Grund hatte sich nicht zuletzt die Feu-

erwehr selbst für einen neuen Standort 

aus¬gesprochen. 

Diese Situation war dann für den Planungsträger 

der Anlass, einen neuen Standort ins Auge zu 

fassen, der von den Feuerwehrleuten möglichst 

aller drei Stadtteile des Lösch¬bezirks (Planig, 

Bosenheim und Ippesheim) gut angefahren wer-

den kann und von dem auch die Löschfahrzeuge 

im Einsatzfall gut und schnell ausrücken können. 

  

2.      Standort am Sportplatz Planig 

Alternativ-Standorte im Bereich des Planiger 

Sportplatzes (zwischen dem Sportplatz und der 

landwirtschaftlichen Halle auf den Flurstücken 

96/6 und 97 in Flur 2) wurden ins Auge gefasst, 

zumal die Stadt dort auch Grundstücke besitzt.  

Dazu waren insbesondere folgende Kriterien zu 

berücksichtigen (die dann in die Ge-

samt¬abwägung eingestellt wurden): 
- Dieser Standort hätte zunächst den Verzicht 

auf eine mögliche langfristige Erweiterung des 

Sportplatzes in westliche Richtung (die auch im 

Flächennutzungsplan bereits dar¬gestellt ist) 

zur Folge.  
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- Vor allem aber entstanden hier gravierende 

Bedenken wegen der bei Sportveran-

stal¬tungen (insbesondere am Wochenende, 

aber auch an manchen Abenden in der Woche, 

zahlreichen „wild“ parkenden Fahrzeuge, die 

häufig entlang des Zufahrtswe¬ges, aber auch 

im Randbereich der Kreisstraße stehen.  

- Eine Absperrung der jederzeit für den Feuer-

wehreinsatz sicher freizuhaltenden Ein- und 

Ausfahrtbereiche, so insbesondere durch Poller 

oder durch eine Schrankenanlage, wurde daher 

geprüft - eine angedachte Ampelanlage hätte 

keine Sicherheit für eine dauerhafte Freihaltung 

geboten).  

Ohne derartige Anlagen wäre es aber nicht zu 

gewährleisten, dass die Ein- und Aus-

fahrtbereiche freigehalten würden – mit der 

Folge der Gefährdung der einzuhaltenden Ein-

satzzeit von 8 Minuten.  

Für diese Anlagen wären zum einen relativ hohe 

Kosten (außer den Initialkosten auch Folgekos-

ten für die Wartung etc. und an diesem sied-

lungsfernen Ort auch nicht 

aus¬zuschließenden Vandalismus) zu veran-

schlagen gewesen.  

Entsprechende Kostenschätzungen für eine dor-

tige Variante sowie für den nun gewählten 

Standort wurden den städtischen Gremien als 

Entscheidungsgrundlage vor¬gelegt. 

- Zudem bestünde auch eine nie ganz auszu-

schließende Gefahr des Versagens oder der 

technischen Störung derartiger Anlagen, was 

im Falle eines dringenden Feuer-wehreinsatzes 

naturgemäß fatale Folgen haben könnte.  

- Schließlich birgt die Zufahrt zur neuen Feuer-
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wache über eine gemeinsame Zufahrt mit dem 

Sportplatz das Risiko, dass bspw. bei Fußball-

spielen mit entsprechendem Park-Suchverkehr 

bereits die An- und Abfahrt der Feuerwehrleute 

auf das Feuerwehr¬gelände erschwert wird 

und bereits dadurch die Einsatzfahrt verzögert 

würde. 

- Eine direkte Ausfahrt auf die Kreisstraße von 

einem ebenfalls sportplatz-nahen Stand¬ort 

aus – dieser dann ebenfalls auf einer der o. g. 

städtischen Parzellen, aber abseits des Sport-

platzweges und süd-südöstlich der dortigen 

landwirtschaftlichen Halle (so¬mit aber ohne 

Benutzung des Zufahrtsweges zum Sportplatz) 

- wäre entweder nur über das nicht der Stadt 

gehörende Grundstück südlich der Halle mög-

lich (sodass hier ent¬weder ein Grundstücks-

tausch oder eine Grunddienstbarkeit erforder-

lich würden), oder aber über den Ausbau eines 

mindestens 45 m langen Abschnittes des dann 

südlich in Richtung Bosenheim folgenden Wirt-

schaftsweges (mit zusätzlichem Verbreite-

rungs¬bedarf auf Fremdparzellen, mit entspre-

chend hohen Kosten, mit erhöhtem Versie-

ge¬lungsgrad und erhöhtem Ausgleichsbe-

darf).  

- Vor allem aber wäre auch dort immer noch die 

Gefahr wild parkender Fahrzeuge ge¬geben 

(wie bei manchen Veranstaltungen bereits ge-

sehen), mit den vorstehend ge¬nannten Folgen 

(einer Poller-Lösung o. ä.) und den daraus resul-

tierenden gravieren¬den Nachteilen (s. o.). 

- Schließlich wurde auch seitens der Wehrleitung 

ergänzend ausgeführt, dass für eine Feuerwehr, 

die aus Ehrenamtlichen bestehe und aktuell 
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ca.160 Einsatztage im Jahr zu bewältigen ha-

be, ein möglichst siedlungsnaher Ort für die drei 

betroffenen Stadtteile wichtig sei, zumal diese 

Standorte letztlich auch der Kommunikation 

und der wichtigen Identifikation der Stadtteile 

mit „ihrer Feuerwehr“ dienten. 

- Ein Feuerwehrhaus gehöre demnach eben zu 

den klassischen Gemeinbedarfsnutzun¬gen für 

Sicherheit und Ordnung. Diese befänden sich 

seit jeher innerhalb einer Orts¬lage oder an de-

ren Rand und somit auch in unmittelbarer Nähe 

zur Dorfgemeinschaft und nicht möglichst weit 

von der Ortslage entfernt. Die Feuerwehr dient 

den Bürgern – und dies bedinge auch Nähe zu 

den Bürgern, selbstverständlich unter Einhal-

tung aller gesetzlichen Vorgaben (so auch zum 

Immissionsschutz). 

Daher sprächen für die Wehrleitung außer den 

wirtschaftlichen auch Sicherheits-, Gemein-

wohl- und Ehrenamts-Aspekte für den nun ge-

wählten Standort. 

- Aus stadtplanerischer Sicht sind bei einer sol-

chen Standortwahl zudem auch die Vor-gaben 

des BauGB zu beachten. Demnach genießt der 

Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB den 

besonderen Schutz des Freiraums und ist zu-

nächst möglichst von Bebauung freizuhalten, 

um einer „Zersiedlung“ vorzubeugen. Der Bau 

eines Feuer-wehrhauses auf der „grünen Wie-

se“, in großer Entfernung zu einem Ort, ent-

spricht somit weder städtebaulichen bzw. bau-

gesetzlichen Grundsätzen noch den diesbe-

züg¬lichen Vorgaben des Regionalen Raum-

ordnungsplanes zum Freiraumschutz und somit 

auch nicht dem planerischen Entwicklungsge-
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bot gem. § 1 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 

ROG.  

 

3.      Sonstige mögliche Standorte  

Sonstige in der Verwaltung sowie in den städti-

schen Gremien ins Auge gefasste Standorte für 

die neue Feuerwache – so z.B. Bebauungsplan-

gebiet P 7.1 oder auch auf der Fläche des alten 

Bitumenwerks Pichl in der Mainzer Straße - wur-

den, nach jeweiliger Beratung mit Vertretern der 

Feuerwehr, verworfen. 

Keine dieser Alternativen konnte die für die Feu-

erwehr elementaren Parameter, so ins-

be¬sondere die eingangs des vorliegenden Kapi-

tels aufgeführten genannten Haupt-Kriterien – 

also v. a. gute Verkehrs-Anbindung an das regio-

nale Netz, gute Erreichbarkeit der 

Ziel¬einsatzorte (aber auch bereits des Standor-

tes) im Hinblick auf die geforderte Einsatz-

Grundzeit, hinreichende Größe etc.) auch nur 

annähernd im gleichen Maße erfüllen wie der nun 

gewählte Standort (und noch nicht einmal so gut 

wie die unter 2. erörterten Alter¬nativen am 

Sportplatz). 

Letztlich wurde festgestellt, dass der nun gewähl-

te Standort nicht nur am besten diese Kri¬terien 

erfüllt, sondern auch im Hinblick auf die Wirt-

schaftlichkeit der Umsetzung sowie der Tatsache, 

dass sich die Grundstücke bereits im städtischen 

Eigentum befinden, zu bevorzu¬gen ist.  

Die als reine Ackerfläche genutzte und ansonsten 

völlig unstrukturierte (und gehölzfreie) Flä¬che 

der geplanten Feuerwache hat zudem – abgese-

hen von der unvermeidbaren Neuversie¬gelung - 

einen relativ geringen Eingriff in den Naturhaus-

halt und das Landschaftsbild zur Folge, da die 
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Fläche diesbezüglich eine geringe Empfindlichkeit 

aufweist. 

Die Nachteile des nun überplanten Standortes - 

so v. a. die im Beteiligungsverfahren geltend 

gemachten potenziellen Beeinträchtigungen der 

Anwohner des nördlich folgenden Allgemei¬nen 

Wohngebietes der Straße ´Am Hintzenböhl` - 

müssen dafür in Kauf genommen werden, zumal 

diesen Befürchtungen durch mehrere Maßnahmen 

wirksam begegnet werden kann (so v. a. effekti-

ver Lärmschutz gemäß den einschlägigen immis-

sionsschutzrechtlichen Vorgaben, Be¬grünung).  

Die dann noch verbleibenden Nachteile für die 

mglw. Betroffenen werden als vertretbar 

ge¬wertet und sind hinnehmbar 

Aus diesen Gründen - und nicht zuletzt infolge 

des hier naturgemäß sehr hoch zu gewichtenden 

Votums der Feuerwehr als Nutzer für diesen 

Standort - wurde der Entwurf für dieses Plange-

biet ausgearbei¬tet. 

 

 

Auf der Bürgerveranstaltung wurden alle geprüf-

ten Standorte vorgestellt und erläutert. Die alter-

nativen Standorte wurden im Rahmen der Beteili-

gung der Ortsbeiräte diskutiert und es wurde sich 

für den in Rede stehenden Standort entschieden, 

da es sich um den am besten geeigneten handelt. 

Hierzu gab es eine Entscheidung des Stadtrates 

am 17.09.2015. 

 

Der Hinweis darauf, dass Ackerflächen geschont 

werden sollen ist wichtig und richtig.  

Gemäß § 1a Abs. 2 S. 2 und 4 BauGB („Ergänzen-

de Vorschriften zum Umweltschutz“) wer¬den - als 

in der Bauleitplanung anzuwendende Vorschriften 

zum Umweltschutz - u. a. auch folgende für die 
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Landwirtschaft relevante Abwägungsbelange ge-

nannt: „Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohn-

zwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen 

Umfang umgenutzt werden. (N). Die Notwendigkeit 

der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald 

genutzter Flächen soll begründet werden; dabei 

sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der In-

nen¬ent¬wicklung zugrunde gelegt werden, zu 

denen insbesondere Brachflächen, Gebäude-

leer¬stand, Baulücken und andere Nachverdich-

tungsmöglichkeiten zählen können“. 

Dabei soll in der Abwägung auch ausdrücklich der 

Bodenschutz-Grundsatz nach Satz 1 die¬ses § 1a 

Abs. 2 BauGB berücksichtigt werden. Demnach soll 

mit Grund und Boden „sparsam und schonend um-

gegangen werden; dabei sind zur Verringerung der 

zusätzlichen Inanspruch¬nahme von Flächen für 

bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-

lung der Gemeinde insbesondere durch Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung 

und andere Maß-nahmen zur Innenentwicklung zu 

nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not-

wendige Maß zu begrenzen“. 

Im vorliegenden Fall muss eine Acker¬fläche (2019: 

Maisanbau) aus der Nutzung genommen werden. 

Eine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflä-

chen ist hier aber leider unum¬gänglich, da insbe-

sondere Möglichkeiten der Innenentwicklung - somit 

die in obigem Geset¬zestext genannten „Brachflä-

chen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 

Nachverdich-tungsmöglichkeiten“ - für einen sinn-

vollen Feuerwehrstandort mit den spezifischen 

Anforde¬rungen an, Erreichbarkeit, Einhaltung von 

Hilfsfristen, Infrastruktur etc. im Bereich des 

Lösch¬bezirks Ost nicht vorhanden sind. 

Das o. g. Gebot der Begrenzung von Bodenversie-

gelungen auf das notwendige Maß liegt nicht zuletzt 
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auch im originären Interesse des Planungsträgers, 

der bereits eine möglichst Kos¬ten sparende Bau-

weise anstrebt. Dadurch ist bereits gesichert, dass 

keine vermeidbaren bau¬lichen Anlagen, ein-

schließlich befestigter Platz-, Stellplatz-, Zufahrt- 

und Hofflächen etc., ge¬plant (und im Bebauungs-

plan ermöglicht) werden, wobei im vorliegenden Fall 

allerdings die funktionalen Erfordernisse einer leis-

tungsfähigen Feuerwehr im Einsatzfall oberste Prio-

rität haben müssen. Dies bedingt bspw. die erläuter-

ten Ein- und Ausfahrtbereiche, die – auf drin¬gende 

Anregung der Feuerwehr - aus Sicherheitsgründen 

nicht (an Anzahl und Gesamtfläche) reduziert wer-

den können. Dies hat dafür naturgemäß eine höhe-

re Versiegelung zur Folge, die aber eben nicht (oder 

allenfalls mit nicht hinnehmbaren Qualitäts-

Einbußen für einen optimalen und störungsfreien 

Einsatzfall) vermeidbar ist. 

Es ist aufgrund der zwingenden Aufwertungs-

Notwendigkeit einer Kom¬pensationsfläche eben 

nur unter recht seltenen Umständen zu vermeiden, 

dass bislang intensiv bewirtschaftete, dementspre-

chend ökologisch vor¬belastete und gering zu be-

wertende Landwirtschaftsflächen für den um¬welt- 

bzw. naturschutzfachlichen Ausgleich in Anspruch 

genommen werden, sofern keine versiegelten Flä-

chen oder keine sinnvoll durch Pflege- oder Bewirt-

schaftungsmaßnah¬men aufwertbaren Flächen zur 

Verfü¬gung stehen. 

Im vorliegenden Fall ist es dem Planungsträger aber 

nicht möglich, den Aus¬gleich durch Maßnahmen 

zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur 

Wie¬dervernetzung von Lebensräumen oder durch 

Bewirtschaf¬tungs- oder Pflegemaßnahmen, die der 

dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder 

des Land¬schaftsbildes dienen, zu erbringen (um 

gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG möglichst zu vermei-
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den, dass Flächen aus der Nutzung ge¬nommen 

werden), da Flächen für derartige Maßnahmen im 

benötigten Umfang des ermittelten Kompensati-

ons¬bedarfes nicht zur Verfügung stehen. 

Im vorliegenden Fall kann durch die Inanspruch-

nahme der nach Umsetzung der Feuerwache ver-

bleibenden jeweiligen südlichen Drittel der dafür 

„angeschnittenen“ Flurstücke der Aus¬gleich unmit-

telbar am Eingriffsgebiet erzielt werden.  

Die dortigen Ackerflächen sind zudem 

na¬turschutzfachlich sehr gut aufwertbar (=> hoher 

Anerkennungsfaktor, => weniger Flächenverbrauch) 

und liegen zudem auch nicht isoliert zwi-schen 

anderen landwirtschaft¬lichen Nutzflächen, sondern 

bilden eine zusammenhängende Fläche neben der 

Kreisstraße / dem Radweg. Die Ackerflächen liegen 

fast vollständig unter den beiden Hochspannungs-

freileitungen bzw. in deren Schutzstreifen. Nach der 

starken Reduzierung der Länge um ca. zwei Drittel 

wären die Restflächen – gerade bei den beiden 

schmaleren Parzellen im Osten – deutlich weniger 

effektiv zu bewirtschaften gewesen, was auch einer 

der Gründe war, dass die Stadt den Eigentümern 

den Abkauf der gesamten Par¬zellen angeboten 

hatte.  

Dadurch sind die Nachteile für die Landwirtschaft 

weiter gemindert worden. 

Im Umweltbericht wird ausgeführt, dass (gemäß der 

Kartierung der Bodenfunktionsbewer¬tung des 

Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-

Pfalz) die Böden im Norden des Geltungsbereiches 

(auf ca. 54 % der Gesamtfläche) in der Gesamtbe-

wertung der Bodenfunktionsbewertung einen gerin-

gen Funktionserfüllungsgrad der natürlichen Boden-

funktionen auf-weisen. Ein mittlerer Funktionserfül-

lungsgrad der natürlichen Bodenfunktionen ist im 

Süden des Geltungsbereiches (auf ca. 36 % der 
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Gesamtfläche gegeben), für die übrigen Flächen, 

wie beispielsweise die Verkehrsflächen (ca. 10 %) 

liegen keine Daten vor. Böden mit hoher oder gar 

sehr hoher Bewertung werden somit nicht in An-

spruch genommen. 

Somit sind potenzielle Beeinträchtigungen landwirt-

schaftlicher Flächen so weit wie mög¬lich begrenzt 

und die Belange der Landwirtschaft – trotz der un-

zweifelhaft hinzunehmenden Nach¬teile – insge-

samt hinreichend berücksichtigt worden. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach 

sieht in der südlichen Ortsradlage von Planig Erwei-

terungsbereich bzw. Entwicklungsrichtung vor. Da 

es sich bei der Planung um eine Gemeinbedarfsein-

richtung mit besonderen Ansprüchen an Lage, 

Platzverhältnisse etc. handelt ist die Ansiedlung 

einer Feuerwache am vorgesehenen Standort ver-

tretbar.  

16. Landesbetrieb Mobilität 

Alzeyer Straße 27 

55543 Bad Kreuznach 

26.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu I. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregungen werden 

wie nebenstehend erläu-

tert berücksichtigt. 
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Zu II. 

Die Verwaltung hat die vom LBM aufgeführten 

Punkte bei der weiteren Planung berücksichtigt und 

eine Abstimmung mit dem LBM herbeigeführt. 
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17. Vodafone Kabel 

Deutschland GmbH 

Planung NE 3 

Zurmaienerstraße 175 

54292 Trier 

04.08.2014 

 

Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.   Eine Abwägung ist nicht 

erforderlich. 

18. Stadtwerke GmbH 

Bad Kreuznach 

Kilianstraße 955543 Bad 

Kreuznach 

26.08.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Abwägung ist nicht 

erforderlich. 
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21. Amprion Zentrale 

Rheinlanddamm 24 

44139 Dortmund 

27.08.2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die Planzeichnung werden die Höchstspannungs-

freileitungen mit Leitungsmittellinien, Maststandor-

ten und Schutzstreifengrenzen nachrichtlich aufge-

nommen und gekennzeichnet. 

 

 

Folgende textliche Festsetzungen werden in den 

Bebauungsplan aufgenommen: 

 

 

„Innerhalb des Schutzstreifens der Leitungen sind 

Bauwerke mit einer maximalen Bauhöhe von 6,00 m 

zulässig. Bedachungen sind gem. DIN 4102 auszu-

führen. Glasdächer sind nicht zulässig.“  

 

 

„Anpflanzungen innerhalb des Schutzstreifens der 

Leitungen dürfen nur bis zu einer Endwuchshöhe 

von max. 8 m vorgenommen werden.  

Im Randbereich (25m parallel zum Schutzstreifen) 

dürfen nur Gehölze gepflanzt werden, die eine hö-

hen-gestaffelte Endwuchshöhe ab 8m nach außen 

Die Anregungen werden 

wir nebenstehend erläu-

tert in den Bebauungs-

plan aufgenommen. 



Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (Nr. P 11) 

Beteiligung Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   S. 75 

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung 12.06.2019  

Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

 

       

 

hin aufweisen. 

 

 

 

 

Folgender Hinweis wird in den Bebauungsplan 

aufgenommen: 

Die Höhe der Anpflanzungen im Schutzbereich 

sowie im Randbereich ist durch den Grundstücksei-

gentümer regelmäßig zu überprüfen. Falls erforder-

lich ist ein Rückschnitt auf die festgelegten Höhen 

durchzuführen. 

 

 

 

 

Folgender Hinweis wird in den Bebauungsplan 

aufgenommen: 

Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungs-

pflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Lei-

tungen bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der 

Amprion GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und 

Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über 

NN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnah-

me bzw. dem Abschluss der Vereinbarung mit dem 

Grundstückseigentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle 

geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung 

durch die Amprion GmbH.  

 

Die erforderlichen Leitungsträger werden parallel 

beteiligt. 
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22. Westnetz GmbH 

Regionalzentrum Rhein-

Nahe-Hunsrück 

Hauptstraße 189 

55743 Idar-Oberstein 

11.08.2014 

 
 
 

Mitteilung wurde zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 

erforderlich. 

23. Creos Deutschland 

GmbH 

Zentrale Planauskunft 

Postfach 10 26 22 

66026 Saarbrücken  

06.08.2014 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 

erforderlich. 

35. Ortsbeirat Planig 27.04.2015 Die Kostenschätzung für die Standorte An der Kieskaute 

und Standort Sportplatz erscheinen unvollständig und 

nicht vergleichbar. Auf elektrische Poller am Standort 

Sportplatz kann aus Sicht des Ortsbeirates verzichtet 

werden, dann ist eine Kostenreduzierung gegeben, die 

den Standort Sportplatz günstiger macht. 

Die Fachabteilung Stadtplanung wird aufgefordert, das 

Feuerwehr-Gerätehaus Löschzug Ost am Standort 

Sportplatz zu planen. 

Auf die elektrischen Poller könnte nicht verzichtet 

werden, da ansonsten nicht sichergestellt wäre, 

dass die Feuerwehr, bei gleichzeitig statt finden-

den Einsätzen der Feuerwehr und Spielen auf dem 

Sportplatz, ein ungehinderter Einsatz der Feuer-

wehr und damit die Einhaltung der Einsatzzeiten 

gesichert wäre. Eine Reduzierung der Kosten ist 

somit nicht gegeben. 

 

Es wurde eine Alternativenprüfung der verschie-

denen Standorte durchgeführt. Diese ist in der 

Begründung dargelegt worden. Der Stadtrat hat 

sich nach Prüfung der Alternativen für den nun 

Der Anregung wird, wie 

nebenstehend begründet, 

nicht gefolgt. 
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vorliegenden Standort entschieden: 

Im Rahmen der Vorüberlegungen für einen neuen 

Feuerwehr-Standort waren frühzeitig, unter Ein-

beziehung der Feuerwehr, verschiedene Standort-

varianten überprüft und bewertet worden.  

Dabei kamen naturgemäß ohnehin nur Flächen in 

Betracht, die für die geplante Nutzung sinnvoll 

und verfügbar sind.  

So muss die neue Feuerwache vor allem folgende 

zentralen Kriterien so gut wie möglich erfüllen: 
- gute Erreichbarkeit der Zieleinsatzorte im Hin-

blick auf die geforderte Einsatz-Grund¬zeit,  

- gute Verkehrs-Anbindung an das regionale 

Netz, möglichst ohne stärkere Belastung von 

Wohnstraßen  

- gute Erreichbarkeit für die ehrenamtlichen Feu-

erwehrkamerad(inn)en aus allen drei Stadttei-

len, 

- ausreichend große Fläche für einen komfortab-

len, zeitgemäßen Feuerwehr-Standort mit Ne-

benanlagen (so u.a. für Sozial-, Kommunikati-

ons- und Übungsräume, Frei¬flächen etc.), 

Darüber hinaus sollte der neue Standort möglichst 

mit geringem Aufwand erschließbar sein und für 

den Planungsträger verfügbar sein. Eine sied-

lungsnahe Lage mit möglichst guter Anbindung 

an die sonstige Infrastruktur (ÖPNV, 

Ein¬kaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, medi-

zinische und soziale Versorgung etc.) ist darüber 

hinaus von Vorteil. Schließlich sollte die neue 

Feuerwache auch einen möglichst geringen Ein-

griff in den Naturhaushalt und das 

Land¬schaftsbild zur Folge haben. 

Unter diesen Gesichtspunkten wurden mehrere 

Standorte bewertet: 
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1.      Verbleib am jetzigen Standort in Planig-

Ortsmitte 

Die seit Jahren beengte Situation am derzeitigen 

Standort in der Mainzer Straße wird 

ins¬besondere für die ehrenamtlichen Feuer-

wehrleute als unzumutbar angesehen. Umbauten 

oder Erweiterungen, welche die aktuellen techni-

schen Anforderungen einer Feuerwache in hinrei-

chendem Maße berücksichtigen, sind am jetzigen 

Standort nicht möglich, zumal es sich um ein 

denkmalgeschütztes Gebäude handelt, dessen 

Schutzzweck mit den funk¬tionalen Anforderun-

gen an eine zeitgemäße Feuerwache nicht verein-

bar ist.  

Ein Umbau der Scheune auf den neusten Stand 

der Technik, unter Einhaltung aller Vor-gaben des 

Denkmalschutzes, war und ist aus funktionalen 

und wirtschaftlichen Überle-gungen nicht dar-

stellbar. Zudem entspricht der Platzbedarf, auch 

der der Freifläche, nicht den modernen Anforde-

rungen an ein Feuerwehrhaus. Ein Abriss kommt 

aus denkmal¬rechtlichen Gründen nicht infrage. 

Zudem wäre auch ein Neubau an gleicher Stelle 

den genannten Nachteilen der beschränkten 

räumlichen Möglichkeiten unterworfen. Aus 

die¬sem Grund hatte sich nicht zuletzt die Feu-

erwehr selbst für einen neuen Standort 

aus¬gesprochen. 

Diese Situation war dann für den Planungsträger 

der Anlass, einen neuen Standort ins Auge zu 

fassen, der von den Feuerwehrleuten möglichst 

aller drei Stadtteile des Lösch¬bezirks (Planig, 

Bosenheim und Ippesheim) gut angefahren wer-

den kann und von dem auch die Löschfahrzeuge 

im Einsatzfall gut und schnell ausrücken können. 
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2.      Standort am Sportplatz Planig 

Alternativ-Standorte im Bereich des Planiger 

Sportplatzes (zwischen dem Sportplatz und der 

landwirtschaftlichen Halle auf den Flurstücken 

96/6 und 97 in Flur 2) wurden ins Auge gefasst, 

zumal die Stadt dort auch Grundstücke besitzt.  

Dazu waren insbesondere folgende Kriterien zu 

berücksichtigen (die dann in die Ge-

samt¬abwägung eingestellt wurden): 
- Dieser Standort hätte zunächst den Verzicht 

auf eine mögliche langfristige Erweiterung des 

Sportplatzes in westliche Richtung (die auch im 

Flächennutzungsplan bereits dar¬gestellt ist) 

zur Folge.  

- Vor allem aber entstanden hier gravierende 

Bedenken wegen der bei Sportveran-

stal¬tungen (insbesondere am Wochenende, 

aber auch an manchen Abenden in der Woche, 

zahlreichen „wild“ parkenden Fahrzeuge, die 

häufig entlang des Zufahrtswe¬ges, aber auch 

im Randbereich der Kreisstraße stehen.  

- Eine Absperrung der jederzeit für den Feuer-

wehreinsatz sicher freizuhaltenden Ein- und 

Ausfahrtbereiche, so insbesondere durch Poller 

oder durch eine Schrankenanlage, wurde daher 

geprüft - eine angedachte Ampelanlage hätte 

keine Sicherheit für eine dauerhafte Freihaltung 

geboten).  

Ohne derartige Anlagen wäre es aber nicht zu 

gewährleisten, dass die Ein- und Aus-

fahrtbereiche freigehalten würden – mit der 

Folge der Gefährdung der einzuhaltenden Ein-

satzzeit von 8 Minuten.  

Für diese Anlagen wären zum einen relativ hohe 

Kosten (außer den Initialkosten auch Folgekos-
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ten für die Wartung etc. und an diesem sied-

lungsfernen Ort auch nicht 

aus¬zuschließenden Vandalismus) zu veran-

schlagen gewesen.  

Entsprechende Kostenschätzungen für eine dor-

tige Variante sowie für den nun gewählten 

Standort wurden den städtischen Gremien als 

Entscheidungsgrundlage vor¬gelegt. 

- Zudem bestünde auch eine nie ganz auszu-

schließende Gefahr des Versagens oder der 

technischen Störung derartiger Anlagen, was 

im Falle eines dringenden Feuer-wehreinsatzes 

naturgemäß fatale Folgen haben könnte.  

- Schließlich birgt die Zufahrt zur neuen Feuer-

wache über eine gemeinsame Zufahrt mit dem 

Sportplatz das Risiko, dass bspw. bei Fußball-

spielen mit entsprechendem Park-Suchverkehr 

bereits die An- und Abfahrt der Feuerwehrleute 

auf das Feuerwehr¬gelände erschwert wird 

und bereits dadurch die Einsatzfahrt verzögert 

würde. 

- Eine direkte Ausfahrt auf die Kreisstraße von 

einem ebenfalls sportplatz-nahen Stand¬ort 

aus – dieser dann ebenfalls auf einer der o. g. 

städtischen Parzellen, aber abseits des Sport-

platzweges und süd-südöstlich der dortigen 

landwirtschaftlichen Halle (so¬mit aber ohne 

Benutzung des Zufahrtsweges zum Sportplatz) 

- wäre entweder nur über das nicht der Stadt 

gehörende Grundstück südlich der Halle mög-

lich (sodass hier ent¬weder ein Grundstücks-

tausch oder eine Grunddienstbarkeit erforder-

lich würden), oder aber über den Ausbau eines 

mindestens 45 m langen Abschnittes des dann 

südlich in Richtung Bosenheim folgenden Wirt-
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schaftsweges (mit zusätzlichem Verbreite-

rungs¬bedarf auf Fremdparzellen, mit entspre-

chend hohen Kosten, mit erhöhtem Versie-

ge¬lungsgrad und erhöhtem Ausgleichsbe-

darf).  

- Vor allem aber wäre auch dort immer noch die 

Gefahr wild parkender Fahrzeuge ge¬geben 

(wie bei manchen Veranstaltungen bereits ge-

sehen), mit den vorstehend ge¬nannten Folgen 

(einer Poller-Lösung o. ä.) und den daraus resul-

tierenden gravieren¬den Nachteilen (s. o.). 

- Schließlich wurde auch seitens der Wehrleitung 

ergänzend ausgeführt, dass für eine Feuerwehr, 

die aus Ehrenamtlichen bestehe und aktuell 

ca.160 Einsatztage im Jahr zu bewältigen ha-

be, ein möglichst siedlungsnaher Ort für die drei 

betroffenen Stadtteile wichtig sei, zumal diese 

Standorte letztlich auch der Kommunikation 

und der wichtigen Identifikation der Stadtteile 

mit „ihrer Feuerwehr“ dienten. 

- Ein Feuerwehrhaus gehöre demnach eben zu 

den klassischen Gemeinbedarfsnutzun¬gen für 

Sicherheit und Ordnung. Diese befänden sich 

seit jeher innerhalb einer Orts¬lage oder an de-

ren Rand und somit auch in unmittelbarer Nähe 

zur Dorfgemeinschaft und nicht möglichst weit 

von der Ortslage entfernt. Die Feuerwehr dient 

den Bürgern – und dies bedinge auch Nähe zu 

den Bürgern, selbstverständlich unter Einhal-

tung aller gesetzlichen Vorgaben (so auch zum 

Immissionsschutz). 

Daher sprächen für die Wehrleitung außer den 

wirtschaftlichen auch Sicherheits-, Gemein-

wohl- und Ehrenamts-Aspekte für den nun ge-

wählten Standort. 
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- Aus stadtplanerischer Sicht sind bei einer sol-

chen Standortwahl zudem auch die Vor-gaben 

des BauGB zu beachten. Demnach genießt der 

Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB den 

besonderen Schutz des Freiraums und ist zu-

nächst möglichst von Bebauung freizuhalten, 

um einer „Zersiedlung“ vorzubeugen. Der Bau 

eines Feuer-wehrhauses auf der „grünen Wie-

se“, in großer Entfernung zu einem Ort, ent-

spricht somit weder städtebaulichen bzw. bau-

gesetzlichen Grundsätzen noch den diesbe-

züg¬lichen Vorgaben des Regionalen Raum-

ordnungsplanes zum Freiraumschutz und somit 

auch nicht dem planerischen Entwicklungsge-

bot gem. § 1 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 

ROG.  

 

3.      Sonstige mögliche Standorte  

Sonstige in der Verwaltung sowie in den städti-

schen Gremien ins Auge gefasste Standorte für 

die neue Feuerwache – so z.B. Bebauungsplan-

gebiet P 7.1 oder auch auf der Fläche des alten 

Bitumenwerks Pichl in der Mainzer Straße - wur-

den, nach jeweiliger Beratung mit Vertretern der 

Feuerwehr, verworfen. 

Keine dieser Alternativen konnte die für die Feu-

erwehr elementaren Parameter, so ins-

be¬sondere die eingangs des vorliegenden Kapi-

tels aufgeführten genannten Haupt-Kriterien – 

also v. a. gute Verkehrs-Anbindung an das regio-

nale Netz, gute Erreichbarkeit der 

Ziel¬einsatzorte (aber auch bereits des Standor-

tes) im Hinblick auf die geforderte Einsatz-

Grundzeit, hinreichende Größe etc.) auch nur 

annähernd im gleichen Maße erfüllen wie der nun 
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gewählte Standort (und noch nicht einmal so gut 

wie die unter 2. erörterten Alter¬nativen am 

Sportplatz). 

Letztlich wurde festgestellt, dass der nun gewähl-

te Standort nicht nur am besten diese Kri¬terien 

erfüllt, sondern auch im Hinblick auf die Wirt-

schaftlichkeit der Umsetzung sowie der Tatsache, 

dass sich die Grundstücke bereits im städtischen 

Eigentum befinden, zu bevorzu¬gen ist.  

Die als reine Ackerfläche genutzte und ansonsten 

völlig unstrukturierte (und gehölzfreie) Flä¬che 

der geplanten Feuerwache hat zudem – abgese-

hen von der unvermeidbaren Neuversie¬gelung - 

einen relativ geringen Eingriff in den Naturhaus-

halt und das Landschaftsbild zur Folge, da die 

Fläche diesbezüglich eine geringe Empfindlichkeit 

aufweist. 

Die Nachteile des nun überplanten Standortes - 

so v. a. die im Beteiligungsverfahren geltend 

gemachten potenziellen Beeinträchtigungen der 

Anwohner des nördlich folgenden Allgemei¬nen 

Wohngebietes der Straße ´Am Hintzenböhl` - 

müssen dafür in Kauf genommen werden, zumal 

diesen Befürchtungen durch mehrere Maßnahmen 

wirksam begegnet werden kann (so v. a. effekti-

ver Lärmschutz gemäß den einschlägigen immis-

sionsschutzrechtlichen Vorgaben, Be¬grünung 

des geplanten Erdwalls etc.).  

Die dann noch verbleibenden Nachteile für die 

mglw. Betroffenen werden als vertretbar 

ge¬wertet und sind hinnehmbar 

Aus diesen Gründen - und nicht zuletzt infolge 

des hier naturgemäß sehr hoch zu gewichtenden 

Votums der Feuerwehr als Nutzer für diesen 

Standort - wurde der Entwurf für dieses Plange-

biet ausgearbei¬tet. 
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36. Ortsbeirat Ippesheim 18.09.2014 Die Planung am Standort „An der Kieskaute“ wird be-

grüßt. 

Der Beschluss wird begrüßt. Eine Abwägung ist nicht 

erforderlich. 

37. Ortsbeirat Bosenheim 10.09.2014 Der Ortsbeirat Bosenheim hat dem Standort einstimmig 

zugestimmt. 

Der Beschluss wird begrüßt. Eine Abwägung ist nicht 

erforderlich. 

40. Gesellschaft für 

Naturschutz und 

Ornithologie 

Landesverband 

Rheinland-Pfalz e.V. 

Osteinstraße 7-9 

55118 Mainz 

25.08.2014 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 

erforderlich. 

      

 

 

 



Stadt Bad Kreuznach 
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ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 
im Rahmen der Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung  
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (P 11) 

Planstand 07.10.2019 
 
 
Im Rahmen der Öffentlichen Auslegung vom 26.11.2019 bis einschließlich 07.01.2020 haben sich die  
folgenden Eingabesteller am Verfahren beteiligt: 
 

Lfd. 
Nr. Eingabesteller/in Datum Anregung 

Ö1 „Öffentlichkeit 1“     12.11.2019 ja 

Ö2 „Öffentlichkeit 2“      17.11.2019 ja 

Ö3 „Öffentlichkeit 3“      17.11.2019 ja 

Ö4 „Öffentlichkeit 4“      18.11.2019 ja 

 
Der Inhalt der Stellungnahmen, die darauf bezogenen Äußerungen und Erörterungen der Verwaltung sowie die  
daraus resultierenden Abwägungsvorschläge werden im Folgenden aufgeführt: 
 

Hinweis gemäß DSGVO: 
Die in den Stellungnahmen der Öffentlichkeit enthaltenen Adressdaten werden im Rahmen der Ausreichung 
und Veröffentlichung von Beschlussunterlagen pseudonymisiert und mit einer Kennziffer versehen.  
Die Verarbeitung von Adressdaten ist allerdings erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses nachzukommen. Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer 
gerichtlichen Prüfung erfordert auch die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten.  
Die Mitglieder der politischen Gremien haben die Möglichkeit, die Stellungnahmen mit Namen bei der 
Abteilung 610 Stadtplanung und Umwelt der Stadtverwaltung Bad Kreuznach anzufragen. 
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Kenn
ziffer 

Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

Ö1  12.11.2019 Widerspruch gegen den Bebauungsplan „Feuerwehr-
gerätehaus Planig“ 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
den Widerspruch vom 07.08.2014 halte ich weiterhin 
aufrecht. Von diesem habe ich leider bis heute keine 
mündliche oder schriftliche Antwort erhalten. 
 
 
Folgendes möchte ich noch hierzu erläutern. 
Das neue Feuerwehrgerätehaus hat eine Grundfläche 
von ca. 700 m2, das Gelände eine Fläche von ca. 
8.000 m2. Dies bedeutet, dass rund 7.000 m2 Fläche 
brach liegen, bzw. ein Teil davon noch versiegelt wird. 
Die restliche Fläche muss gepflegt werden, ebenso 
der riesige Erdwall, was laufende Kosten verursacht. 
In der letzten Ortsbeiratssitzung wurde erklärt, dass 
die Feuerwehr ein sehr ruhiger Verein sei. Das Mar-
tinshorn muss geduldet werden bei Einsatzfahrten. 
Somit gibt es keine Lärmbelästigung für die Anwoh-
ner. Für was muss dann ein solch riesiger Wall errich-
tet werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Vorab ist anzumerken, dass sich der Einwender gemäß der Betreffzeile 
seines Schreibens zwar ausdrücklich auf den „Bebauungsplan Feuer-
wehrgerätehaus Planig“ bezieht. Dieser hatte allerdings zum Zeitpunkt 
des Schreibens noch gar nicht öffentlich ausgelegen, lediglich die ent-
sprechende 6. Änderung des Flächennutzungsplanes (welche im Paral-
lelverfahren das gleiche Plangebiet zum Inhalt hat). Da aber Aussagen 
zur konkreten Planung getroffen werden und der „Widerspruch“ aus-
drücklich „gegen den Bebauungsplan“ verfasst wurde, ist sie an dieser 
Stelle zu behandeln].  

Das Schreiben des Einwenders vom 07.08.2014 wurde berücksichtigt und in 
die Abwägung eingestellt, die politischen Gremien hatten darüber in den 
Sitzungen am 24.09. (Ausschuss für Planung etc.) und 26.09.2019 (Stadtrat) 
befunden. Das Ergebnis der Abwägungen aller Schreiben wird den Einwen-
dern am Ende des Verfahrens mitgeteilt. 
 
Ein Feuerwehrgerätehaus nach zeitgemäßen Standards (mit Verwaltungs-, 
Umkleide-, Sanitär-, Werkstatt-, Lager- und Sozialräumen, weiteren Neben-
räumen und einem Schulungs- und Veranstaltungsraum für ca. 30 Personen 
etc., mit Frei- und Übungsgelände, Stell- und Wendeplätzen u.v.a.m.) benö-
tigt unvermeidlich eine bestimmte Mindestgröße, die dann selbstverständlich 
auch unterhalten werden muss. 
Bei der Planung wurde aber bereits darauf geachtet, dass keine vermeidba-
ren, überflüssigen Versiegelungen oder sonstige Flächeninanspruchnahmen 
erfolgen.  
Die Lärmschutzanlage wird nach den aktuellen schalltechnischen Erforder-
nissen erforderlich, um die Anwohner der nahe gelegen Wohnbaugrund-
stücke nach den einschlägigen Vorgaben und Richtlinien vor Lärmimmissio-
nen zu schützen. Der Gutachter hat dabei durchaus bereits die Möglichkei-
ten berücksichtigt, die gemäß Abschnitt 7.1 der TA-Lärm für Ausnahmerege-
lungen für Notsituationen („zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung oder zur Abwehr eines betrieblichen Notstandes …“) 
bei der Bewertung einfließen können. Die Überschreitungen der Richtwerte 
resultieren aber keinesfalls nur aus den Spitzenpegeln beim Feuerwehrein-
satz, sondern auch aus anderen Lärmquellen, wie regelmäßigen Übungen 
der ehrenamtlichen Kameraden, Kameradschaftstreffen etc.. Diese Aktivitä-
ten werden stattfinden und müssen daher berücksichtigt werden, um die be-
rechtigten Schutzansprüche der Anwohner befriedigen zu können. Der Pla-
nungsträger hatte zur Wahrung der Rechtssicherheit diesbezüglich auch kei-
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Die Parzelle des alten Gerätehauses und des Rathau-
ses ist mit ca. 3.300 m2 über 4mal so groß als Fläche 
benötigt wird. Somit sollte auch noch ebenerdige Flä-
che vorhanden sein für das Büro des Ortsvorstehers. 
Im 1. OG kann ein entsprechender Raum (Saal) ein-
gefügt werden für größere Versammlungen und/oder 
als Treffpunkt für Vereine. Über einen Treppenlift 
wäre dieser auch für behinderte Personen erreichbar. 
Von der Fläche her, müsste noch genügend Platz für 
Parkplätze der Feuerwehr vorhanden sein. 
In meinem letzten Widerspruch sprach ich bereits den 
Denkmalschutz an. Wo ist dieser einzusehen? Im In-
ternet finde ich keine Antwort auf die Kriterien zum 
Denkmalschutz der „Scheune“. Den einzigen Satz, 

nen Spielraum, die Lärmschutzanlage kleiner zu planen, als es vom Gutach-
ter vorgegeben war.  
Allerdings wurden Möglichkeiten gesehen, dass man im Zuge der Bauge-
nehmigung für das konkrete Vorhaben (wenn also nicht mehr alle „Sicherhei-
ten“ für mögliche Optionen berücksichtigt werden müssen, die im Bebau-
ungsplan berücksichtigt werden) zu geringeren Immissionen kommen wird, 
sodass dann der Lärmschutzwall oder die Lärmschutzwand mit recht hoher 
Wahrscheinlichkeit doch noch kleiner errichtet werden kann (auch dies wird 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ausdrücklich ermöglicht).  
Dazu wurde inzwischen bereits aktualisierte schalltechnischen Beurteilung 
vorgelegt. Da inzwischen die Planung des Feuerwehrgerätehauses konkreti-
siert wurde, dabei u. a. auch die Lage und die Art / Qualität der Fenster im 
Hinblick auf eine Minimierung der Emissionen optimiert wurde, und zudem 
die betrieblichen Abläufe der Feuerwehr, u. a. auf Grundlage der Einsatz-Da-
ten der letzten Jahre, nochmals aktualisiert und konkretisiert wurden, erga-
ben sich bereits geringere Immissionswerte an den schutzwürdigen Anlieger-
Häusern. Als wichtigstes Ergebnis ist folgendes festzuhalten: Die aktive 
Lärmschutzanlage am Nordrand muss nur noch 1,80 m hoch sein. Diese 
Mindesthöhe, aber auch eine Maximalhöhe von 2,30 m, werden im Bebau-
ungsplan verbindlich festgesetzt, sodass der vom Einwender befürchtete 
„riesige Erdwall“ nicht kommen wird. Vielmehr wird hier eine begrünte Lärm-
schutzanlage sehr nahe der geplanten Feuerwehr-Stellplätze (und somit be-
reits mindestens 14m von seiner Grundstücksgrenze entfernt) errichtet. Da-
zwischen erfolgt eine naturnahe Begrünung. Damit wird dem Einwender der 
nötige Lärmschutz gewährleistet und gleichzeitig eine ansprechende opti-
sche Abschirmung mit ortsbildästhetischen und lokalklimatischen Positiv-
wirklungen hergestellt, ohne aber Nachteile wie Beschattung oder nennens-
werte Beschränkungen von Ausblicken o.ä. hervorzurufen. 
 
Zum bisherigen Standort des alten Gerätehauses sei an dieser Stelle auf die 
Aussage in Kap. 5 der Begründung verwiesen, wo die Standortauswahl und 
die -alternativen erläutert werden, dort heißt es zum alten Standort in Planig-
Mitte: „Die seit Jahren beengte Situation am derzeitigen Standort in der Mainzer Straße 
wird insbesondere für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute als unzumutbar angesehen. 
Umbauten oder Erweiterungen, welche die aktuellen technischen Anforderungen einer 
Feuerwache in hinreichendem Maße berücksichtigen, sind am jetzigen Standort nicht 
möglich, zumal es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, dessen Schutz-
zweck mit den funktionalen Anforderungen an eine zeitgemäße Feuerwache nicht ver-
einbar ist.  
Ein Umbau der Scheune auf den neusten Stand der Technik, unter Einhaltung aller Vor-
gaben des Denkmalschutzes, war und ist aus funktionalen und wirtschaftlichen Überle-
gungen nicht darstellbar. Zudem entspricht der Platzbedarf, auch der der Freifläche, 
nicht den modernen Anforderungen an ein Feuerwehrhaus. Ein Abriss kommt aus denk-
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den ich gefunden habe „Die Scheune steht unter 
Denkmalschutz“ ist für mich nicht aussagekräftig. Da 
am jetzigen Gerätehaus (Scheune) das Gebälk zum 
Teil schon marode ist, entstehen für Instandsetzungs-
arbeiten weitere Kosten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie ich dem Artikel des Öffentliche Anzeigers vom 
8.11.2019 - Das Gewerbegebiet östlich der B428 ... - 
wird auch hier die Ausgleichsfläche umgewandelt zu 
Gewerbefläche. Die Ausgleichsflächen, werden im-
mer weniger, da nur begrenzt landwirtschaftliche Flä-
chen vorhanden sind. 
 
Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, den Wider-
spruch nochmals zu prüfen und hoffe, Sie entschei-
den sich um und versiegeln nicht weiter fruchtbare 
Fläche. Der Klimaschutz wird es Ihnen und Ihren 
Nachfahren danken. 

 (…) 

malrechtlichen Gründen nicht infrage. Zudem wäre auch ein Neubau an gleicher Stelle 
den genannten Nachteilen der beschränkten räumlichen Möglichkeiten unterworfen. Aus 
diesem Grund hatte sich nicht zuletzt die Feuerwehr selbst für einen neuen Standort 
ausgesprochen. 
Diese Situation war dann für den Planungsträger der Anlass, einen neuen Standort ins 
Auge zu fassen, der von den Feuerwehrleuten möglichst aller drei Stadtteile des Lösch-
bezirks (Planig, Bosenheim und Ippesheim) gut angefahren werden kann und von dem 
auch die Löschfahrzeuge im Einsatzfall gut und schnell ausrücken können“. 
In der Denkmalliste für den Landkreis Bad Kreuznach [zu finden unter 
https://gdke.rlp.de/de/ueber-uns/landesdenkmalpflege/service-landesdenkmal-
pflege/denkmalliste-rheinland-pfalz/] ist die „barocke Krüppelwalmdach-
Scheune, 18. Jh.“ in der Mainzer Straße 85 eingetragen. 
 
Die Aussage, es werde „auch hier die Ausgleichsfläche umgewandelt zu Ge-
werbefläche“, ist nicht nachvollziehbar und hat zu der vorliegenden Planung 
offensichtlich keinen Bezug; der besagte Zeitungsartikel bezieht sich zudem 
offensichtliche auf eine andere Planung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen des Ein-
wenders werden zur 
Kenntnis genommen und 
in der Gesamtabwägung 
gemäß den nebenstehen-
den Erläuterungen ge-
wichtet. Die Bedenken 
werden aus den erläuter-
ten Gründen, auch wegen 
der nun deutlich niedrige-
ren Lärmschutzanlage, 
zurückgewiesen. 

Kenn
ziffer 

Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

Ö2  
 

17.11.2019 (…) 
mit diesem Schriftstück legen wir klaren Widerspruch 
gegen die geplante Lärmschutzmauer/-wand hinter un-
serem Grundstück (Am Hintzenböhl, Planig) ein.   
Bereits vor 4 Jahren hatten wir bereits einen schrift-
lichen Einspruch bezüglich der Wahl des Bauplatzes 
für das neue Feuerwehrhaus eingereicht. Bisher haben 
wir keine Rückmeldung darüber erhalten. 
Zahlreiche Argumente zeigen, dass der Standort für 
das Feuerwehrhaus mitsamt der 6m-Lärmschutzwand 
völlig absurd ist. 

 
Das Schreiben der Einwender aus der damaligen ersten Offenlage wurde 
berücksichtigt und in die Abwägung eingestellt, die politischen Gremien hat-
ten darüber in den Sitzungen am 24.09. (Ausschuss für Planung etc.) und 
26.09.2019 (Stadtrat) befunden. Das Ergebnis der Abwägungen aller Schrei-
ben wird den Einwendern am Ende des Verfahrens mitgeteilt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (Nr. P 11)  

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB   S. 6 

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung: 03.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 
Von der ersten Bekanntgabe vor 4 Jahren bis heute hat 
man den Eindruck, dass die Stadt instrumentalisiert 
wird, um die Interessen von Dritten zu wahren. Das hat 
unserer Meinung nach nichts mit Demokratie zu tun. Es 
ist schlichtweg Betrug an uns Bürgern. 
 
 
Bedenken und Zusatzkosten, die der Ortsbeirat vorher-
gesagt hat und von der Stadt ignoriert und als nicht zu-
treffend abgewiesen wurden, treffen nun ein und sind 
zum Teil noch schlimmer als vorhergesagt (3 Einfahr-
ten über den bestehenden(!) Fahrradweg, Verlegung 
der Straßenverengung, Lärmschutzwand, usw.). 
 
Zudem konnte man der Presse entnehmen, dass 
Ippesheim an seinem Gerätehaus mit Löschfahrzeug 
festhält. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Sinn 
macht, aber auch zusätzliche Kosten verursachen wird. 
 
 
 
Es zeigt zudem, dass sich die Planer nicht ausreichend 
mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Anstatt 
den Standort „Sportplatz" zu wählen, der von Anfang 
an vorgesehen war und alle baulichen Voraussetzun-
gen erfüllen würde, wurde von der Stadt „schlecht ge-
rechnet".   

Die geplante Mauer, die sogar die „Berliner Mauer" um 
2 Meter überschreiten würde, wäre kein Schutz für die 
Anwohner, sondern würden sowohl das Ortsbild ver-
schandeln, als auch die allgemeine Lebensqualität 
drastisch sinken lassen. Zudem ließe der Wall die 
Immobilienwerte sinken. 

Zur Standortwahl und zu den erörterten Alternativen sei auf die ausführlichen 
Erläuterungen in Kap. 5 der Begründung verwiesen. Daraus geht hervor, wa-
rum sich die Gremien letztlich, nach Abwägung aller (auch ausführlich disku-
tierten) Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten - und nicht zu-
letzt infolge des hier naturgemäß sehr hoch zu gewichtenden Votums der 
Feuerwehr als Nutzer – bereits in den Jahren 2014 und 2015 für den nun ge-
wählten Standort entschieden haben. 

Die unbegründete Behauptung, die Stadt sei „instrumentalisiert“ worden, „um 
Interessen von Dritten“ zu wahren, ist nicht nachvollziehbar und wird zurück-
gewiesen. Alle Beschlüsse wurden von demokratisch gewählten Gremien 
gefasst, die es sich in der Abwägung aller Argumente sicher nicht leicht ge-
macht haben. 
 

 
Es wurden und werden sämtliche vorgetragene Argumente und Bedenken, 
auch die zu den Kosten, in die Gesamtabwägung eingestellt, und keinesfalls 
„von der Stadt ignoriert;“ sämtliche Argumente sind in die Abwägung einge-
flossen. 
 
 
 
Der Wunsch des Ortsbeirates Ippesheim, an seinem Gerätehaus festzuhal-
ten, wäre auch bei jedem anderen Standort aufgekommen. Das Erfordernis, 
eine neue Feuerwache nach zeitgemäßen Standards für die 3 Ortslagen des 
Löschbezirks zu installieren, steht aber außer Zweifel und bleibt davon unbe-
rührt – auch der Ortsbeirat Ippesheim hat dennoch für den nun gewählten 
Standort gestimmt (lediglich die Prüfung der Schallschutzanlage angeregt). 
 

Zur Standortwahl s.o. (sowie ausführlich in Kap. 5 der Begründung, wo auch 
die (gerade aus Sicht der Feuerwehr recht gravierenden) Nachteile des 
Standortes am Sportplatz erläutert werden, die sämtlich – ohne ein 
„Schlecht-Rechnen“, das der Einwender hier vorwirft – in der Gesamtabwä-
gung berücksichtigt worden waren.  
 

Die Lärmschutzanlage wird nach den aktuellen schalltechnischen Erforder-
nissen erforderlich, um die Anwohner der nahe gelegen Wohnbaugrund-
stücke nach den einschlägigen Vorgaben und Richtlinien vor Lärmimmissio-
nen zu schützen.  
Allerdings wurden Möglichkeiten gesehen, dass man im Zuge der Bauge-
nehmigung für das konkrete Vorhaben (wenn also nicht mehr alle „Sicherhei-
ten“ für mögliche Optionen berücksichtigt werden müssen, die im Bebau-
ungsplan berücksichtigt werden) zu geringeren Immissionen kommen wird, 
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Die Mauer würde aufgrund ihrer Höhe, den Lärm, der 
aus dem Ort und von der Bahnlinie kommt, reflektieren 
und dadurch noch verstärken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch die Pflege und Instandhaltung des Walls würde 
Folgekosten mit sich bringen. 
 
 
 
 
Besonders gravierend sind unserer Meinung nach die 3 
Gefahr bringenden Zufahrten, die den bestehenden 
Fahrradweg kreuzen. Zahlreiche Spaziergänger, Fahr-
rad- und Inlinerfahrer, sowie Jogger sind zu allen Ta-
geszeiten auf dem Fahrradweg unterwegs. 
Soll dieser Weg abgeschafft oder etwa kostspielig 
umgebaut werden? 
Wo ist da der Sinn? 
 

sodass dann der Lärmschutzwall oder die Lärmschutzwand mit recht hoher 
Wahrscheinlichkeit doch noch kleiner errichtet werden kann (auch dies wird 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ausdrücklich ermöglicht).  
Dazu wurde inzwischen bereits aktualisierte schalltechnischen Beurteilung 
vorgelegt. Da inzwischen die Planung des Feuerwehrgerätehauses konkreti-
siert wurde, dabei u. a. auch die Lage und die Art / Qualität der Fenster im 
Hinblick auf eine Minimierung der Emissionen optimiert wurde, und zudem 
die betrieblichen Abläufe der Feuerwehr, u. a. auf Grundlage der Einsatz-Da-
ten der letzten Jahre, nochmals aktualisiert und konkretisiert wurden, erga-
ben sich bereits geringere Immissionswerte an den schutzwürdigen Anlieger-
Häusern. Als wichtigstes Ergebnis ist folgendes festzuhalten: Die aktive 
Lärmschutzanlage am Nordrand muss nur noch 1,80 m hoch sein. Diese 
Mindesthöhe, aber auch eine Maximalhöhe von 2,30 m, werden im Bebau-
ungsplan verbindlich festgesetzt, sodass die vom Einwender befürchtete 
hohe „Mauer“ nicht kommen wird. Vielmehr wird hier eine begrünte Lärm-
schutzanlage sehr nahe der geplanten Feuerwehr-Stellplätze (und somit be-
reits mindestens 14m von seiner Grundstücksgrenze entfernt) errichtet. Da-
zwischen erfolgt eine naturnahe Begrünung. Damit wird dem Einwender der 
nötige Lärmschutz gewährleistet und gleichzeitig eine ansprechende opti-
sche Abschirmung mit ortsbildästhetischen und lokalklimatischen Positiv-
wirklungen hergestellt, ohne aber Nachteile wie Beschattung oder nennens-
werte Beschränkungen von Ausblicken o.ä. hervorzurufen. Reflexionen wur-
den bei der neuen gutachterlichen Untersuchung mit berücksichtigt. Es sind 
dadurch bei der geplanten Lärmschutzanlage keine Nachteile gegeben: „Auf-
grund der geringen Höhe und des Abstands zu den schutzwürdigen Wohn-
nutzungen sind keine pegelerhöhenden Effekte durch Schallreflexionen zu 
erwarten“ (s. Fußnote 11 auf S. 21 des Gutachtens, welches Anlage zur Be-
bauungsplanung ist). 

Die von den Einwendern angemahnten Folgekosten sind bei jeglichen Infra-
strukturvorhaben unvermeidbar. Durch die Auswahl der Lärmschutzanlage 
und ggf. auch eine geschickte Bepflanzung können diese aber minimiert 
werden (was natürlich im ureigenen Interesse der Stadt ist, die schon daher 
bei der konkreten Planung dafür sorgen wird). 

Die Querung des Radweges, der selbstverständlich erhalten wird, wurde von 
einem Fachplaner, in enger Abstimmung mit und nach den Vorgaben des 
LBM geplant. Die Ein- und Ausfahrten liegen in sehr guten Sichtverbindun-
gen zum Radweg, der zudem Markierungen erhält. Es wird an den Ein- und 
Ausfahrten außerdem kein reger Verkehr mit stärkerer Frequentierung dieser 
Querungen erfolgen. Es können zudem auch keine Geschwindigkeiten durch 
die hier querenden Fahrzeuge erzielt werden, die eine stärkere Gefährdung 
hervorrufen könnten. Jede „normale“ Straßeneinmündung (wie die 25m wei-
ter folgende Einmündung ´Am Hintzenböhl` / Rheinpfalzstraße, an welcher 
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Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir nicht ge-
gen den Bau des Feuerwehrhauses sind, sondern nur 
die Herangehensweise verurteilen. 

Als betroffene Anwohner erwarten wir zeitnah eine 
Stellungnahme, sowie eine Anhörung. 

Wir werden nicht tatenlos hinnehmen, dass unsere 
Aussicht eingeschränkt wird, dass unser Besitz 
deutlich an Wert verliert und unser Lebensgefühl 
vermindert wird!!!!! 

Sollten Sie diesen Forderungen nicht nachkommen, 
behalten wir uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten. 

 (…) 

die Radwegenutzer danach ankommen) weist ein höheres Gefahrenpoten-
zial auf, da diese in der Regel (die genannte auf jeden Fall) unübersichtlicher 
sind und da dort in der Regel auch schneller fahrende Fahrzeuge und in 
deutlich stärkerer Frequentierung ankommen. Die zu erwartende Beeinträch-
tigung oder gar ein Gefährdungspotenzial für „Spaziergänger, Fahrrad- und 
Inlinerfahrer, sowie Jogger“ durch die den Weg querenden Fahrzeuge sind 
somit also als sehr überschaubar und als (gerade auch im Vergleich zu den 
meisten sonstigen Radwegen) vertretbar anzusehen.  

Die abschließende Bewertung wird zur Kenntnis genommen. Die Stellung-
nahme des Einwenders wird in den zuständigen politischen Gremien erör-
tert; am Abschluss des Verfahrens wird den Einwendern das Ergebnis der 
Abwägung mitgeteilt. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen des Ein-
wenders werden zur 
Kenntnis genommen und 
in der Gesamtabwägung 
gemäß den nebenstehen-
den Erläuterungen ge-
wichtet. Die Bedenken 
werden aus den erläuter-
ten Gründen, auch wegen 
der nun deutlich niedrige-
ren Lärmschutzanlage, 
zurückgewiesen. 
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Kenn
ziffer 

Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

Ö3  
 

17.11.2019 (…) 
mit diesem Schriftstück lege ich klaren Widerspruch 
gegen die geplante Lärmschutzmauer/-wand hinter un-
serem Grundstück ein.   
 

Zahlreiche Argumente zeigen, dass der Standort für 
das Feuerwehrhaus mitsamt der 6m-Lärmschutzwand 
völlig absurd ist. 
 
 
 
 
Von der ersten Bekanntgabe vor 4 Jahren bis heute hat 
man den Eindruck, dass die Stadt instrumentalisiert 
wird, um die Interessen von Dritten zu wahren. Das hat 
unserer Meinung nach nichts mit Demokratie zu tun. Es 
ist schlichtweg Betrug an uns Bürgern. 
 
Bedenken und Zusatzkosten, die der Ortsbeirat vorher-
gesagt hat und von der Stadt ignoriert und als nicht zu-
treffend abgewiesen wurden, treffen nun ein und sind 
zum Teil noch schlimmer als vorhergesagt (3 Einfahr-
ten über den bestehenden(!) Fahrradweg, Verlegung 
der Straßenverengung, Lärmschutzwand, usw.). 
 
Zudem konnte man der Presse entnehmen, dass 
Ippesheim an seinem Gerätehaus mit Löschfahrzeug 
festhält. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Sinn 
macht, aber auch zusätzliche Kosten verursachen wird. 
 
 
 

Es zeigt zudem, dass sich die Planer nicht ausreichend 
mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Anstatt 
den Standort „Sportplatz" zu wählen, der von Anfang 
an vorgesehen war und alle baulichen Voraussetzun-
gen erfüllen würde, wurde von der Stadt „schlecht ge-
rechnet".   

[Hinweis: Das Schreiben der Einwenderin unter Ö3 ist annähernd wort-
gleich wie das zuvor unter Ö2 eingefügte Schreiben, sodass die im Fol-
genden aufgeführte Kommentierung ebenfalls annähernd wortgleich aus-
fällt]. 

 
Zur Standortwahl und zu den erörterten Alternativen sei auf die ausführlichen 
Erläuterungen in Kap. 5 der Begründung verwiesen. Daraus geht hervor, wa-
rum sich die Gremien letztlich, nach Abwägung aller (auch ausführlich disku-
tierten) Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten - und nicht zu-
letzt infolge des hier naturgemäß sehr hoch zu gewichtenden Votums der 
Feuerwehr als Nutzer – bereits in den Jahren 2014 und 2015 für den nun ge-
wählten Standort entschieden haben. 

Die unbegründete Behauptung, die Stadt sei „instrumentalisiert“ worden, „um 
Interessen von Dritten“ zu wahren, ist nicht nachvollziehbar und wird zurück-
gewiesen. Alle Beschlüsse wurden von demokratisch gewählten Gremien 
gefasst, die es sich in der Abwägung aller Argumente sicher nicht leicht ge-
macht haben. 
 
Es wurden und werden sämtliche vorgetragene Argumente und Bedenken, 
auch die zu den Kosten, in die Gesamtabwägung eingestellt, und keinesfalls 
„von der Stadt ignoriert;“ sämtliche Argumente sind in die Abwägung einge-
flossen. 
 
 
 
Der Wunsch des Ortsbeirates Ippesheim, an seinem Gerätehaus festzuhal-
ten, wäre auch bei jedem anderen Standort aufgekommen. Das Erfordernis, 
eine neue Feuerwache nach zeitgemäßen Standards für die 3 Ortslagen des 
Löschbezirks zu installieren, steht aber außer Zweifel und bleibt davon unbe-
rührt – auch der Ortsbeirat Ippesheim hat dennoch für den nun gewählten 
Standort gestimmt (lediglich die Prüfung der Schallschutzanlage angeregt). 
 
Zur Standortwahl s.o. (sowie ausführlich in Kap. 5 der Begründung, wo auch 
die (gerade aus Sicht der Feuerwehr recht gravierenden) Nachteile des 
Standortes am Sportplatz erläutert werden, die sämtlich – ohne ein 
„Schlecht-Rechnen“, das die Einwenderin hier vorwirft – in der Gesamtabwä-
gung berücksichtigt worden waren.  
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Die geplante Mauer, die sogar die „Berliner Mauer" um 
2 Meter überschreiten würde, wäre kein Schutz für die 
Anwohner, sondern würden sowohl das Ortsbild ver-
schandeln, als auch die allgemeine Lebensqualität 
drastisch sinken lassen. Zudem ließe der Wall die 
Immobilienwerte sinken. 
Die Mauer würde aufgrund ihrer Höhe, den Lärm, der 
aus dem Ort und von der Bahnlinie kommt, reflektieren 
und dadurch noch verstärken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die Pflege und Instandhaltung des Walls würde 
Folgekosten mit sich bringen. 
 
 
 

Die Lärmschutzanlage wird nach den aktuellen schalltechnischen Erforder-
nissen erforderlich, um die Anwohner der nahe gelegen Wohnbaugrund-
stücke nach den einschlägigen Vorgaben und Richtlinien vor Lärmimmissio-
nen zu schützen.  
Allerdings wurden Möglichkeiten gesehen, dass man im Zuge der Bauge-
nehmigung für das konkrete Vorhaben (wenn also nicht mehr alle „Sicherhei-
ten“ für mögliche Optionen berücksichtigt werden müssen, die im Bebau-
ungsplan berücksichtigt werden) zu geringeren Immissionen kommen wird, 
sodass dann der Lärmschutzwall oder die Lärmschutzwand mit recht hoher 
Wahrscheinlichkeit doch noch kleiner errichtet werden kann (auch dies wird 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ausdrücklich ermöglicht).  
Dazu wurde inzwischen bereits aktualisierte schalltechnischen Beurteilung 
vorgelegt. Da inzwischen die Planung des Feuerwehrgerätehauses konkreti-
siert wurde, dabei u. a. auch die Lage und die Art / Qualität der Fenster im 
Hinblick auf eine Minimierung der Emissionen optimiert wurde, und zudem 
die betrieblichen Abläufe der Feuerwehr, u. a. auf Grundlage der Einsatz-Da-
ten der letzten Jahre, nochmals aktualisiert und konkretisiert wurden, erga-
ben sich bereits geringere Immissionswerte an den schutzwürdigen Anlieger-
Häusern. Als wichtigstes Ergebnis ist folgendes festzuhalten: Die aktive 
Lärmschutzanlage am Nordrand muss nur noch 1,80 m hoch sein. Diese 
Mindesthöhe, aber auch eine Maximalhöhe von 2,30 m, werden im Bebau-
ungsplan verbindlich festgesetzt, sodass die vom Einwender befürchtete 
hohe „Mauer“ nicht kommen wird. Vielmehr wird hier eine begrünte Lärm-
schutzanlage sehr nahe der geplanten Feuerwehr-Stellplätze (und somit be-
reits mindestens 14m von seiner Grundstücksgrenze entfernt) errichtet. Da-
zwischen erfolgt eine naturnahe Begrünung. Damit wird dem Einwender der 
nötige Lärmschutz gewährleistet und gleichzeitig eine ansprechende opti-
sche Abschirmung mit ortsbildästhetischen und lokalklimatischen Positiv-
wirklungen hergestellt, ohne aber Nachteile wie Beschattung oder nennens-
werte Beschränkungen von Ausblicken o.ä. hervorzurufen. Reflexionen wur-
den bei der neuen gutachterlichen Untersuchung mit berücksichtigt. Es sind 
dadurch bei der geplanten Lärmschutzanlage keine Nachteile gegeben: „Auf-
grund der geringen Höhe und des Abstands zu den schutzwürdigen Wohn-
nutzungen sind keine pegelerhöhenden Effekte durch Schallreflexionen zu 
erwarten“ (s. Fußnote 11 auf S. 21 des Gutachtens, welches Anlage zur Be-
bauungsplanung ist). 

 

Die von den Einwendern angemahnten Folgekosten sind bei jeglichen Infra-
strukturvorhaben unvermeidbar. Durch die Auswahl der Lärmschutzanlage 
und ggf. auch eine geschickte Bepflanzung können diese aber minimiert 
werden (was natürlich im ureigenen Interesse der Stadt ist, die schon daher 
bei der konkreten Planung dafür sorgen wird). 
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Besonders gravierend sind unserer Meinung nach die 3 
Gefahr bringenden Zufahrten, die den bestehenden 
Fahrradweg kreuzen. Zahlreiche Spaziergänger, Fahr-
rad- und Inlinerfahrer, sowie Jogger sind zu allen Ta-
geszeiten auf dem Fahrradweg unterwegs. 
Soll dieser Weg abgeschafft oder etwa kostspielig 
umgebaut werden? 
Wo ist da der Sinn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als betroffene Anwohner erwarten wir zeitnah eine 
Stellungnahme, sowie eine Anhörung. 

Wir werden nicht tatenlos hinnehmen, dass unsere 
Aussicht eingeschränkt wird, dass unser Besitz 
deutlich an Wert verliert und unser Lebensgefühl 
vermindert wird!!!!! 

Sollten Sie diesen Forderungen nicht nachkommen, 
behalten wir uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten. 

 (…) 

Die Querung des Radweges, der selbstverständlich erhalten wird, wurde von 
einem Fachplaner, in enger Abstimmung mit und nach den Vorgaben des 
LBM geplant. Die Ein- und Ausfahrten liegen in sehr guten Sichtverbindungen 
zum Radweg, der zudem Markierungen erhält. Es wird an den Ein- und Aus-
fahrten außerdem kein reger Verkehr mit stärkerer Frequentierung dieser 
Querungen erfolgen. Es können zudem auch keine Geschwindigkeiten durch 
die hier querenden Fahrzeuge erzielt werden, die eine stärkere Gefährdung 
hervorrufen könnten. Jede „normale“ Straßeneinmündung (wie die 25m wei-
ter folgende Einmündung ´Am Hintzenböhl` / Rheinpfalzstraße, an welcher 
die Radwegenutzer danach ankommen) weist ein höheres Gefahrenpotenzial 
auf, da diese in der Regel (die genannte auf jeden Fall) unübersichtlicher sind 
und da dort in der Regel auch schneller fahrende Fahrzeuge und in deutlich 
stärkerer Frequentierung ankommen. Die zu erwartende Beeinträchtigung 
oder gar ein Gefährdungspotenzial für „Spaziergänger, Fahrrad- und Inliner-
fahrer, sowie Jogger“ durch die den Weg querenden Fahrzeuge sind somit 
also als sehr überschaubar und als (gerade auch im Vergleich zu den meis-
ten sonstigen Radwegen) vertretbar anzusehen.  
 

Die abschließende Bewertung wird zur Kenntnis genommen. Die Stellung-
nahme des Einwenders wird in den zuständigen politischen Gremien erörtert; 
am Abschluss des Verfahrens wird den Einwendern das Ergebnis der Abwä-
gung mitgeteilt. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen des Ein-
wenders werden zur 
Kenntnis genommen und 
in der Gesamtabwägung 
gemäß den nebenstehen-
den Erläuterungen ge-
wichtet. Die Bedenken 
werden aus den erläuter-
ten Gründen, auch wegen 
der nun deutlich niedrige-
ren Lärmschutzanlage, 
zurückgewiesen. 

Kenn
ziffer 

Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

Ö4  18.11.2019 (…) 

im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlich-
keit möchte ich hiermit meine erheblichen Bedenken 
zur Erstellung eines Flächennutzungsplans/den 
Bau für das Feuerwehrhaus Ost "an der Kieskaute" 
anmelden. Folgende Gründe:  
 
 
 

Vorab ist anzumerken, dass sich der Einwender zwar ausdrücklich auf die 
„Erstellung eines Flächennutzungsplans“ bezieht, in dessen Rahmen die 
vom Einwender monierten Punkte („6m hohe Mauer“ sowie Untergrund- bzw. 
Wasserverhältnisse / Oberflächenwasserbewirtschaftung) nicht geregelt wer-
den, da diese Aspekte erst auf Ebene der Bebauungsplanung bzw. gar erst 
der konkreten Erschließungsplanung geplant werden. Daher wird diese Stel-
lungnahme aber auch im vorliegenden Bebauungsplan-Verfahren berück-
sichtigt. 
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1. Als unmittelbar betroffener Anwohner wird der Wert 
meines Eigentums erheblich geschmälert und die 
Lebensqualität spürbar beeinflusst. Eine fast schon 
bedrohlich wirkende 6 Meter hohe Mauer kann nie-
mals ernsthaft als Schutz der Anwohner dienen und 
wird sicherlich als zweite JVA verspottet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.:  
Gemäß dem eingeholten schalltechnischen Gutachten ist eine Lärmschutz-
anlage zum Schutz der Anwohner vor den Lärmimmissionen aus dem neuen 
Feuerwehrstandort erforderlich. Da der Planungsträger gezwungen ist, den 
Anwohnern die baugesetzlich vorgeschriebenen „gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse“ zu gewährleisten und die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm einzuhalten sind, besteht für die Stadt auch kein Spielraum, darauf zu 
verzichten oder die Höhe der Anlage „nach Gutdünken“ zu reduzieren. 
Allerdings wurden Möglichkeiten gesehen, dass man im Zuge der Bauge-
nehmigung für das konkrete Vorhaben (wenn also nicht mehr alle „Sicherhei-
ten“ für mögliche Optionen berücksichtigt werden müssen, die im Bebau-
ungsplan berücksichtigt werden) zu geringeren Immissionen kommen wird, 
sodass dann der Lärmschutzwall oder die Lärmschutzwand mit recht hoher 
Wahrscheinlichkeit doch noch kleiner errichtet werden kann (auch dies wird 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ausdrücklich ermöglicht).  
Dazu wurde inzwischen bereits aktualisierte schalltechnischen Beurteilung 
vorgelegt. Da inzwischen die Planung des Feuerwehrgerätehauses konkreti-
siert wurde, dabei u. a. auch die Lage und die Art / Qualität der Fenster im 
Hinblick auf eine Minimierung der Emissionen optimiert wurde, und zudem 
die betrieblichen Abläufe der Feuerwehr, u. a. auf Grundlage der Einsatz-Da-
ten der letzten Jahre, nochmals aktualisiert und konkretisiert wurden, erga-
ben sich bereits geringere Immissionswerte an den schutzwürdigen Anlieger-
Häusern. Als wichtigstes Ergebnis ist folgendes festzuhalten: Die aktive 
Lärmschutzanlage am Nordrand muss nur noch 1,80 m hoch sein. Diese 
Mindesthöhe, aber auch eine Maximalhöhe von 2,30 m, werden im Bebau-
ungsplan verbindlich festgesetzt, sodass die vom Einwender befürchtete „be-
drohlich wirkende 6 Meter hohe Mauer“ nicht kommen wird. Vielmehr wird 
hier eine begrünte Lärmschutzanlage sehr nahe der geplanten Feuerwehr-
Stellplätze (und somit bereits mindestens 14m von seiner Grundstücks-
grenze entfernt) errichtet. Dazwischen erfolgt eine naturnahe Begrünung. 
Damit wird dem Einwender der nötige Lärmschutz gewährleistet und gleich-
zeitig eine ansprechende optische Abschirmung mit ortsbildästhetischen und 
lokalklimatischen Positivwirklungen hergestellt, ohne aber Nachteile wie Be-
schattung oder nennenswerte Beschränkungen von Ausblicken o.ä. hervor-
zurufen. Reflexionen wurden bei der neuen gutachterlichen Untersuchung 
mitberücksichtigt. Es sind dadurch bei der geplanten Lärmschutzanlage 
keine Nachteile gegeben: „Aufgrund der geringen Höhe und des Abstandes 
zu den schutzwürdigen Wohnnutzungen sind keine pegelerhöhenden Effekte 
durch Schallreflexionen zu erwarten“ (s. Fußnote 11 auf S. 21 des Gutach-
tens, welches Anlage zur Bebauungsplanung ist). 
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2. Da das unmittelbare Umfeld eine horizontale Ton-
schicht führt ist damit zu rechnen, dass sich bei einem 
Bau dieser Größenordnung die unterirdischen Was-
serschichten des Wasserschutzgebietes verän-
dern/verlagern und anliegende Häuser in der Folge 
mit drückendem Wasser ernsthafte Beschädigungen 
erleiden können. Erst der Bau des unbefestigten Wirt-
schaftswegs mit einer großen Drainage, die das Bett 
des ehemaligen Bachs ersetzte, lieferte beim Bau der 
Häuser "Am Hintzenböhl" eine Erleichterung. Bitte be-
denken Sie auch, dass eine aktive Quelle am westlich 
anliegenden Hochspannungsmast hervortritt.  

Das ist nur ein kleiner Auszug, macht im Wesent-
lichen jedoch meine Bedenken klar. Sollten Sie mit 
mir / uns in Kontakt treten wollen, so bin ich jederzeit 
zu einem konstruktiven Gespräch bereit. 

(…) 

Zu 2.: 
Es wurde im Vorfeld der Offenlage des Bebauungsplanes bereits eine Vor-
planung für die Oberflächenwasserbewirtschaftung erstellt. Dabei wurden 
zum einen die Vorgaben infolge der Lage in einem abgegrenzten Wasser-
schutzgebiet berücksichtigt, zum anderen aber selbstverständlich auch die 
Lage oberhalb bestehender Bebauung. Aus diesem Grunde wird auch von 
einer Versickerung anfallenden Oberflächenwassers verzichtet. Gemäß der 
Fachplanung soll die nach Landeswassergesetz erforderliche Bewirtschaf-
tung des Niederschlagswassers hier über eine Regenwasserrückhaltung in 
Form eines unterirdischen Stauraums (Füllkörper-Rigole, die zudem außen 
abgedichtet wird) erfolgen, über die eine gedrosselte Ableitung in den vor-
handenen und dafür hinreichend dimensionierten Regenwasserkanal nörd-
lich des Plangebietes erfolgt. Somit ist aber festzustellen, dass das bisher 
bei Starkregenereignissen ungehindert nach Norden (in Richtung der 
Wohnbebauung) abfließende Wasser im Plangebiet künftig gesammelt und 
ordnungsgemäß bewirtschaftet wird. 
Der besagte Hochspannungsmast liegt bereits ca. 55 m westlich des Plan-
gebietes und bereits relativ deutlich unterhalb des tiefsten Punktes des 
Plangebietes, sodass eine dortige Quelle keine Auswirkungen auf das 
Plangebiet (und umgekehrt) haben kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden 
aus den erläuterten Grün-
den, auch wegen der nun 
deutlich niedrigeren Lärm-
schutzanlage, zurückge-
wiesen. 
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Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (P 11) 

Planstand 07.10.2019 
 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 13.11.2019 am Verfahren beteiligt:  
 
 

Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

 Kreisverwaltung   

1.  Kreisverwaltung 
Amt Bauen und Umwelt 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

08.01.2020 X 

2.  Kreisverwaltung 
Untere Naturschutzbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

3.  Kreisverwaltung 
Untere Wasserbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

4.  Kreisverwaltung 
Büro des Landrates Brand- und Katastrophenschutz 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

5.  Kreisverwaltung 
Veterinärwesen 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

6.  Kreisverwaltung 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

05.12.2019 - 
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Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

7.  Kreisverwaltung 
Abfallwirtschaftsbetrieb 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

8.  Kreisverwaltung 
Gesundheitsamt 
Ringstraße 4 
55543 Bad Kreuznach 

  

 Obere Landesbehörden   

9.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord  
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
Kurfürstenstraße 12-14 
56068 Koblenz 

  

10.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord  
Ref. 43 – Bauwesen 
Stresemannstraße 3-5 
56068 Koblenz 

  

11.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord  
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Hauptstraße 238 
55743 Idar-Oberstein 

  

12.  Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 
Ernst-Ludwig-Straße 2 
55116 Mainz 

  

13.  Landesamt für Geologie 
und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

02.01.2020 X 

14.  Generaldirektion kulturelles Erbe 
Direktion Landesdenkmalpflege, Fachbereich Praktische Denkmalpflege 
Schillerplatz 44 – Erthaler Hof 
55116 Mainz 

  

15.  Generaldirektion kulturelles Erbe 
Direktion Landesarchäologie – Erdgeschichte -  
Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

25.11.2019 - 
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Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

16.  Generaldirektion kulturelles Erbe 
Direktion Landesarchäologie 
Große Langgasse 29 
55116 Mainz 

27.11.2019 X 

 Polizei/Bundeswehr   

17.  Polizeiinspektion Bad Kreuznach 
Ringstraße 3 
55543 Bad Kreuznach 

22.11.2019  

18.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr, Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

19.11.2019 - 

 Vermessung / Kataster / Grundstücke   

19.  Vermessungs- und Katasteramt 
Ostdeutsche Straße 28 
55232 Alzey 

  

20.  Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 
Am Rilchenberg 65  
55743 Idar-Oberstein 

28.11.2019  

21.  Deutsche Bahn AG DB Immobilien, Region Mitte 
Camberger Straße 10 
60327 Frankfurt am Main 

  

22.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Sparte Verwaltungsaufgaben 
Fontanestraße 4 
40470 Düsseldorf 

  

 Finanzen   

23.  Finanzamt  
Ringstraße 10 
55543 Bad Kreuznach 

  

24.  Landesamt für Steuern - Landesvermögensabteilung 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 17 
56073 Koblenz 
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Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

 Industrie / Gewerbe   

25.  Industrie- u. Handelskammer 
Koblenz - Außenstelle KH 
John-F.-Kennedy-Straße 13 
55543 Bad Kreuznach 

  

26.  Handwerkskammer Koblenz 
über Kreishandwerkerschaft 
Siemensstraße 8 
55543 Bad Kreuznach 

  

 Landwirtschaft / Forst / Klima   

27.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Burgenlandstraße 7 
55543 Bad Kreuznach 

13.01.2020 - 

28.  Bauern- und Winzerverband an Nahe und Glan 
Burgenlandstraße 7 
55543 Bad Kreuznach 

  

29.  Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) 
Schlossplatz 10 
55469 Simmern 

18.11.2019 - 

30.  Landesforsten Rheinland-Pfalz 
Forstamt Soonwald  
Entenpfuhl 8 
55566 Bad Sobernheim 

28.11.2019 - 

31.  Deutscher Wetterdienst 
Frankfurter Straße 135 
63067 Offenbach am Main 

  

 Verkehr   

32.  Stadtbus Bad Kreuznach GmbH 
Ringstraße 128a 
55543 Bad Kreuznach 

  

33.  ORN Omnibusverkehr 
Rhein-Nahe GmbH 
Erthalstraße 1  
55118 Mainz 
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Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

34.  Landesbetrieb Mobilität 
Eberhard-Anheuser-Straße 4 
55543 Bad Kreuznach 

16.12.2019 X 

35.  Eisenbahnbundesamt 
Untermainkai 23-25 
60329 Frankfurt am Main 

26.11.2019 - 

 Leitungsträger   

36.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Planung NE 3 
Zurmaienerstraße 175 
54292 Trier 

 - 

37.  Stadtwerke GmbH 
Bad Kreuznach 
Kilianstraße 9 
55543 Bad Kreuznach 

  

38.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
Poststraße 20-28 
55543 Bad Kreuznach  

  

39.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
Südwestpark 38 
90449 Nürnberg 

16.12.2019 X 

40.  EWR Netz GmbH 
Klosterstraße 16 
67547 Worms 

  

41.  Amprion GmbH                                                                Amprion GmbH 
Rheinlanddamm 24                                         Robert-Schuman-Straße 7 
44139 Dortmund                                                            44263 Dortmund 

19.12.2019 
und vom 

16.01.2020 

X 

42.  Westnetz GmbH 
Florianstraße 15-21 
44139 Dortmund 

03.01.2020 X 

43.  Creos Deutschland GmbH 
Am Zunderbaum 9 
66424 Homburg 

23.11.2019 _ 
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Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

 Nachbarkommunen   

44.  Verbandsgemeinde 
Sprendlingen-Gensingen 
Elisabethenstraße 
55576 Sprendlingen  

  

45.  Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach 
Rheingrafenstraße 11 
55583 Bad Kreuznach  

  

46.  Verbandsgemeinde Langenlonsheim 
Naheweinstraße 80 
55450 Langenlonsheim 

  

 Kirche   

47.  Ev. Kirche in Hessen und Nassau 
Paulusplatz 1 
64285 Darmstadt 

  

48.  Kath. Kirchengemeinde Planig – Pfarrei St. Gordianus 
St. Gordianus-Straße 1 
55545 Bad Kreuznach 

  

 Verwaltung KH   

49.  23 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft   

50.  30 Amt für Recht und Ordnung   

51.  37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz    

52.  40 Amt für Schulen, Kultur u. Sport   

53.  51 Amt für Kinder u. Jugend   

54.  600 Bauverwaltung   

55.  600 Bauaufsicht   

56.  650 Hochbau und Gebäudewirtschaft   

57.  660 Tiefbau- und Grünflächen   

58.  68 Bauhof   

59.  ABW Abwasserbeseitigungseinrichtung   
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Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

 Ortsbeiräte   

60.  Ortsbeirat Planig  14.10.2019 X 

61.  Ortsbeirat Ippesheim 06.11.2019 - 

62.  Ortsbeirat Bosenheim 23.10.2019 - 

 Naturschutzverbände   

63.  Naturschutzbund Deutschland (DBV) 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Frauenlobstraße 15-19 
55118 Mainz 

  

64.  Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Hindenburgplatz 3 
55118 Mainz 

  

65.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Osteinstraße 7-9 
55118 Mainz 

  

66.  Pollichia Verein für Naturforschung u. Landespflege e.V. 
Erfurter Straße 7 
67433 Neustadt a.d.W. 

  

67.  Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Klosterstraße 13 
67823 Obermoschel/Pfalz 

  

68.  Landesjagdverband - Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Fasanerie 2 
55457 Gensingen 

  

69.  „Die Naturfreunde“ 
Landesverband Rheinland-Pfalz 
Ebertstraße 22 
67963 Ludwigshafen 

  

70.  Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Wanderverbandes 
Fröbelstraße 24 
67433 Neustadt a.d.W. 

 - 
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Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

1. Kreisverwaltung 
Amt Bauen und Umwelt 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

08.01.2020 (…) 

zum o.g. Bauleitplan nehmen wir im Rahmen der Behör-
denbeteiligung wie folgt Stellung: 

Als Untere Naturschutzbehörde: 
Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Bedenken. Es 
wird begrüßt, dass insbesondere negativen stadtklima-
tischen Veränderungen durch entsprechende Festsetzun-
gen entgegen gewirkt werden soll (Dachbegrünung). 
Wir weisen ferner darauf hin, dass Übertragungen von 
Kompensationsüberschüssen auf ein Ökokonto in einem 
gesonderten Verfahren von der Unteren Naturschutz-
behörde anerkennen zu lassen sind. 

Aus Sicht der ebenfalls beteiligten Unteren Landes-
planungsbehörde und Unteren Wasserbehörde werden 
keine Anregungen vorgetragen. 

(…) 

 
 
 
 

Die positive Bewertung der Unteren Naturschutz-
behörde wird begrüßt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in Ab-
stimmung mit dem Einwender geregelt. 
 
 

Wird zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 

6. Kreisverwaltung 
Amt Bauen und Umwelt, 
Untere 
Denkmalschutzbehörde, 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

05.12.2019 (…), gegen die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Bereich des Bebauungsplanes „Feuerwehrgerätehaus 
an der Kieskaute" (Nr. P 11), Flur 7 in der Gemarkung 
Planig, und den Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an 
der Kieskaute" (Nr. P 11) bestehen seitens der Unteren 
Denkmalschutzbehörde keine Bedenken, da keine 
Einzeldenkmäler, Denkmalzonen oder 
Grabungsschutzgebiet betroffen sind. 
Diese Stellungnahme ersetzt nicht eine Stellungnahme der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion 
Landesdenkmalpflege als Fachbehörde in Mainz. 

Die genannte Fachbehörde wurde beteiligt (s.u..). 
Darüber hinaus ist keine Kommentierung erforderlich. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

13. Landesamt für Geologie 
und Bergbau Rheinland-
Pfalz 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

02.01.2020 aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz (LGB) werden zum oben genannten 
Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und 
Bewertungen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 
Seitens des LGB wurden die Unterlagen zu Ihrer Anfrage 
vom 13.11.2019 überprüft. 
Dabei haben wir festgestellt, dass sich zu den 
eingereichten Unterlagen vom 29.07.2014 keine 
wesentlichen und flächenmäßigen Änderungen ergeben 
haben. 
Eine erneute Überprüfung wurde diesseits daher für 
entbehrlich gehalten. Wir nehmen Bezug auf unsere 
Stellungnahme vom 14.08.2014 (Az.: 3240-0851-14/V1). 

 
 
 
 

Zu Bergbau/Altbergbau 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die besagte Stellungnahme vom 14.08.2014 wurde 
berücksichtigt; deren Aussagen gingen auch nicht 
über die nun vorgetragenen hinaus. 
 
 
 
 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Boden und Baugrund 

- allgemein: 
Die Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter für das 
Planungsvorhaben eingeschaltet wurde, wird aus 
fachlicher Sicht begrüßt. Die entsprechenden Hinweise in 
Kap. 4.2.3 der Begründung und unter III.8 der Textlichen 
Festsetzungen werden fachlich bestätigt. 
Der Hinweis auf die einschlägigen Bodenschutz- und 
Baugrund-Normen in den Textlichen Festsetzungen unter 
III.8 wird fachlich bestätigt. 

- mineralische Rohstoffe: 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus 
rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände. 

- Radonprognose: 
Es ist zu begrüßen, dass Bodenluftuntersuchungen auf 
Radon stattgefunden haben und daraus die 
gutachterlichen Empfehlungen in die Textlichen 
Festsetzungen unter III.19 sowie in die Begründung unter 
Kapitel 4.2.3 übernommen wurden. (…) 

 

Zu Boden und Baugrund - -allgemein 
Die fachliche Bestätigung der in der 
Bebauungsplanung aufgeführten Hinweise und 
Normen wird begrüßt. 
 
 
 
 
 
 
Zu Boden und Baugrund - -mineralische 
Rohstoffe 
Kein Kommentar erforderlich. 
 
Zu Boden und Baugrund - - Radonprognose 
Die positive Bewertung wird begrüßt. 

15. Generaldirektion 
kulturelles Erbe 
Direktion 
Landesarchäologie – 
Erdgeschichte -  
Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

25.11.2019 (…) 
wir haben das oben angeführte Vorhaben zur Kenntnis 
genommen. Aus Sicht der Direktion Landesarchäologie -
Erdgeschichte- bestehen hiergegen keine Bedenken.  
Am weiteren Verfahren nach BauGB müssen wir nicht 
mehr beteiligt werden.  

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die 
Belange der Erdgeschichte. Gesonderte Stellungnahmen 
der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Mainz und 
der Direktion Landesdenkmalpflege/Abteilung Praktische 
Denkmalpflege Mainz bleiben vorbehalten und sind ggf. 
noch einzuholen. Eine interne Weiterleitung ist nicht 
möglich.        (…) 

 
Kein Kommentar erforderlich. 
Die beiden anderen Fachstellen der GDKE wurden 
beteiligt.  

Wird zur Kenntnis 
genommen.  

16. Generaldirektion 
kulturelles Erbe 
Direktion 
Landesarchäologie 
Große Langgasse 29 
55116 Mainz  

27.11.2019 (…)  
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 13.10.2019 zum o.g. 
Bebauungsplan. Unsere Stellungnahme ist 
deckungsgleich mit unserer Stellungnahme zum 
Flächennutzungsplan. Aus dem betroffenen Areal sind 
bislang keine archäologischen Funde oder Befunde 
bekannt geworden; ein Vorhandensein kann aber 
deswegen nicht ausgeschlossen werden. In einigen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
In den „Hinweisen und Empfehlungen“ im 
Satzungstext des Bebauungsplanes wird bereits auf 
die denkmalrechtlichen Erfordernisse - so 
insbesondere das Sicherungsgebot des § 16, das (im 
Falle eines Fundes) greifende Meldegebot gemäß 
§ 17, das Erhaltungsgebot des § 18 sowie das Verur-
sacherprinzip gemäß § 21 DSchG - hingewiesen. 

Die denkmalschutzrecht-
lichen Belange werden 
gemäß den nebenstehen-
den Erläuterungen be-
rücksichtigt. 
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 Luftbildern zeichnen sich hingegen zwei Gräben im Areal 
ab, bei denen geprüft werden muss, ob es sich um 
archäologisch relevante Befunde handelt. Da sich in den 
östlichen und westlichen Nachbargrundstücken in 
Luftbildern zudem Gruben und ein Kreisgraben (östlich, 
nicht mit der Longierbahn verwechseln) abzeichnen, 
empfehlen wir eine geomagnetische Voruntersuchung 
oder gezielte Baggersondagen in Absprache mit uns.  
Falls bei Erdarbeiten archäologische Befunde angetroffen 
würden, müssten diese vor ihrer Zerstörung von uns 
wissenschaftlich dokumentiert und ausgegraben werden, 
wobei ggf. das Verursacherprinzip gemäß § 21 
Denkmalschutzgesetz RLP zum Tragen käme.  
Damit wir die Möglichkeit zur Überprüfung haben, ist der 
Beginn der Erdarbeiten bei der Landesarchäologie vier 
Wochen im Voraus schriftlich oder per E-Mail anzuzeigen: 
GDKE Landesarchäologie Mainz, Große Langgasse 29, 
55116 Mainz. E-Mail: landesarchaeologie-
mainz@gdke.rlp.de  Fax: 06131-2016-333.  
Bei eventuellen Rückfragen hierzu stehen wir gerne zur 
Verfügung. Wir bitten um weitere Einbindung in die 
Planungen.      (…) 

Außerdem ist dort erläutert, dass - sofern 
„archäologische Objekte angetroffen werden, der Di-
rektion Landesarchäologie ein angemessener Zeit-
raum einzuräumen [ist], damit entsprechende Ret-
tungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden 
Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen 
archäologischen Forschung entsprechend durchge-
führt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzö-
gerungen zu rechnen“. 
Die empfohlene geomagnetische Prospektion wird 
durchgeführt. Angebote wurden bereits eingeholt; die 
Prospektion soll voraussichtlich im Januar erfolgen. 
Es sollte auch der Anregung gefolgt werden, dem 
Einwender den geplanten Beginn von Erdarbeiten 
rechtzeitig anzuzeigen, damit dieser eine Überprü-
fung einplanen kann (dies ist jedoch nicht in der 
Bauleitplanung regelbar).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Polizeiinspektion  
Bad Kreuznach 
Ringstraße 3 
55543 Bad Kreuznach 

22.11.2019 (…) 
Keine Einlassungen  
(…) 

 
Kein Kommentar erforderlich 

Wird zur Kenntnis 
genommen.  

18. Bundesamt für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bun-
deswehr, Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

19.11.2019 (…) 
durch die oben genannte und in den Unterlagen näher 
beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr 
nicht berührt. 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechts-
lage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als 
Träger öffentlicher Belange keine Einwände.    (…) 

 
Kein Kommentar erforderlich 

Wird zur Kenntnis 
genommen.  

20. Landesbetrieb 
Liegenschafts- und 
Baubetreuung 
Am Rilchenberg 65 
55743 Idar-Oberstein 

28.11.2019 (…) 
Durch o. g. Maßnahme werden keine geplanten, in 
Ausführung befindlichen oder bestehenden Anlagen des 
Landes oder des Bundes bzw. Liegenschaften der 
Stationierungsstreitkräfte oder sonstigen militärischen 
Anlagen im Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebes 
Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Idar-
Oberstein, berührt. (…) 

 
Kein Kommentar erforderlich 

Wird zur Kenntnis 
genommen.  
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27. Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz 
Burgenlandstraße 7 
55543 Bad Kreuznach 

13.01.2020 (…)  
zunächst einmal verweisen wir auf unsere Stellungnahme 
vom 27.08.2014, insbesondere auf den sparsamen und 
schonenden Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a 
Abs.2 BauGB. 
Sollte es dennoch zu einer Realisierung des Bebauungs-
planes kommen, machen wir unbedingt darauf aufmerk-
sam, dass eine Straßenbreite der K 92 von mindestens 
4,50 m im Bereich der geplanten Verkehrsinseln gewähr-
leistet sein muss, um dem landwirtschaftlichen Verkehr zu 
entsprechen. Desweitern sollte die Anordnung der 
Verkehrsinseln so gestaltet werden, dass es zu keiner 
Beeinträchtigung bei der Ein- und Ausfahrt von 
Wirtschaftswegen auf die K 92 mit landwirtschaftlichen 
Maschinen kommt. (…) 

Die Stellungnahme vom 27.08.2014 wurde in die 
Abwägung eingestellt; zur grundsätzlichen Standort-
frage für eines zeitgemäßen Feuerwehrstandortes für 
diesen Löschbezirk sei auch auf die ausführlichen Er-
läuterungen in Kap. 5 der Begründung verwiesen. 
Der angemahnte sparsame und schonende Umgang 
mit Grund und Boden wurde bei der Planung des 
neuen Feuerwehrgerätehauses und der erforderli-
chen Neben- und Freianlagen beachtet; dies liegt – 
aus Gründen der Vermeidung und Minimierung von 
Kosten für bauliche Maßnahmen sowie für den dazu 
zu erbringenden Ausgleich, der beschränkten Verfüg-
barkeit von Flächen etc. – bereits im originären 
Interesse des Planungsträgers. Einige (sehr wenige) 
funktionale Zwänge, wie bspw. die Vorhaltung meh-
rerer Ein- und Ausfahrten, sind allerdings aus Grün-
den der Verkehrssicherheit und der Optimierung der 
Einsatzzeiten etc. unumgänglich; ansonsten weist die 
Planung keine unangemessenen Flächeninanspruch-
nahmen auf.  
Die genaue Ausgestaltung der Veränderungen auf 
der Kreisstraße wird nicht im Bebauungsplan gere-
gelt. Hier ist zudem nicht die Stadt, sondern der Stra-
ßenbaulastträger (vertreten durch den LBM) der 
maßgebliche Entscheidungsträger. Selbstverständ-
lich wird von dessen Seite aber eine Konzeption vor-
gegeben, mit der bspw. auch Schwerlastverkehr 
sicher durch die neue Trassenführung geleitet wer-
den kann, sodass auch Mindestbreiten für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge gesichert sind. Da gemäß der 
vorliegenden Entwurfsplanung für die Kreisstraße 
weder die vorhandene Fahrbahn der K 92 noch die 
geplante Breite der Verkehrsinseln (die nur nach Sü-
den verlagert werden) verändert werden sollen, wird 
sich keine Verschlechterung gegenüber dem Status 
quo ergeben. Zudem verbleiben im Randbereich der 
Fahrbahn auf der hier über 12m breiten Straßenpar-
zelle noch hinreichend breite Bankett- bzw. Rand-
streifen, die weiterhin gemäht werden, sodass selbst 
für breit ausladende Fahrzeuge bzw. Fahrzeugteile 
(soweit diese auf der K 92 mit Begegnungsverkehr 
zulässig sind) mehr als genügend Raum verbleibt. 

Die Anregungen und Hin-
weise werden zur Kennt-
nis genommen und ge-
mäß den nebenstehenden 
Erläuterungen in der Pla-
nung berücksichtigt. 
Weiterer Entscheidungs- 
oder Handlungsbedarf auf 
Ebene der Bebauungs-
planung ist nicht gegeben. 



Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus an der Kieskaute“ (Nr. P 11) 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  S. 25 

 

 Stadt Bad Kreuznach  Stand der Abwägung: 03.02.2020 

Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

Auch Ein- und Ausfahrten in betroffene Wirtschafts-
wege werden bei der Anordnung von Verkehrsinseln 
etc. selbstverständlich bei der Straßenfachplanung 
nach den LBM-Vorgaben berücksichtigt. 

29. Dienstleistungszentrum 
ländlicher Raum (DLR) 
Schlossplatz 10 
55469 Simmern 

18.11.2019 (…) 
Aus landeskultureller und bodenordnerischer Sicht 
bestehen gegenüber Ihrer oben angegeben Planung keine 
Bedenken. Eigenplanungen sind nicht vorhanden (…) 

 
Kein Kommentar erforderlich 
 

Wird zur Kenntnis 
genommen.  

30. Landesforsten Rheinland-
Pfalz - Forstamt Soonwald  
Entenpfuhl 8 
55566 Bad Sobernheim 

28.11.2019 (…) 
nach Prüfung der uns vorgelegten Planungsunterlagen 
bestehen aus forstbehördlicher Sicht keine Bedenken.    
(…) 

 
Kein Kommentar erforderlich 
 

Wird zur Kenntnis 
genommen.  

34. Landesbetrieb Mobilität 
Eberhard-Anheuser-
Straße 4 
55543 Bad Kreuznach 

16.12.2019 (…) wir verweisen auf unser Schreiben vom 26.08.2014 
(Aktenzeichen FNP-KK-K092-IV 45) sowie auf unser 
Schreiben vom 09.10.2019 mit Aktenzeichen A-BP Stadt 
Bad Kreuznach (Planig)-IV 41, die weiter Gültigkeit haben. 

Im Rahmen der Detailplanung (Zufahrtenlage des Feuer-
wehrhauses) ergab sich, dass die vom Kreis gebauten 
Verkehrsberuhigungselemente (baulich hergestellter 
Versatz) aufgrund Ihres Wunsches versetzt werden sollen. 
Hiermit sind vor vom Grunde her einverstanden. Bereits 
mit Schreiben vom 09.10.2019 hatten wir Ihnen mitgeteilt, 
dass die von Ihnen vorgesehene minderwertige proviso-
rische Wiederherstellung mittels LÜFT-Kunststoffelemen-
ten für uns nur dann vorstellbar wäre, wenn in nächster 
Zeit ein Aufstellungsbeschluss für eine Erweiterung der 
Wohnbauflächen erfolgen würde. Da Sie hierauf in Ihrer 
Vorlage nicht mehr eingehen, gehen wir davon aus, dass 
dies nicht der Fall ist und das Verfahren für das 
Feuerwehrgerätehaus für sich alleine zu betrachten ist. 
Vor diesem Hintergrund hat die Wiederherstellung in der 
gleichen baulichen Qualität zu erfolgen wie die 
Verkehrsberuhigungsmaßnahme, die damals vom Kreis 
finanziert wurde, das heißt, ein Ersatz in Form von LÜFT-
Elementen kommt nicht in Betracht. 

Die Detailplanung für die neuen Verkehrsberuhigungs-
elemente ist einvernehmlich mit unserem Hause 
abzustimmen. 

Darüber hinaus bitten wir um Beachtung der weiteren 
aufgeführten Bedingungen wie folgt: 

Die beiden genannten Schreiben waren bereits zur 
Kenntnis genommen und – soweit im Rahmen der 
Bauleitplanung möglich und geboten – berücksichtigt 
worden. Daraufhin wurde bereits eine konkrete Fach-
planung für die Zufahrt etc. erstellt und mit dem Ein-
wender abgestimmt. 
 
 
Die Umsetzung der Planung und die Detailplanungen 
werden weiterhin mit dem LBM abgestimmt. Dabei ist 
dann auch erst abschließend zu klären, in welcher 
Form und Qualität die die vom Kreis gebauten und 
nun zur Versetzung in Richtung Bosenheim vorgese-
henen Verkehrsberuhigungselemente errichtet wer-
den sollen, wobei dann selbstverständlich auch evtl. 
sonstige, bis dato vorliegende Planungen zu beach-
ten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen und 
gemäß den nebenstehen-
den Erläuterungen beach-
tet.  
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- Die erforderliche Sondernutzungserlaubnis für die An-
lage der Zufahrten im Zuge der freien Strecke der Kreis-
straße ist rechtzeitig vor Baubeginn bei unserem LBM 
Bad Kreuznach zu beantragen. 

- Um den Lärmschutz der umliegenden Wohnbebauung 
zu gewährleisten, wird gemäß der Planzeichnung sowie 
der textlichen Ausführungen die Gemeinbedarfsfläche im 
Norden und im Westen begrenzt von den aus immis-
sionsschutzrechtlichen Gründen erforderlich werdenden 
Flächen für aktive Lärmschutzanlagen, die überwiegend 
in Form eines 6 m hohen Erdwalls bzw. einer Lärm-
schutzwand oder einer Kombination aus Wall und Wand 
entlang der Grundstücksgrenzen ausgeführt werden sol-
len. 
Diese Fläche der aktiven Lärmschutzmaßnahme ragt im 
Osten des Plangebietes in die Bauverbotszone der 
Kreisstraße hinein, die gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 auch 
für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs 
grundsätzlich einzuhalten ist; die Erteilung einer Ausnah-
megenehmigung wäre seitens unserer Dienststelle zu 
prüfen. Zur Beurteilung des Sachverhaltes bitten wir um 
Vorlage von Detailplanunterlagen (Darstellung ein-
schließlich Entwässerungsnachweis), die einvernehmlich 
mit uns abzustimmen sind. Die Sicherheitsabstände 
nach den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen 
durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009) zur Lan-
desstraße sind dabei einzuhalten. Weiterhin darf eine 
Bepflanzung nicht sichtbehindernd und verkehrsgefähr-
dend sein. 

- Das mit den Bebauungsplanunterlagen vorgelegte 
Schalltechnische Gutachten des Ingenieurbüros Pies be-
inhaltet ausschließlich die Immissionsprognose des Pla-
nungsvorhabens für die umliegende Wohnbebauung. 
In Anbetracht der vorgesehenen Einrichtung von Verwal-
tungs-, Sozial- und Schulungsräumen innerhalb des 
Feuerwehrgerätehauses weisen wir an dieser Stelle 
darauf hin, dass dem Straßenbaulastträger Kreis keine 
Nachteile bezüglich der Einforderung von Lärmschutz-
maßnahmen aufgrund von Verkehrsgeräuschemissionen 
der K 92 entstehen dürfen; hierfür hat die Stadt im Rah-
men der Bauleitplanung in ausreichendem Maß Sorge zu 
tragen. 

Die Notwendigkeit der Einholung einer Sondernut-
zungserlaubnis für die Anlage der Zufahrten ist zu 
beachten, kann aber nicht in der Bauleitplanung ge-
regelt werden. 

Die Detailplanung für die Lärmschutzanlage liegt 
noch nicht vor; sie ist selbstverständlich mit dem 
LBM abzustimmen; die Detailplanunterlagen werden 
dem LBM (mit einem Antrag auf eine entsprechende 
Genehmigung) dann rechtzeitig vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angesichts der allenfalls unregelmäßig und unterge-
ordnet genutzten Verwaltungs-, Sozial- und Schu-
lungsräume ist nur eine sehr geringe Schutzwürdig-
keit gegeben. Auch angesichts des Mindestabstan-
des der Baugrenze zum Straßenrand von über 17 
Metern sind daher kein immissionsschutzrechtlicher 
Konflikt und daraus ableitbare Erfordernisse zum 
Lärmschutz erkennbar.      
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- Die unter Ziffer 3. bis 5. enthaltenen Bedingungen unse-
res Schreibens vom 26.08.2014 zur Anwendung der 
RPS 2009, zur Freihaltung des öffentlichen Verkehrs-
raumes, zur Beseitigung von Fahrbahnverschmutzungen 
sowie zur Entwässerung sind zu beachten. 
Hinsichtlich der Entwässerung des Plangebietes merken 
wir an dieser Stelle darüber hinaus an, dass nach unse-
ren Informationen am Ortseingang Planig bereits in der 
Vergangenheit eine Entwässerungsproblematik bekannt 
wurde (Kellerüberflutungen); wir regen an, im Zuge der 
Bauleitplanung eine geeignete Entwässerungslösung für 
das Plangebiet und die angrenzenden Bereiche mit ent-
sprechender Rückhaltung und Ableitung zu berücksichti-
gen. 
Sofern hierdurch anbaurechtliche Tatbestände tangiert 
würden, wären diese mit unserem LBM Bad Kreuznach 
einvernehmlich abzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Die verkehrsrechtliche Anordnung für die Anpassung der 
Beschilderung nach der Straßenverkehrsordnung wäre 
seitens Ihrer Verkehrsbehörde zu erlassen und die Kos-
ten der Beschilderung sind von der Kommune zu über-
nehmen.  

Wir bitten um weitere Beachtung unserer Ausführungen 
und verbleiben (…) 

Die genannten Bedingungen aus dem erwähnten 
Schreiben aus dem ersten Anhörverfahren waren be-
reits zur Kenntnis genommen und – soweit im Rah-
men der Bauleitplanung möglich und geboten – be-
rücksichtigt worden. Sie sind im Zuge der Realisie-
rung zu beachten. 
Eine Entwässerungs-Fachplanung wurde bereits er-
stellt. Darin ist zum einen eine hinreichend dimensio-
nierte unterirdische Rückhalteanlage (Füllkörper-
Rigole, die zudem außen abgedichtet wird) vorgese-
hen, in der das anfallende Oberflächenwasser – so-
fern es nicht bereits vorher in möglichst großen Zis-
ternen zur Nutzung durch die Feuerwehr (zu Übun-
gen etc.) gesammelt und genutzt wird – zurückgehal-
ten und allenfalls gedrosselt in den vorhandenen und 
dafür hinreichend dimensionierten Regenwasserka-
nal in der nördlich bis nordwestlich folgenden Straße 
´Am Hintzenböhl` (Trennsystem) und darüber nach 
Westen abgeleitet wird. Der genannte, stärker belas-
tete Regenwasserkanal am Ortseingang (in der 
Rheinpfalzstraße) wird somit nicht in Anspruch ge-
nommen. Somit ist auch festzustellen, dass das bis-
her bei Starkregenereignissen ungehindert nach Nor-
den (in Richtung der Wohnbebauung) abfließende 
Wasser im Plangebiet künftig gesammelt und ord-
nungsgemäß bewirtschaftet wird. 
 
Die nebenstehenden Aussagen zur Beschilderung 
etc. sind dem Planungsträger bekannt. 

35. Eisenbahn-Bundesamt 
Untermainkai 23-25 
60329 Frankfurt / Main 

26.11.2019 (…)  
Seitens des Eisenbahn-Bundesamtes werden keine 
Bedenken vorgebracht. 
(…) 

 
Kein Kommentar erforderlich 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

39. Telefonica Germany 
GmbH & Co. OHG 

Südwestpark 38 

16.12.2019 (…)  
- die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine 

Belange von Seiten der Telefónica Germany GmbH & 
Co. OHG zu erwarten sind, wenn das Gebäude die maxi-

 
Aufgrund der genannten Höhe der Fresnelzone (das 
ist der räumliche Bereich zwischen einer Sende- und 
einer Empfangsantenne, in dem die Ausbreitung der 

 
Die Hinweise werden ge-
mäß den nebenstehenden 
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90449 Nürnberg male Höhe von 10m nicht übersteigt (laut Mail vom 
10.12.2019)  
- der Schutzabstand zur Richtfunkverbindung ist ausrei-

chend 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindung befindet sich in 

einem vertikalen Korridor zwischen 21m und 51m über 
Grund. 

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen 
horizontal über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit 
einem Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der 
Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen 
Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung 
die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung des Trassen-
verlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige 
Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. Wir 
bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richt-
funktrasse in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleit-
planung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Inner-
halb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind ent-
sprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, da-
mit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beein-
trächtigt wird.  
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittel-
linie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und 
einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindes-
tens +/-15m eingehalten werden.  
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. 
Richtfunktrassen einschließlich der geschilderten Schutz-
bereiche in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleit-
planung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Inner-
halb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind ent-
sprechende Bauhöhenbeschränkungen s. o. festzusetzen, 
damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht be-
einträchtigt werden.  
Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungs-
flächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänder-
ten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine er-
neute Überprüfung erfolgen kann. 

[→ dazu siehe die 3 nächsten Seiten mit dem gesamten 
E-Mail-Text der Einwenderin  

(mit Tabelle und farbiger Abbildung etc.) ] 

elektromagnetischen Strahlung - aufgrund des 
Wellencharakters - durch Hindernisse gestört werden 
kann, selbst wenn eine freie Sichtverbindung 
zwischen Sende- und Empfangsantenne besteht) 
kann es als gesichert angesehen werden, dass die 
Richtfunkverbindung durch die Planung nicht 
beeinträchtigt werden kann. 
Zudem ragt der zur Freihaltung angeregte „horizon-
tale Schutzkorridor von + / - 30m“ nur um weniger als 
30 m am Südostrand in den Geltungsbereich hinein 
(s. Abbildung auf der übernächsten Seite). Dort ist im 
Bebauungsplan aber eine Ausgleichsfläche verbind-
lich festgesetzt), in der bereits jegliche bauliche 
Anlagen unzulässig sind. Hier sind nicht einmal 
höhere Gehölze zulässig, da dieser Bereich im 
Schutzstreifen der hier verlaufenden Hochspan-
nungsfreileitungen liegt, deren Träger dies untersa-
gen. Jegliche vertikale Elemente in diesem Schutz-
korridor bleiben somit auch unterhalb der Höhe des 
östlich folgenden Möbelmarkt-Gebäudes, durch das 
die Telekommunikationslinie verläuft und das die 
Richtfunkverbindung demnach auch nicht stört.  
Selbst in dem (weit entfernt) liegenden Baufenster 
des Bebauungsplanes dürfen Gebäude die vom 
Einwender genannte Maximalhöhe nicht erreichen. 
Die Funktionen dieser Richtfunkverbindung können 
somit durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. 

 

Erläuterungen hinrei-
chend berücksichtigt. 
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41. Amprion GmbH 

Rheinlanddamm 24 

44139 Dortmund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amprion GmbH 

Robert-Schuman-Straße 7 

44263 Dortmund 

19.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.01.2020 

(…) wie in unserem Schreiben vom 05.11.2019 im 
Rahmen der 6. Flächennutzungsplanänderung erwähnt, 
liegt der Geltungsbereich des Bauleiplanes teilweise im 
Schutzstreifen unserer im Betreff genannten 
Höchstspannungsfreileitung. 
Mit Schreiben vom 27.08.2014 haben wir im Rahmen der 
Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB eine Stellungnahme zur Aufstellung des im Betreff 
genannten Bebauungsplanes sowie der zugehörigen 6. 
Änderung des Flächennutzungsplanes abgegeben, in der 
wir unsere Zustimmung zur Bauleitplanung bei Einhaltung 
bestimmter Bedingungen in Aussicht gestellt haben. Diese 
Stellungnahme behält auch für den nun eingereichten 
Verfahrensschritt der Bebauungsplanung weiterhin ihre 
Gültigkeit. 
Wir bitten Sie, uns weiter am Verfahren zu beteiligen und 
alle Maßnahmen im Schutzstreifen unserer Freileitung mit 
Amprion abzustimmen. 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass die im Schreiben 
vom 27.08.2014 aufgeführte 220-kV-Höchstspannungs-
freileitung von Amprion an die Westnetz GmbH veräußert 
wurde und somit die Westnetz GmbH ebenfalls am 
Verfahren zu beteiligen ist.     (…) 
 

(…) mit unseren Schreiben vom 05.11.2019 und 
27.08.2014 haben wir im Rahmen der Beteiligung Träger 
öffentlicher Belange Stellungnahmen zur o. g. 
Bauleitplanung abgegeben, in denen wir unsere 
Zustimmung zu den Festsetzungen im Schutzstreifen bzw. 
in unmittelbarer Nähe dazu in Aussicht gestellt haben. 

Wie wir den nun eingereichten Verfahrensunterlagen der 
öffentlichen Auslegung (Festsetzungskarte und 
Begründung) entnehmen können, werden unsere 
Vorgaben umfassend berücksichtigt. Daher haben wir 
gegen einen Satzungsbeschluss zur o. g. Bauleitplanung 
in der eingereichten Fassung keine Bedenken. 

Abschließend möchten wir noch einmal, wie in unserem 
Schreiben vom 05.11.2019 darauf hinweisen, dass die 
ursprünglich mit 220-kV betriebene, nördliche 
Höchstspannungsleitung zwischenzeitlich an die Westnetz 
GmbH verkauft und auf die Spannungsebene 110-kV 

Die Hinweise aus dem Schreiben vom 27.08.20014 
wurden zur Kenntnis genommen und in vollem 
Umfang in die Planungen eingearbeitet. Die 
Leitungstrassen und ihre Schutzstreifen sind auch 
nachrichtlich in der Planzeichnung der 
Bebauungsplanung übernommen worden. Die 
Auflagen und Vorgaben sind zudem in die textlichen 
und zeichnerischen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes übernommen worden. 

Der Träger wird weiter an den Planungen beteiligt. 

Die Westnetz GmbH wurde ebenfalls beteiligt (s. 
nachfolgende Zeile, lfd. Nr. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die in dem nebenstehend aufgeführten zweiten 
Schreiben des Einwenders (unter neuer Adresse) 
abschließend vorgetragene Zustimmung zur Planung 
wird begrüßt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Westnetz GmbH wurde beteiligt (s. nachfolgende 
Zeile, lfd. Nr. 42). 

 

 

Die Anregungen und Hin-
weise werden gemäß den 
nebenstehenden Erläute-
rungen berücksichtigt. 
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umgestellt wurde. Auskünfte zu dieser Leitung erteilt heute 
die Westnetz GmbH, Florianstraße 15-21, 44139 
Dortmund. 

(…) 
42. Westnetz GmbH 

Florianstraße 15-21 

44139 Dortmund 

03.01.2020 (…) 
diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die im Betreff 
genannte Hochspannungsfreileitung. Bezüglich der 
ebenfalls im Planbereich vorhandenen Amprion-
Hochspannungsfreileitungen erhalten Sie ggf. eine 
separate Stellungnahme der Amprion GmbH. 
Der Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanes liegt teilweise 
im 2 x 16,00 m = 32,00 m breiten Schutzstreifen der im 
Betreff genannten Hochspannungsfreileitung. 
Den Leitungsverlauf mit Leitungsmittellinie, 
Maststandorten und Schutzstreifengrenzen haben wir in 
den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes 
eingetragen. Sie können diesen aber auch unserem 
beigefügten Lageplan im Maßstab 1 : 2000 entnehmen. 
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
sich die tatsächliche Lage der Leitung ausschließlich aus 
der Örtlichkeit ergibt. 
Dem o. g. Bauleitplan stimmen wir unter folgenden 
Bedingungen zu: 
• Die Hochspannungsfreileitung wird mit Leitungsmittel-

linie, Maststandorten und Schutzstreifengrenzen nach-
richtlich im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes 
dargestellt. 

• Der Schutzstreifen der Leitung wird für Bauwerke mit ei-
ner Bauhöhe von maximal 5,50 m über EOK (bei einer 
Geländehöhe von 111,00 m über NHN entspricht dies 
einer Bauhöhe von 116,50 m über NHN) ausgewiesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sie waren bereits, auf Grundlage der Stellungnahme 
des Leitungsträgers (damals war das noch Amprion) 
im ersten Verfahrensschritt in vollem Umfang in der 
Planung berücksichtigt worden; sämtliche seinerzeit 
vorgetragenen Aspekte sind in der Bebauungs-
planung bereits im Sinne der Einwenderin 
berücksichtigt worden. 
Allerdings weichen die Forderungen der nebenste-
hend aufgeführten Stellungnahme von den zuvor 
vorgelegten Aussagen des Trägers in zwei Punkten 
(Maße, die im B-plan als Restriktionen für das 
Vorhaben nachrichtlich übernommen wurden) ab – 
dazu näheres bei den nachfolgend kommentierten 
einzelnen Punkten.   

 

 

 
Die Leitung mit sämtlichen genannten Anlagen ist 
bereits im Bebauungsplan nachrichtlich 
eingezeichnet. 
 
Dies wurde im Bebauungsplan durch entsprechende 
Festsetzungen und Hinweise bereits berücksichtigt. 
Allerdings hieß es seinerzeit (Schreiben des 
damaligen Leitungsträgers vom 11.08.2014, 
Abweichungen unterstrichen) „…. maximal 6,0 m 
über EOK (bei einer Geländehöhe von 111,50 m über 
NN entspricht dies einer Bauhöhe von 117,50 m über 
NN“. Diese Maße waren nachrichtlich übernommen 
worden. Es sollten nun aber die nebenstehend 
genannten Maße übernommen werden; die konkrete 
Planung wird dadurch nicht eingeschränkt. 
 
 
 

Wird zur Kenntnis genom-
men und gemäß den ne-
benstehenden Erläuterun-
gen berücksichtigt 
(Anpassung an 2 Stellen 
im Satzungstext).  
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• Die im Bebauungsplan dargestellte Gebäudehöhe von 
119,50 m über NHN ist nur bei Einhaltung eines seit-
lichen Abstandes von mindestens 11,00m zur örtlich 
vorhandenen Leitungsachse möglich (Baufenster). 

 
• Die Gebäude erhalten eine Bedachung nach DIN 4102 

„Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen", Teil 7. 
Glasdächer sind nicht zulässig. 

 
 

• Im Schutzstreifen der Leitung dürfen nur solche Anpflan-
zungen vorgenommen werden, die eine Endwuchshöhe 
von maximal 7,0 m erreichen. Als Anlage ist beispielhaft 
eine Gehölzliste mit entsprechenden Endwuchshöhen 
beigefügt. 
Durch höherwachsende Gehölze, die in den 
Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungsschutzstrei-
fen angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch 
einen eventuellen Baumumbruch die Hochspannungs-
freileitung beschädigt wird. Aus diesem Grund bitten wir 
Sie zu veranlassen, dass in diesen Bereichen Gehölze 
zur Anpflanzung kommen, die in den Endwuchshöhen 
gestaffelt sind. Anderenfalls wird eine Schutzstreifen-
verbreiterung erforderlich. 
Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger 
Aufwuchs eine die Leitung gefährdende Höhe erreichen, 
ist der Rückschnitt durch den Grundstückseigentümer / 
den Bauherrn auf seine Kosten durchzuführen bzw. zu 
veranlassen. Kommt der Grundstückseigentümer/der 
Bauherr der vorgenannten Verpflichtung trotz schrift-
licher Aufforderung und Setzen einer angemessenen 
Frist nicht nach, so ist die Westnetz GmbH berechtigt, 
den erforderlichen Rückschnitt zu Lasten des 
Eigentümers/ des Bauherrn durchführen zu lassen. 
Die Leitung und die Maststandorte müssen jederzeit 
zugänglich bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch 
für schwere Fahrzeuge zu gewährleisten. Alle die 
Hochspannungsfreileitung gefährdenden Maßnahmen 
sind untersagt. 
 
 
 

Da das Baufenster den geforderten Abstand zur 
Leitungsachse einhält, wird der Forderung bereits 
Rechnung getragen. 
 
 
Diese beiden Aussagen zur Bedachung (seinerzeit 
identisch formuliert) wurde bereits im B-plan 
nachrichtlich als textliche Festsetzung (in Ziffer 1.7.1) 
übernommen. 
 
Auch diese Forderungen und Auflagen wurden im 
Bebauungsplan aber durch entsprechende 
Festsetzungen und Hinweise bereits berücksichtigt. 
Allerdings war im Schreiben des damaligen 
Leitungsträgers vom 11.08.2014 noch eine 
Endwuchshöhe von maximal 8,0 m gefordert. 
Dennoch kann auch dies im Satzungstext angepasst 
werden; nennenswerte Einschränkungen ergeben 
sich dadurch bei der Realisierung der Planung nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Textteil des Bebauungsplanes wurde dieser 
Hinweis bereits (wortgleich) aufgenommen (im 
Hinweis Nr. 13 in Abschnitt III des Satzungstextes). 
Weiterer Entscheidungs- oder Handlungsbedarf auf 
Ebene der Bebauungsplanung ist nicht gegeben. 
 
 
 
 
 
 
Die Auflagen wurden bereits im Sinne der Einwen-
derin in der Bebauungsplanung aufgenommen.  
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• Im Textteil des Bebauungsplanes wird folgender Hin-
weis aufgenommen: „Von den einzelnen ggf. auch nicht 
genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstrei-
fen der Leitung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind 
der Westnetz GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und 
Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NN) 
zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw. 
dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grund-
stückseigentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten 
Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Westnetz 
GmbH." 

Wir bitten Sie, unsere v. g. Auflagen in den 
Bebauungsplan zu übernehmen und uns weiter am 
Verfahren zu beteiligen. Wir haben die Anfrage auch über 
die Westnetzt GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-
Hunsrück, erhalten. Bezüglich der weiteren von der 
Westnetz betreuten Anlagen erhalten Sie ggf. eine 
gesonderte Stellungnahme. 

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten 
Anlagen des 110-kV-Netzes. (…) 

[Anlagen:  

- Projektplan mit Westnetz-Leitung (s. nachfolgende 
Seite) 

- Lageplan Westnetz-Leitung (hier nicht einkopiert) 

- Pflanzenlisten mit Endwuchshöhen (hier nicht 
einkopiert)]. 
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Anlage zum Schreiben der Westnetz GmbH, Dortmund vom 03.01.2020:  
Projektplan: Auszug 110-/220-kV Freileitung Windesheim – Rheinau 
(auf Grundlage des Bebauungsplanes (Ausschnitt, hier unmaßstäblich)). 
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43. Creos Deutschland GmbH 

Am Zunderbaum 9 

66424 Homburg  

21.11.2019 (…) 
zu Ihrer Anfrage vom 13.11.2019 teilen wir Ihnen mit, dass 
KEINE Anlagen der Creos Deutschland GmbH betroffen 
sind. 
(…) 

 
Kein Kommentar erforderlich 

Wird zur Kenntnis 
genommen.  

62. Ortsbeirat Bosenheim 23.10.2019 
(Sitzung) 

Die Zustimmung des Ortsbeirates Bosenheim wird 
begrüßt. 
 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

60. Ortsbeirat Planig 14.10.2019 
(Sitzung) 

 Die grundsätzliche Zustimmung des Ortsbeirates Pla-
nig wird begrüßt. 
Die Lärmschutzanlage wird nach den aktuellen 
schalltechnischen Erfordernissen erforderlich, um die 
Anwohner der nahe gelegen Wohnbaugrundstücke 
nach den einschlägigen Vorgaben und Richtlinien vor 
Lärmimmissionen zu schützen. Der Gutachter hat da-
bei durchaus bereits die Möglichkeiten berücksich-
tigt, die gemäß Abschnitt 7.1 der TA-Lärm für Aus-
nahmeregelungen für Notsituationen („zur Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung oder zur Abwehr eines betrieblichen Notstan-
des …“) bei der Bewertung einfließen können. Die 
Überschreitungen der Richtwerte resultieren aber 
keinesfalls nur aus den Spitzenpegeln beim Feuer-
wehreinsatz, sondern auch aus anderen Lärmquel-
len, wie regelmäßigen Übungen der ehrenamtlichen 
Kameraden, Kameradschaftstreffen etc.. Diese Akti-
vitäten werden stattfinden und müssen daher berück-
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sichtigt werden, um die berechtigten Schutzans-
prüche der Anwohner befriedigen zu können. Der 
Planungsträger hat zur Wahrung der Rechtssicher-
heit diesbezüglich somit nur relativ geringe bis gar 
keine Spielräume. 
Allerdings wurden bereits vor der Offenlage, auf die 
sich der Ortsbeirat bezieht, Möglichkeiten gesehen, 
dass man im Zuge der Baugenehmigung für das kon-
krete Vorhaben (wenn also nicht mehr alle „Sicher-
heiten“ für mögliche Optionen berücksichtigt werden 
müssen, die im Bebauungsplan berücksichtigt wer-
den) zu geringeren Immissionen kommen wird, so-
dass dann der Lärmschutzwall oder die Lärmschutz-
wand mit recht hoher Wahrscheinlichkeit doch noch 
kleiner errichtet werden kann (auch dies wird durch 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes ausdrück-
lich ermöglicht).  
Dazu wurde inzwischen bereits aktualisierte schall-
technischen Beurteilung vorgelegt. Da inzwischen die 
Planung des Feuerwehrgerätehauses konkretisiert 
wurde, dabei u. a. auch die Lage und die Art / Quali-
tät der Fenster im Hinblick auf eine Minimierung der 
Emissionen optimiert wurde, und zudem die betriebli-
chen Abläufe der Feuerwehr, u. a. auf Grundlage der 
Einsatz-Daten der letzten Jahre, nochmals aktuali-
siert und konkretisiert wurden, ergaben sich bereits 
geringere Immissionswerte an den schutzwürdigen 
Anlieger-Häusern. Als wichtigstes Ergebnis ist folgen-
des festzuhalten: Die aktive Lärmschutzanlage am 
Nordrand muss nur noch 1,80 m hoch sein. Diese 
Mindesthöhe, aber auch eine Maximalhöhe von 
2,30 m, werden im Bebauungsplan verbindlich fest-
gesetzt, sodass der befürchtete 6m hohe Wall nicht 
kommen wird. Vielmehr wird hier eine begrünte Lärm-
schutzanlage sehr nahe der geplanten Feuerwehr-
Stellplätze (und somit bereits mindestens 14m von 
seiner Grundstücksgrenze entfernt) errichtet. Da-
zwischen erfolgt eine naturnahe Begrünung. Damit 
wird den Anwohnern der nötige Lärmschutz gewähr-
leistet und gleichzeitig eine ansprechende optische 
Abschirmung mit ortsbildästhetischen und lokalklima-
tischen Positivwirklungen hergestellt, ohne aber nen-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genom-
men und gemäß den ne-
benstehenden Erläuterun-
gen berücksichtigt.  
Der Anregung, auf die 
Lärmschutzanlage gänz-
lich zu verzichten, kann 
aus den genannten Grün-
den nicht entsprochen 
werden.  
Der Anregung auf eine 
Reduzierung der Höhe 
dieser Anlage hingegen 
wird gemäß den neuen 
Festsetzungen bereits 
entsprochen. 
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nenswerte Nachteile wie Beschattung oder nennens-
werte Beschränkungen von Ausblicken o.ä. hervorzu-
rufen. 
Somit kann der Anregung des Ortsbeirates inzwi-
schen in sehr hohem Maße entsprochen werden. 

61. Ortsbeirat Ippesheim 06.11.2019 
(Sitzung) 

Die grundsätzliche Zustimmung des Ortsbeirates 
Ippesheim wird begrüßt. 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der gut-
achterlichen Ergebnisse bestehen keine Möglichkei-
ten, von den Vorgaben des Schallschutz-Gutachtens 
abzuweichen und im Rahmen der Bauleitplanung auf 
die Schallschutzanlage zu verzichten oder diese in 
der Höhe zu reduzieren (dazu s. weitere Erläuterun-
gen in der vorstehenden Stellungnahme zum Orts-
beirat Planig). Die Anregung zur unveränderten 
Stationierung des Einsatzfahrzeuges in Ippesheim 
kann nicht in der vorliegenden Bauleitplanung gere-
gelt werden. 
 

Wird zur Kenntnis genom-
men und gemäß den ne-
benstehenden Erläuterun-
gen berücksichtigt.  
Der Anregung, auf die 
Lärmschutzanlage zu ver-
zichten oder deren Höhe 
zu reduzieren, wird auf 
Ebene der Bauleitplanung 
aus den genannten Grün-
den nicht entsprochen. 

 
 

 
 


